
NIEDERSÄCHSISCHES 
OBERVERWALTUNGSGERICHT 

Az.: 2 LB 643/07 verkündet am 24.03.2009 
6 A 83/00 Worreschk, Justizangestellte 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten, 
Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf, - 245 5121-998 (KI.992/99) u. 245 516 -

Klägers und 
Berufungsbeklagten, 

g e g e n 

die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
- Außenstelle Braunschweig -, 
Boeselagerstraße 4, 38108 Braunschweig, - 245 5121-998 u. 245 5162-998 -

Beklagte, 

Beigeladene und Berufungsklägerin: 

Staatsangehörigkeit: ungeklärt, 

Proz.-Bev.: 

Streitgegenstand: Abschiebungsschutz, 
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hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht - 2. Senat - auf die mündliche Ver

handlung vom 24. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht 

Münk, den Richter am Oberverwaltungsgericht Neuhäuser, den Richter am Oberverwal

tungsgericht Kirschner sowie die ehrenamtlichen Richter Meyer und Richter für Recht 

erkannt: 

Die Berufung der Beigeladenen gegen das Urteil des Verwal

tungsgerichts Braunschweig - Einzelrichter der 6. Kammer -

vom 20. September 2001 wird zurückgewiesen. 

Die Beigeladene trägt die außergerichtlichen Kosten des Beru

fungsverfahrens. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.'Der 

Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicher

heitsleistung in Höhe von 110 v. H. des auf Grund des Urteils 

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Vollstre

ckungsgläubiger zuvor Sicherheit in Höhe von 110 v. H. des je

weils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

T a t b e s t a n d 

Die Beigeladene und Berufungsklägerin - im Folgenden: Beigeladene -

Syrien) ist nach ihren Angaben Kurdin yezidischer Religions- und un

geklärter Staatsangehörigkeit aus Syrien, Provinz Hassake, Dorf . Nach ihren An

gaben reiste sie zusammen mit ihrem Bruder, Herrn (geboren am 

), am 13. April 1999 mit Hilfe von Schleppern und mit gefälschten türkischen Reise

pässen über Istanbul auf dem Luftweg in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte 

ebenso wie ihr Bruder einen Asylantrag. 
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Zur Begründung ihres Asylantrages trug die Beigeladene bei ihrer Anhörung vor dem 

Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge - im Folgenden: Bundesamt -

am 28. April 1999 im Wesentlichen Folgendes vor: Sie habe bis zu ihrer Ausreise in 

gelebt. Dort lebten noch ihre Verwandten, unter anderem vier ältere Schwestern und 

drei Bruder, die alle verheiratet seien und eigene Familien hätten, sowie Onkel und Tan

ten. Sie sei nicht zur Schule gegangen. In Deutschland lebe ein weiterer Bruder, sie wisse 

aber nicht wo. Sie sei nicht vorbestraft. Ihre Familie habe in Syrien Land gepachtet, das 

sie bewirtschafteten und von dem sie lebten. Sie gehöre der yezidischen Religionsge

meinschaft an und sei staatenlos. Mitglied einer politischen Partei oder Organisation sei 

sie nicht gewesen. Sie würden als Yeziden und Staatenlose von den Arabern unterdrückt 

und zur Teilnahme am moslemischen Religionsunterricht gezwungen.Drei yezidische 

Mädchen seien entführt worden, ein yezidischer Junge sei ermordet worden. Sie würden 

am Schulbesuch gehindert. Im weiteren Verlauf der Anhörung durch das Bundesamt be

antwortete die Beigeladene einige Fragen zur yezidischen Religion. Ihr Vater habe in dem 

Dorf um den 20. März 1999 herum mit seinem Kraftfahrzeug einen Unfall 

gehabt, bei dem ein Araber um das Leben gekommen sei. Ihr Bruder, mit dem sie nach 

Deutschland gekommen sei, sei bei diesem Vorfall mit ihrem Vater zusammen gewesen. 

Der Araber sei später im Krankenhaus gestorben. Daraufhin seien Polizisten zu ihnen 

nach Hause gekommen und hätten ihren Vater verhaftet sowie das Auto enteignet. Ihr 

Bruder, der mit ihr nach Deutschland gekommen sei, sei wegen des Unfalls von Arabern 

angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Nachdem ihr Bruder nach Hause ge

kommen sei, habe ihr Onkel gesagt, sie und ihr Bruder könnten nicht mehr zu Hause blei

ben, da die Araber sie wegen der Blutrache überfallen würden. Daraufhin seien sie und ihr 

Bruder zu Bekannten gegangen. Ihr Haus sei tatsächlich von Arabern überfallen worden. 

Zu dieser Zeit hätten sich in dem Haus ihre Mutter, ein paar Leute aus dem Dorf und ihr 

Onkel aufgehalten. Ihr Onkel habe ihren Vater im Gefängnis besucht. Dieser habe ihnen 

geraten, das Land zu verlassen. Deshalb hätten sie und ihr Bruder am 28. März 1999 das 

Dorf verlassen und seien mit Hilfe eines Schleppers zunächst nach Istanbul gefahren und 

von dort am 13. April 1999 auf dem Luftweg nach Deutschland eingereist. 

Ihr Bruder erklärte während seiner Anhörung vor dem Bundesamt am selben Tag im We

sentlichen Folgendes: Er habe bis zu seiner Ausreise in gelebt. Seine Familie ha

be gepachtetes Land bestellt. Er sei sechs Jahre zur Schule gegangen und habe danach 

seinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Einer politischen Partei oder Organisation 

gehöre er nicht an, politisch betätigt habe er sich ebenfalls nicht. Eines Tages sei er mit 
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seinem Vater mit ihrem Pick-up unterwegs gewesen, sein Vater habe das Fahrzeug ge

fahren. In dem Dorf sei aus einem Bus ein sechsjähriges arabisches Kind 

ausgestiegen und habe nicht auf den Verkehr geachtet. Sein Vater habe dieses Kind mit 

seinem Fahrzeug angefahren. Sein Vater habe das Kind ins Krankenhaus nach 

gefahren. Es seien viele Araber zu der Unfallstelle gekommen und hätten ihn (das heißt 

den Bruder der Beigeladenen) für den Unfall verantwortlich gemacht. Auf die Frage, ob 

ihm unmittelbar nach dem Unfall etwas geschehen sei, antwortete er nicht bzw. auswei

chend. Er sei von der Unfallstelle zunächst zu Fuß in das yezidische Dorf gegangen 

und habe dort seinen Onkel benachrichtigt. Danach sei er nach Hause gefahren, um sei

ne Schwester, die Beigeladene, abzuholen. In der Nacht seien sie zu ihrem Onkel nach 

gegangen. Ihr Haus sei in der Nacht von Arabern überfallen worden; die Fenster 

seien zerschlagen, und das Haus sei verwüstet worden. Zu diesem Zeitpunkt habe sich in 

dem Haus niemand aufgehalten. Sein Vater sei von der Polizei im Krankenhaus in 

verhaftet worden. Der Vater des getöteten Mädchens sei Mitglied der Baath-Partei gewe

sen und habe durch Bestechungsgelder dafür gesorgt, dass sein Vater in das Gefängnis 

gekommen sei. Ob sein Vater offiziell angeklagt und von einem Gericht zu einer Gefäng

nisstrafe verurteilt worden sei, wisse er nicht. Nach den Regeln der Blutrache würden die 

Araber sich auf irgendeine Weise an ihm (dem Bruder der Beigeladenen) rächen. Er 

selbst sei von dem Vorfall direkt betroffen gewesen. Da er als männlicher Schutz für seine 

Schwester, die Beigeladene, nicht mehr zur Verfügung gestanden habe, sei sie mit ihm 

über die Türkei auf dem Luftweg nach Deutschland ausgereist. Im weiteren Verlauf der 

Anhörung beantwortete der Bruder der Beigeladenen ebenfalls Fragen zur yezidischen 

Religion. 

Mit Bescheiden vom 17. Mai 1999 lehnte das Bundesamt die Asylanträge der Beigelade

nen und ihres Bruders wegen fehlender Nachweise über die behauptete Einreise auf dem 

Luftweg ab (Nr. 1), stellte aber fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AusIG 

hinsichtlich Syriens gegeben seien (Nr. 2), ohne hierfür eine nähere Begründung zu ge

ben. Von Feststellungen zu § 53 AusIG sah das Bundesamt gemäß § 31 Abs. 3 Satz 2 Nr. 

2 AsylVfG a. F. ab, zumal jedenfalls derzeit wegen § 51 Abs. 4 Satz 2 AusIG ein Abschte-

bestaat nicht habe benannt werden können und deshalb auf den Erlass einer Ausreise

aufforderung und Abschiebungsandrohung nach § 34 Abs. 1 AsylVfG a. F. i. V. m. § 50 

AusIG habe verzichtet werden müssen. 
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Gegen die ihm am 20. Mai 1999 zugestellten Bescheide des Bundesamtes hat der Kläger 

jeweils am 2. Juni 1999 Klage erhoben, mit der er sich gegen die vom Bundesamt offen

bar angenommene relevante Verfolgungsgefahr in Form einer Gruppenverfolgung in An

knüpfung an die kurdische Volkszugehörigkeit und die yezidische Religionszugehörigkeit 

der Beigeladenen und ihres Bruders gewandt hat. Mit Beschluss des Einzelrichters des 

Verwaltungsgerichts vom 20. September 2001 wurden die bisher getrennten Klageverfah

ren zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. 

Der Kläger hat beantragt, 

die Bescheide des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer 

Flüchtlinge vom 17. Mai 1999 aufzuheben, soweit darin die Feststel

lung eines Abschiebungshindernisses nach § 51 Abs. 1 AusIG getrof

fen worden ist. 

Die Beklagte hat weder Ausführungen zur Sache gemacht noch einen Klageantrag ge

stellt. 

Die Beigeladene und ihr Bruder haben beantragt, 

die Klage abzuweisen, 

und ihren bisherigen Vortrag hinsichtlich des Unfalls und der allgemeinen Situation der 

Yeziden und Kurden in Syrien vertieft. Der Bruder der Beigeladenen hat hierzu vorgetra

gen, er sei noch am Unfallort von Arabern blutig geschlagen und mit einem Messer an der 

Brust verletzt worden. Zudem hat er behauptet, Mitglied der "Ekiti"-Partei gewesen zu 

sein. Aus diesem Grund habe ihn die Polizei regelmäßig abgeholt und verhört. Bei den 

Verhören sei er hart geschlagen und tagelang festgehalten worden. Die Beigeladene hat 

- ebenso wie ihr Bruder - eine Bescheinigung des Kulturforums der yezidischen Glau

bensgemeinschaft e. V., Oldenburg vom 15. Dezember 1999 vorgelegt und vorgetragen, 

dass sie sich auch auf Syrien als abschiebungsschutzrelevantes Land berufen könne, da 

Syrien ihr als staatenlose kurdische Yezidin die Wiedereinreise aus asyl- und abschie-

bungsschutzrelevanten Gründen verweigere. Ergänzend haben sie sich darauf berufen, 

türkische Staatsangehörige zu sein und hierzu nähere Ausführungen gemacht. Ihr Vater 

heiße und sei in im Kreis Türkei geboren; ihre Mut-
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er führe den Namen und sei (nach ihrem Vortrag: richti

gerweise nicht sondern am ebenfalls dort geboren. Hierzu haben 

die Beigeladene und ihr Bruder einen Auszug aus dem syrischen Ausländerregister nebst 

Übersetzung sowie einen Auszug aus dem ihre Eitern betreffenden Ausländerregister 

vorgelegt; aus letzterem ergebe sich der Geburtsort ihrer Eltern in der Türkei. Deshalb 

könnten sie sich auch auf die Gruppenverfolgung der Yeziden in der Türkei berufen. 

Mit Urteil vom 20. September 2001 hat das Verwaltungsgericht Braunschweig die Rege

lungen zu Nr. 2 der Bescheide des Bundesamtes vom 17. Mai 1999 aufgehoben und die 

außergerichtlichen Kosten des Verfahrens jeweils zur Hälfte auf die Beklagte und die Bei

geladene sowie ihren Bruder verteilt. Zur Begründung hat es im Wesentlichen angeführt, 

die Beigeladene und ihr Bruder hätten keinen Anspruch auf die Gewährung von Abschie

bungsschutz nach § 51 Abs. 1 AusIG hinsichtlich Syrien. Sie hätten ihr Heimatland nicht 

wegen einer bereits erlittenen oder unmittelbar drohenden Gefahr der individuellen Ver

folgung wegen ihrer yezidischen Glaubenszugehörigkeit verlassen. Die geschilderten Be

nachteiligungen wegen ihrer Religionszugehörigkeit in der Vergangenheit hätten die asyl

rechtlich relevante Grenze nicht erreicht. Ihre Angaben zu dem behaupteten Verkehrsun

fall und den behaupteten politischen Aktivitäten des Bruders der Beigeladenen seien wi

dersprüchlich sowie gesteigert und mithin nicht glaubhaft. Auch eine unmittelbare oder 

mittelbare staatliche Gruppenverfolgung wegen ihrer Religionszugehörigkeit liege in Be

zug auf Syrien nicht vor. Gleiches gelte wegen ihrer Eigenschaft als Kurden. Auch im Üb

rigen sei nicht erkennbar, dass sie mit politischer Verfolgung in Syrien zu rechnen hätten. 

Nachfluchtgründe seien nicht gegeben. Unabhängig hiervon sei davon auszugehen, dass 

ein Anspruch der Beigeladenen und ihres Bruders auf Feststellung von Abschiebungshin

dernissen hinsichtlich Syrien schon deshalb nicht bestehe, weil sie vom syrischen Staat 

nicht als seine Staatsangehörigen anerkannt würden, sondern als Ausländer registriert 

seien. Diesem Personenkreis verweigere der syrische Staat ohne Anknüpfung an ab-

schiebungsschutzrelevante Merkmale die Wiedereinreise, sodass die Gewährung von 

Abschiebungsschutz von vornherein ausscheide. Soweit sie geltend machten, türkische 

Staatsangehörige zu sein, komme es hierauf im Rahmen der vorliegenden Anfechtungs

klage nicht an. Streitgegenstand der Beanstandungsklage des Klägers sei lediglich die 

Frage, ob ein Abschiebungshindernis nach § 51 Abs. 1 AusIG bezüglich des in der ange

griffenen Regelung genannten Landes - hier Syrien - gegeben sei. 
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Gegen dieses ihnen am 5. Oktober 2001 zugestellte Urteil haben die Beigeladene und ihr 

Bruder am 18. Oktober 2001 unter Hinweis auf ihre türkische Staatsangehörigkeit, die 

nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des erkennenden Senats 

durchaus beachtlich sei, und wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache einen 

Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt. 

Mit Beschluss vom 14. Juni 2002 - 2 LA 3510/01 - hat der Senat wegen einer Abweichung 

des angefochtenen Urteils von seiner Rechtsprechung zu der entscheidungserheblichen 

Frage der türkischen Staatsangehörigkeit die Berufung zugelassen und das Berufungs

verfahren unter dem Aktenzeichen 2 LB 116/02 geführt. 

Nachdem dem Bruder der Beigeladenen von der zuständigen Ausländerbehörde eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt worden war, hat dieser seine Beru

fung mit Schriftsatz vom 23. November 2007 zurückgenommen. Daraufhin hat der Senat 

mit Beschluss vom 30. November 2007 das die Beigeladene betreffende Berufungsver

fahren abgetrennt und unter dem jetzigen Aktenzeichen fortgeführt. Das Berufungsverfah

ren des Bruders der Beigeladenen hat der Senat mit Beschluss vom 30. November 2007 

eingestellt. 

Zur Begründung ihrer Berufung verweist die Beigeladene auf ihre türkische Staatsangehö

rigkeit und legt das Original eines Urteils des Gerichts für Personenstandsangelegenhei

ten von Hassake/Syrien vom 7. September 2003 nebst Übersetzung in die deutsche 

Sprache sowie erneut den ihre Eltern betreffenden Familienregisterauszug aus den Aus

länderregistern im Bezirk AI-Hassake und eine ihren Bruder betreffende Identi

tätsbescheinigung des Muchtar von vom 18. September 1999 vor. Ihre Mutter 

habe das unzutreffende Geburtsdatum in dem Ausländerregister durch dieses Ur

teil in das richtige Geburtsdatum ändern lassen. Ergänzend trägt sie vor, ihr Vater 

sei in der Türkei in einem Dorf namens (phonetisch), das zu 

(phonetisch) gehört habe, geboren worden. Wegen Schwierigkeiten 

aufgrund seiner Religionszugehörigkeit habe er dort nicht mehr leben können und sei als 

Kind mit seinem Vater nach Syrien geflüchtet. In Syrien habe er nur einen Staatenlosen-

ausweis bekommen, mit dem er dort nichts habe anfangen können. Es sei auch weiterhin 

von einer Gruppenverfolgung von Yeziden in der Türkei auszugehen. Im Übrigen macht 

sie Ausführungen zur Situation der nicht-syrischen kurdischen Volkszugehörigen in Sy-
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rien. Die Weigerung der syrischen Behörden, sie wieder nach Syrien einreisen zu lassen, 

knüpfe an das Merkmal ihrer kurdischen .Volkzugehörigkeit bei Staatenlosen an und sei 

abschiebungsschutzrelevant. 

Die Beigeladene beantragt, 

das Urteil des Verwaltungsgerichtes Braunschweig vom 20. 

September 2001 zu ändern und die Klage abzuweisen. 

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Zur Begründung trägt er vor, entgegen seiner bisherigen Einschätzung der Rechtslage 

komme es zwar darauf an, ob die Beigeladene die türkische Staatsangehörigkeit besit

ze. Streitgegenstand der vorliegenden Beanstandungsklage sei nämlich nicht allein die 

Frage, ob die gerade und nur bezüglich Syrien erfolgte Feststellung i. S. d. § 51 Abs. 1 

AusIG, jetzt § 60 Abs. 1 AufenthG rechtmäßig sei. Ungeachtet dessen sei aber auch in 

Bezug auf die Türkei nicht (mehr) von einer Gruppenverfolgung der Yeziden auszuge

hen. Gleiches gelte für die vorgetragene Gruppenverfolgung von Yeziden in Syrien. Ein 

etwaiger Anspruch der Beigeladenen auf die Zuerkennung von Abschiebungsschutz 

nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG (früher § 53 AusIG) sei nach der weiterhin maßgebli

chen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in dem vorliegenden Beanstan

dungsklageverfahren nicht Streitgegenstand. 

Die Beklagte macht zur Sache keine Angaben und stellt keinen Antrag. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten und des Sachverhalts 

wird auf die Gerichtsakten und die Beiakten verwiesen, die Gegenstand der mündlichen 

Verhandlung gewesen sind. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die zulässige Berufung der Beigeladenen hat in der Sache keinen Erfolg. 

Das Verwaltungsgericht hat auf die - nach § 87 b AsylVfG auch im gegenwärtigen Zeit

punkt trotz der mit Wirkung zum 1. September 2004 geregelten Aufhebung des § 6 

AsylVfG, der die Rechtsstellung des Klägers zum Gegenstand hatte (Art. 3 Nr. 5, Art. 15 

Abs. 2 Zuwanderungsgesetz vom 30.7.2004, BGBl. I S. 1950) zulässige - Beanstan

dungsklage des Klägers einen Anspruch der Beigeladenen auf Zuerkennung von Ab

schiebungsschutz bisher auf der Grundlage des § 51 Abs. 1 AuslG und nunmehr gemäß 

dem seit Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes zum 1. Januar 2005 nach § 77 Abs. 1 Satz 

1 Halbsatz 1 AsylVfG allein maßgeblichen § 60 Abs. 1 AufenthG in der Fassung der Be

kanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2965) zu Recht verneint und die Regelung zu Nr. 2 des 

die Beigeladene betreffenden Bescheides des Bundesamtes vom 17. Mai 1999 im Ergeb

nis ebenso zutreffend aufgehoben (dazu 1.). Die Frage, ob die Beigeladene die Gewäh

rung von Abschiebungsschutz auf der Grundlage von § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG (früher § 

53 AuslG) beanspruchen kann, ist nicht Streitgegenstand des vorliegenden Beanstan

dungsklage- und Berufungsverfahrens (dazu 2.). 

1. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist an die Stelle der Feststellung der Vor

aussetzungen des Abschiebungsverbots nach § 51 Abs. 1 AusIG getreten. Sie ist zu ge

währen, wenn der Ausländer in dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in 

dem er als Staatenloser seinen Aufenthalt hatte, den Bedrohungen nach § 60 Abs. 1 Auf

enthG ausgesetzt ist (§ 3 Abs. 1 AsylVfG). 

Die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG liegen im Fall der Beigeladenen nicht vor. 

Diese Einschätzung gilt unabhängig davon, ob die Beigeladene als staatenlose Kurdin 

yezidischen Glaubens aus Syrien (dazu a) oder - wie sie im Klageverfahren in erster In

stanz erstmals geltend gemacht hat - als türkische Staatsangehörige kurdischer Volks

und yezidischer Glaubenszugehörigkeit (dazu b) anzusehen ist. 
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Grundsätzlich kann der asylrechtliche Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 AufenthG 

nur zuerkannt werden, wenn die Staatsangehörigkeit des Betroffenen geklärt ist. Offen 

bleiben kann diese aber dann, wenn hinsichtlich sämtlicher als Staat der Staatsangehö

rigkeit in Betracht kommenden Staaten das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 

1 AufenthG entweder einheitlich bejaht oder - wie im Ergebnis hier - verneint werden 

kann. Daher sind alle Staaten in die Prüfung einzubeziehen, deren Staatsangehörigkeit 

der Betroffene möglicherweise besitzt oder in denen er als Staatenloser seinen gewöhnli

chen Aufenthalt hatte; im Fall der Beigeladenen sind dies Syrien und die Türkei. Dies gilt 

unabhängig davon, in welchem Stadium des asylrechtlichen Verfahrens sich der Betroffe

ne auf die Staatsangehörigkeit eines Staates und eine ihm dort drohende politische Ver

folgung beruft (BVerwG, Urt. v. 8.2.2005 -1 C 29.03 BVerwGE 122, 376 = juris Langtext 

Rdnr. 15; Urt. v. 12.7.2005 -1 C 22.04 -, NVwZ 2006, 99 = juris Langtext Rdnr. 10). 

Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf in Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge - Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) - ein Aus

länder nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit 

wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer be

stimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Für 

die Feststellung, ob eine Verfolgung nach Satz 1 vorliegt, sind gemäß § 60 Abs. 1 Satz 5 

AufenthG Art. 4 Abs. 4 sowie Art. 7 bis 10 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. 

April 2004 (ABI. Nr. L 304 S. 12, ber. ABI. 2005 Nr. L 204 S. 24) - Qualifikationsrichtlinie -

ergänzend anzuwenden. 

a) Der Senat prüft das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG hinsicht

lich einer möglichen abschiebungsschutzrelevanten Verfolgung in Syrien. Dieses Land 

wird in den Blick genommen, weil die Beigeladene jedenfalls aus syrischer Sicht und nach 

ihrer bisherigen Darstellung staatenlos ist und zeitlebens in Syrien gelebt hat. Deshalb 

sind - jedenfalls grundsätzlich - (auch) die Verhältnisse in Syrien als Land des bisherigen 

gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. 

Diese Prüfung ergibt, dass die Beigeladene einen Anspruch auf Zuerkennung der Flücht

lingseigenschaft wegen einer abschiebungsschutzrelevanten Verfolgung in Syrien als 

möglichem Staat des gewöhnlichen Aufenthalts nicht hat. Dies gilt zum einen deshalb, 

weil ihr nach dem bisherigen Sachstand eine Wiedereinreise nach Syrien nicht möglich 
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war (dazu aa). Dies gilt aber zum anderen auch dann, wenn man davon auszugehen hat, 

dass auf der Grundlage des Deutsch-syrischen Abkommens über die Rückführung von 

illegal aufhältigen Personen und des Protokolls zur Durchführung dieses Abkommens 

vom 25. Juli 2008 (BGBl. II S. 811) - im Folgenden: Rückführungsabkommen -, das am 3. 

Januar 2009 in Kraft getreten ist (BGBl. II S. 107), nunmehr eine derartige Einreisemög

lichkeit nach Syrien besteht (dazu bb). 

aa) Nach bisheriger Sachlage hat die Beigeladene bereits deshalb keinen Anspruch auf 

die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, weil ihr eine Wiedereinreise nach Syrien - sei 

es freiwillig oder im Wege der Abschiebung - nicht möglich ist - dazu (1) - und weil das 

Wiedereinreiseverbot seinerseits nicht auf in § 60 Abs. 1 AufenthG genannten Gründen 

beruht - dazu (2) -. 

Das (bisherige) Wiedereinreiseverbot hat zur Folge, dass Syrien nicht mehr als das 

Land des gewöhnlichen Aufenthalts der Beigeladenen anzusehen ist und diese des-

halb die Prüfung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG in Bezug auf Syrien 

von vornherein nicht beanspruchen kann. Während ein Staat seine Eigenschaft als 

Land des gewöhnlichen Aufenthalts nicht allein dadurch einbüßt, dass der Staatenlose 

ihn verlässt und in der Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragt (vgl. hierzu 

BVerwG, Urt. v. 12.2.1985 - 9 C 45.84 -, NVwZ 1985, 579), tritt eine Änderung der 

rechtlichen Situation jedoch dann ein, wenn er den Staatenlosen - aus im asylrechtli

chen Sinne nicht politischen Gründen - ausweist oder ihm die Wiedereinreise verwei

gert, nachdem dieser das Land verlassen hat. Er löst damit seine Beziehungen zu dem 

Staatenlosen und hört auf, für diesen Land des gewöhnlichen Aufenthalts zu sein. Er 

steht dem Staatenlosen nunmehr in gleicher Weise gegenüber wie jeder andere aus

wärtige Staat. Die Frage, ob dem Staatenlosen auf seinem Territorium politische Ver

folgung droht, wird unter asyl- und abschiebungsrechtlichen Gesichtspunkten gegens

tandslos. Sie stellt sich ebenso wenig, wie sie sich in Bezug auf sonstige Staaten stellt 

(BVerwG, Urt. v. 15.10.1985 - 9 C 30.85 -, NVwZ 1986, 759; Urt. v. 24.10.1995 - 9 C 

3.95-, NVwZ-RR 1996,44; Urt. v. 22.2.2005-1 C 17.03-, NVwZ 2005, 1191). 

(1) Der syrische Staat hat bisher illegal ausgereisten staatenlosen Kurden - unabhängig 

davon, ob sie in Syrien registriert sind oder nicht - in der Regel die Wiedereinreise verwei

gert (Senat, Urt. v. 22.6.2004 - 2 L 6129/96 -, InfAuslR 2004, 454, 457 f. = juris Langtext 

Rdnr. 43 m. w. N. und Beschl. v. 2.8.2004 - 2 LA 342/03 -, AuAS 2004, 271 = juris Lang-
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text Rdnr. 21 ; vgl. femer OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 28.8.2007 - 15 A 1450/04.A -, 

juris Langtext Rdnr. 28; OVG Sachsen- Anhalt, Urt. v. 22.3.2006 - 3 L 327/03 - und Urt. v. 

9.2.2007 - 3 L 103/05 -; OVG Brandenburg und Berlin, Urt. v. 22.12.2006 - 3 B 19.05 -; 

Schleswig-Holsteinisches OVG, Urt. v. 29.9.2005 -; OVG Saarland, Beschl. v. 13.9.2002 

- 3 R 3/02 -; VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 13.9.2001 - A 2 S 26/98 -). 

(2) Diese Wiedereinreisesperre ist entgegen der Ansicht der Beigeladenen für die Gewäh

rung von Asyl und Abschiebungsschutz ohne Belang. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu grundsätzlich festgestellt (vgl. BVerwG, Urt. v. 

24.10.1995 - 9 C 75.95 -, NVwZ-RR 1996, 471; Urt. v. 24.10.1995 - 9 C 3.95 -, a. a. O.), 

dass „Aussperrungen" und „Ausgrenzungen" in Gestalt von Rückkehrverweigerungen 

politische Verfolgung in dem genannten Sinne darstellen können, wenn sie wegen asyler

heblicher Merkmale des Betroffenen erfolgen, die Verweigerung der Wiedereinreise also 

auf asyl- und abschiebungsschutzerhebliche Merkmale wie Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder auf politische Überzeugungen 

des Asylbewerbers zielen. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts, die vom Senat 

geteilt wird, ist dies regelmäßig dann anzunehmen, wenn die Aussperrung Staatsangehö

rige betrifft. Bei Staatenlosen liegt es demgegenüber nahe, dass eine solche Maßnahme 

auf anderen als asylrelevanten Gründen beruht, weil beispielsweise der Staat ein Interes

se daran hat, die durch den Aufenthalt der Staatenlosen in seinem Hoheitsgebiet entste

henden wirtschaftlichen Belastungen zu mindern oder Gefahren für die Staatssicherheit 

durch potentielle Unruhestifter vorzubeugen, oder weil er keine Veranlassung sieht, Staa-. 

tenlose, die freiwillig das Land verlassen haben, (erneut) wieder aufzunehmen. Der er

kennende Senat hat hierzu in seinem Urteil vom 22. Juni 2004 (- 2 L 6129/96 -, S. 19 ff. 

UA = juris Langtext Rndr. 46 ff., insoweit in InfAuslR 2004, 454 ff. nicht abgedruckt) Fol

gendes ausgeführt: 

"Nach diesen Maßstäben lässt sich nicht feststellen, dass die Weigerung des 

syrischen Staates, staatenlose Kurden, die illegal Syrien verlassen haben - mag es 

sich bei ihnen auch um Yeziden handeln -, wieder einreisen zu lassen, auf asylre

levanten Gründen beruht also eine asylerhebliche Gerichtetheit aufweist 

(ebenso Sächs. OVG, Urt. v. 22.8.2003 - A 4 B 849/03 -, InfAuslR 2004, 173, 175). 

Zu der Frage, auf welchen Gründen die Verweigerung der Wiedereinreise beruht, 

wird in der Auskunft des Auswärtigen Amts vom 26. April 2001 an das Verwal-
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tungsgericht des Saarlandes ausgeführt, dass die syrische Regierung zur Begrün

dung einer solchen Maßnahme nicht auf eine bestimmte Volkszugehörigkeit zu

rückgreife, sondern an die Tatsache anknüpfe, ob und unter weichen Vorausset

zungen ein Ausländer das Recht zum Aufenthalt in Syrien erhält. Erkenntnismittel, 

in denen hierzu eine andere Auffassung vertreten wird, sind nicht ersichtlich. 

Auch der Einwand des Klägers, dem Wiedereinreiseverbot komme entgegen der , 

Ansicht des Senats asylrechtliche Bedeutung zu, weil mit dem gerade gegenüber 

staatenlosen Kurden yezidischer Religionszugehörigkeit praktizierten Verbot der 

Wiedereinreise eine politische Verfolgung dieser Minderheit betrieben werde, ver

mag nicht zu überzeugen. Schon die These des Klägers, die Gruppenverfolgung, 

denen die Yeziden ausgesetzt seien, indiziere eine politische Gerichtetheit des 

Wiedereinreiseverbots, ist in sich nicht schlüssig; denn bereits die Prämisse einer 

gruppengerichteten Verfolgung der Yeziden in Syrien erweist sich als nicht tragfä

hig. Wie ... darzulegen sein wird, sind die Yeziden wegen ihrer Religion einer 

gruppengerichteten Verfolgung - auch im Bezirk Hassake - nicht ausgesetzt. Mithin 

kann das Wiedereinreiseverbot nicht als Teil einer umfassend angelegten Verfol

gung der Yeziden charakterisiert werden. Hiervon abgesehen, lässt auch die Prak

tizierung des Wiedereinreiseverbots eine diskriminierende Differenzierung nach 

der Religions- und/oder der Volkszugehörigkeit nicht erkennen. Würde sich das 

Wiedereinreiseverbot nämlich gegen illegal ausgereiste yezidische Kurden gerade 

wegen ihrer Volkszugehörigkeit oder ihres Glaubens richten, so müsste es auch 

und gerade gegenüber allen Yeziden, die illegal das Land verlassen haben, prakti

ziert werden. Dies ist aber nicht der Fall. Besitzt nämlich ein Yezide die syrische 

Staatsangehörigkeit, so kann er ohne weiteres selbst dann wieder einreisen, wenn 

er zuvor Syrien illegal verlassen hatte. Bereits dies spricht gegen eine (asylerheb

liche) Gerichtetheit des Wiedereinreiseverbots (so auch OVG LSA, Urt. v. 22.10. 

2003 - 3 L 344/01 -, UA S. 21). Hinzu kommt, dass nicht einleuchtend ist, dass der 

syrische Staat heute noch, und zwar gegenüber den Nachfahren der Kurden, die 

1962 nicht eingebürgert (und nicht als syrische Staatsangehörige registriert) wor

den sind, eine 'Arabisierungspolitik' i. S. einer (rassistischen) Ausgrenzung betrei

ben soll. Selbst wenn die Verweigerung der Registrierung (Einbürgerung) gegen

über einer Minderheit von Kurden im Jahre 1962 - nach Siamend Hajo/Eva Sa-

velsberg (Gutachten v. 27.9.2002 für das VG Magdeburg) und dem Lagebericht 

des Auswärtigen Amtes v. 7.10.2002 sind von der nicht erfolgten Registrierung rd. 

120.000 Personen und damit nur ca. 10 % der kurdischen Volksgruppe in Syrien 

betroffen gewesen - willkürlich gewesen sein sollte, würde dies noch nicht auf eine 
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über Jahrzehnte fortdauernde, zielgerichtete Verfolgung einer bestimmten Gruppe 

(etwa der Kurden) hindeuten. Denn hierzu ist die Anzahl der betroffenen Personen 

(nur rd. 10 % der Kurden) zu gering. Vielmehr spricht alles dafür, dass der syrische 

Staat bei dem gegenüber illegal ausgereisten Staatenlosen praktizierten Wieder

einreiseverbot lediglich an abstrakte Merkmale anknüpft, die allen Angehörigen der 

in Syrien lebenden Volksgruppen Syriens zuzuordnen sind, und zwar an die illega

le Ausreise und die Staatenlosigkeit, mithin an asylneutrale, rein ordnungspoliti

sche Merkmale (so schon Senat, Urt. v. 9.12.2002 - 2 L 3940/96 -)". 

An dieser Rechtsprechung, die mit der Rechtsprechung anderer Obergerichte überein

stimmt (vgl. etwa OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 22.12.2006 - 3 B 19.05 -, juris Langtext 

Rdnr. 43 ff.; Nordrhein-Westfälisches OVG, Urt. v. 28.8.2007 - 1 5 A 1450/04.A -, juris 

Langtext Rdnr. 35 ff.; OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 22.3.2006 - 3 L 327/03 -, juris Langtext 

Rdnr. 44 ff.), hält der Senat fest. Diese sich auf staatenlose Kurden yezidischer Religions

zugehörigkeit beziehenden Ausführungen des Senats in seinem Urteil vom 22. Juni 2004 

- 2 L 6129/96 - gelten auch für staatenlose Kurden, die nicht der yezidischen Glaubens

gemeinschaft angehören; denn auch die Angehörigen der kurdischen Minderheit als sol

che sind, wie der Senat in seinem Urteil vom 22. Juni 2004 - 2 LB 86/03 - festgestellt (und 

damit erneut grundsätzlich geklärt) hat, einer gruppengerichteten Verfolgung - auch unter 

Berücksichtigung der Unruhen im März 2004 - in Syrien nicht ausgesetzt (siehe dazu im 

Übrigen unten); auch wird das Wiedereinreiseverbot nur gegenüber staatenlosen Kurden, 

nicht aber gegenüber solchen Kurden praktiziert, die syrische Staatsangehörige sind, 

knüpft also nicht an eine bestimmte Ethnie, sondern lediglich - ordnungsrechtlich und da

mit asylneutral - an den Status des illegal Ausgereisten an. 

Soweit in Syrien lebende staatenlose Palästinenser auch nach illegaler Ausreise ohne 

weiteres nach Syrien wieder einreisen können, kann dies nicht als Beleg für eine Asylre

levanz des gegenüber Kurden praktizierten Wiedereinreiseverbots gewertet werden. Die 

in Syrien lebenden Palästinenser genießen nämlich wegen der Verbundenheit der syri

schen Staatsführung mit dem Kampf der Palästinenser gegen den Staat Israel, mit dem 

steh Syrien weiterhin im Kriegszustand befindet, in Syrien einen Sonderstatus. Dies er

klärt, dass (staatenlose) Palästinenser auch bei illegaler Ausreise im Falle der Wiederein

reise eine Privilegierung erfahren, also ausnahmsweise nicht unter das ansonsten bei 

illegal ausgereisten Staatenlosen praktizierte Wiedereinreiseverbot fallen. Die nicht zuletzt 

aus außenpolitischen Rücksichten gegenüber anderen arabischen "Brudernationen" prak-
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tizierte Sonderbehandlung der Palästinenser ist daher nicht geeignet, den ordnungsrecht

lichen Charakter des Wiedereinreiseverbots gegenüber illegal ausgereisten staatenlosen 

Kurden in Zweifel zu ziehen. 

Auch wenn die im Jahr 1962 vorgenommenen Ausbürgerungen durch den syrischen Staat 

- so die Argumentation der Beigeladenen - im Jahre 1962 als politische Verfolgung ge

genüber den Vorfahren der Betroffenen zu bewerten gewesen sein sollten, ändert dies 

nichts daran, dass das Wiedereinreiseverbot aus den vorstehenden Gründen eine aktuel

le politische Verfolgung nicht darstellt, da es nicht an die Zugehörigkeit zur kurdischen 

Ethnie, sondern an die Staatenlosigkeit und die nach syrischen Recht illegale Ausreise 

anknüpft. 

Gegen eine an die Ethnie anknüpfende Motivation des Wiedereinreiseverbots sprechen 

auch die derzeit bestehenden allgemeinen politischen Verhältnisse der kurdischen Volks

gruppen in Syrien. Danach kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in Syrien 

lebende, kurdische Minderheit einer Gruppenverfolgung ausgesetzt ist (vgl. OVG Nord

rhein-Westfalen, Urt. v. 28.8.2007 - 15 A 1450/04.A juris Langtext Rdnr. 60 f.; OVG 

Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 9.2.2007, - 3 L 103/05 -, S. 14 ff. UA und Urt. v. 22.3.2006, - 3 

L 327/03 juris Langtext Rdnr. 46 ff., m. w. N.). Einer asylerheblichen Gruppenverfolgung 

sind auch die Yeziden in Syrien nicht ausgesetzt (vgl. dazu näher unten). 

Aber selbst dann, wenn die 1962 erfolgte Ausbürgerung kurdischer Volkszugehöriger und 

die Verweigerung einer Einbürgerung Akte politischer Verfolgung gewesen sein sollten, 

rechtfertigt allein der Umstand, dass auch die Nachkommen dieser Personengruppen von 

den Folgen dieser Maßnahme (noch) betroffen sind, nicht schon die Annahme einer auch 

hinsichtlich der Abkömmlinge (fort-)bestehenden politischen Verfolgung. Das Grundrecht 

auf Asyl ist ein höchstpersönliches Recht, d. h. aus dem Umstand einer womöglich vor

mals gegenüber den Eltern bzw. Großeltern erfolgten asylrelevanten Verfolgungshand

lung ergibt sich keine politische Verfolgung für die Beigeladene. 

Aber auch unabhängig davon stellen die Folgen der Sondervolkszählung 1962 keine poli-

. tische Verfolgung der Nachkommen der davon Betroffenen dar. Der Status der Nach

kömmlinge knüpft daran an, dass die Eltern bzw. Großeltern ihre Staatsangehörigkeit 
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nicht erworben bzw. verloren haben, indem sie als Ausländer registriert bzw. nicht regist

riert wurden. Bei diesen für die Nachkommen fortwirkenden Rechtsnachteilen handelt es 

sich nicht um eine staatliche Maßnahme, die - wie es für eine asyl- und abschiebungs-

schutzrelevante politische Verfolgung aber erforderlich wäre - hinsichtlich ihrer Zielgerich

tetheit unverändert an die kurdische Volkszugehörigkeit anknüpft. Daher ist nicht davon 

auszugehen, dass es dem syrischen Staat auch heute noch darum geht, die von der 

Volkszählung selbst oder infolge ihrer Abstammung mittelbar betroffenen Kurden in Syrien 

wegen ihrer Ethnie auszugrenzen. Nach gefestigter obergerichtlicher Rechtsprechung ist 

die kurdische Bevölkerung einer Gruppenverfolgung nicht ausgesetzt. Ebenso lässt sich 

nicht feststellen, dass eine programmatische Politik der Vertreibung, Ausbürgerung oder 

Ausgrenzung von Kurden wegen ihrer Volkszugehörigkeit betrieben wird, selbst wenn 

gegenüber den 1962 ausgebürgerten und unregistrierten Kurden Vorbehalte verblieben 

und sie aufgrund ihres Status erheblich benachteiligt sind. Dies gilt umso mehr, als die 

syrische Regierung 1976 von der Zwangsansiedlungs- und Umsiedlungspolitik offiziell 

Abstand genommen und diese aufgegeben hat. Dass sich in Syrien die Einstellung zu den 

staatenlosen Kurden - und speziell auch hinsichtlich der Staatsangehörigkeitsfrage - ge

genüber den 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts geändert hat, belegt im Übrigen 

auch der Umstand, dass im öffentlichen Raum über die (Wieder-)Einbürgerung der von 

der Volkszählung 1962 Betroffenen diskutiert wird, selbst wenn diese Diskussion bisher 

noch nicht zu greifbaren Ergebnissen geführt hat (ebenso OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. 

v. 28.8.2007 - 1 5 A 1450/04.A -, juris Langtext Rdnr. 65). 

Die Annahme einer (fortbestehenden) asylrelevanten Verfolgungssituation lässt sich 

schließlich auch nicht daraus herleiten, dass der syrische Staat den Status quo der durch 

die Ereignisse von 1962 betroffenen Kurden und ihrer Abkömmlinge unverändert als ge

geben hinnimmt und sich (bislang) nicht veranlasst gesehen hat, die von der Volkszäh

lung betroffenen Kurden und ihre Nachkommen wieder einzubürgern. Eine Verfolgung ist 

dann eine politische, wenn sie dem Einzelnen in Anknüpfung an seine politische Über

zeugung, seine religiöse Grundentscheidung oder an für ihn unverfügbare Merkmale, die 

sein Anderssein prägen, gezielt Rechtsverletzungen zufügt, die ihn ihrer Intensität nach 

aus der übergreifenden Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen. Die Rechts

verletzung, aus der der Asylbewerber seine Asylberechtigung herleitet, muss ihm gezielt, 

d.h. gerade in Anknüpfung an asylerhebliche Merkmale zugefügt worden sein. Hieran fehlt 

es regelmäßig bei Nachteilen, die jemand aufgrund der allgemeinen Zustände in seinem 

Herkunftsstaat zu erleiden hat, etwa infolge von Naturkatastrophen, Arbeitslosigkeit, einer 
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schlechten wirtschaftlichen Lage oder infolge allgemeiner Auswirkungen von Unruhen, 

Revolutionen und Kriegen (BVerfG, Beschl. v.10.7.1989 - 2 BvR 502, 961,1000/86 -, 

BVerfGE 80, 315, 335 m. w. N.; BVerwG, Urt. v. 5.7.1994 - 9 C 158.94 -, BVerwGE 96, 

200, 204 f.). Die in diesem Sinne gezielt zugefügte Rechtsverletzung muss von einer In

tensität sein, die sich nicht nur als Beeinträchtigung, sondern als ausgrenzende Verfol

gung darstellt, so dass der davon Betroffene gezwungen war, in begründeter Furcht vor 

einer ausweglosen Lage sein Heimatland zu verlassen und im Ausland Schutz zu suchen. 

Wird Staatenlosen die Staatsangehörigkeit des Landes, in dem sie sich aufhalten, nicht 

verliehen, so fehlt es grundsätzlich und auch im vorliegenden Fall an einer Rechtsverlet

zung von asylerheblicher Intensität. Denn das Asylrecht gewährt keinen Anspruch auf 

Rechtsvorteile, über deren Gewährung der jeweilige Staat frei entscheiden kann. 

Soweit Art. 3 des Gesetzes Nr. 276 vom 24. November 1969 zur Regelung der (syri

schen) Staatsangehörigkeit normiert, dass "von Amts wegen als syrischer Araber gilt, (a) 

wer innerhalb oder außerhalb der arabischen Provinz Syrien (Art. 1 lit. a) a. a. O.) als Kind 

eines arabisch-syrischen Vaters geboren ist; (b) wer innerhalb der arabischen Provinz 

Syrien als Kind einer arabisch-syrischen Mutter geboren und wessen väterliche Abstam

mung nicht gesetzlich festgestellt worden ist; (c) wer in der Provinz als Kind von Eltern 

geboren ist, die ... unbekannter Staatsangehörigkeit oder staatenlos sind ist zunächst 

festzustellen, dass das geltende syrische Staatsangehörigkeitsrecht nicht ansatzweise 

einen Anhaltspunkt dafür liefert, welcher auf eine Benachteiligung bzw. Diskriminierung 

kurdischer Volkszugehöriger schließen lässt. Maßgeblich wird nach der Gesetzeslage 

vielmehr auf die syrische Staatsangehörigkeit des Vaters (bzw. der Mutter) abgestellt und 

darauf, dass - soweit der Betroffene in Syrien geboren ist - die Eltern nachweislich keine 

Ausländer sind, mithin keine andere Staatsangehörigkeit besitzen, sondern Staatenlose 

bzw. Personen mit unbekannter Staatsangehörigkeit sind. Eine Ausgrenzung kurdischer 

Volkszugehöriger lassen die gesetzlichen Regelungen nach allem nicht erkennen. Frag

lich erscheint somit allenfalls, ob die in Syrien bestehende Rechtspraxis in Anwendung 

des syrischen Staatsangehörigkeitsrechts zu der Annahme berechtigt, dass sie aufgrund 

ihrer objektiven Gerichtetheit auf eine Ausgrenzung bzw. Aussperrung kurdischer Volks

zugehöriger abzielt. Hierfür könnte zunächst der Umstand sprechen, dass viele kurdische 

Volkszugehörige, die Abkömmlinge der 1962 "ausgebürgerten" Kurden sind, nach wie vor 

staatenlos sind, obwohl bei ihnen nach dem syrischen Staatsangehörigkeitsgesetz die 

gesetzlichen Voraussetzungen für eine Anerkennung oder einen Erwerb der syrischen 

Staatsangehörigkeit erfüllt sein mögen. Indessen kann nicht festgestellt werden, dass die 
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vom syrischen Staat geübte (restriktive) Rechtspraxis in der Anwendung und Handhabung 

des syrischen Staatsangehörigkeitsrechts an die Ethnie der kurdischen Volkszugehörigen 

anknüpft. Es kann bereits nicht festgestellt werden, dass die Verwaltungspraxis syrischer 

Behörden bei der Anerkennung einer syrischen Staatsangehörigkeit Kurden ausnahmslos 

die staatsbürgerlichen Rechte verweigert. Vielen Kurden, die von der Ausbürgerung 1962 

betroffen waren, ist es gelungen, ihre syrische Staatsbürgerschaft zurückzuerlangen, ent

weder indem sie die lokalen Amtswalter bestachen oder sich im Hinblick auf ihre beweis

baren Geburtsdaten oder Hausurkunden oder sonstige Dokumente (z. B. Steuererklä

rung) auf das Gesetz beriefen. So soll es zwischen 15.000 und 40.000 Kurden der 1962 

Ausgebürgerten in der Zeit von Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre gelungen 

sein, die syrische Staatsbürgerschaft, wenngleich vorwiegend durch gute Beziehungen 

und Bestechung, zurückzuerlangen (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 28.8.2007 

- 1 5 A 1450/04.A -, juris Langtext Rdnr. 71 ff.; OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 22.3.2006 - 3 

L 327/03 -, juris Langtext Rdnr. 59 ff.). Dies lässt nicht darauf schließen, dass das Han

deln der zuständigen Stellen und der für sie handelnden Amtswalter von dem Willen ge

tragen ist, Kurden wegen ihrer Ethnie (generell) die syrische Staatsangehörigkeit zu ver

weigern. 

Ferner ist, soweit es die Rechtspraxis syrischer Behörden bei der Anwendung des syri

schen Staatsangehörigkeitsrechts betrifft, in Rechnung zu stellen, dass die aufgrund der 

Volkszählung von 1962 staatenlosen und nicht registrierten Kurden sowie ihre Abkömm

linge oftmals nicht über die erforderlichen Personaldokumente und Beweismittel verfügen, 

um den Nachweis zu führen, dass sie im Zeitpunkt ihrer Ausbürgerung die syrische , 

Staatsangehörigkeit besaßen oder in Syrien geborene Abkömmlinge von Kurden sind, die 

staatenlos sind oder deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist. Dies gilt insbesondere für 

die unregistriert gebliebenen Kurden, die in keinem Personenstandsregister erfasst sind 

und auch keine Personaldokumente besitzen. Bei dieser Sachlage erscheint es nahe lie

gend, dass viele Kurden nicht den erforderlichen Beweis zu erbringen vermögen, dass sie 

die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem syrischen Staatsangehörigkeitsgesetz erfül

len. Dass es hingegen eines solchen Beweises bedarf, folgt bereits unmittelbar aus dem 

syrischen Staatsangehörigkeitsgesetz, wonach derjenige, der die syrische Staatsangehö

rigkeit für sich reklamiert, den erforderlichen Nachweis hierfür führen muss. Art. 29 des 

syrischen Staatsangehörigkeitsgesetzes schreibt insoweit ausdrücklich vor, das die Be

weislast auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsgesetzes bei demjenigen liegt, der den 

Besitz der Staatsangehörigkeit behauptet. Dabei dürfte es auch keinen Unterschied ma-
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chen, ob bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für eine syrische Staatsangehö

rigkeit die Staatsbürgerschaft "automatisch" erworben wird oder ob es insoweit eines zu

sätzlichen Verfahrens zwecks Erwerbs des begehrten Status bedarf. Denn jedenfalls kann 

bei dem betroffenen Personenkreis keineswegs ausnahmslos vom Vorliegen der gesetzli

chen Voraussetzungen gemäß Art. 3 des syrischen Staatsangehörigkeitsgesetzes ausge

gangen werden, da zur Gruppe der vom Zensus im Jahre 1962 betroffenen Kurden eben 

auch Personen gehörten, die - zumal aus der Sicht des syrischen Stellen - (im Einzelfall) 

auch eine andere (türkische oder irakische) Staatsangehörigkeit besaßen (vgl. zu dem 

Vorstehenden OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 28.8.2007 -15 A 1450/04.A -, juris Lang

text Rdnr. 75 ff.). 

Es kann weiter nicht davon ausgegangen werden, dass die (restriktive) Rechtspraxis syri

scher Behörden bei der Anwendung des syrischen Staatsangehörigkeitsrechts als Fort

setzung der vormals vom syrischen Staat betriebenen so genannten Arabisierungspolitik 

zu begreifen ist, soweit diese einer asylerheblichen programmatischen politischen Verfol

gung gleichgesetzt wird. Die gegenwärtige Rechtspraxis bei der Anwendung des syri

schen Staatsangehörigkeitsrechts lässt sich nicht als Fortsetzung einer Arabisierungspoli

tik in dem Sinne verstehen, dass sie etwa unverändert auf eine systematische bzw. pro

grammatische Ausgrenzung der Kurden abzielen würde. Hierfür fehlt es an hinreichenden 

Anhaltspunkten, zumal wenn man berücksichtigt, dass viele staatenlose bzw. nicht regist

rierte Kurden zwischenzeitlich die syrische Staatsangehörigkeit (wieder) erworben haben 

und in Syrien über die Frage einer (Wieder-)Einbürgerung jener Kurden diskutiert wird, die 

im Jahre 1962 vom Zensus betroffen waren. So soll auch die syrische Regierung einge

standen haben, dass es bei der Volkszählung zu Fehlern gekommen sei; es habe deshalb 

in der Folgezeit die Möglichkeit bestanden, geeignete Unterlagen nachzureichen, um den 

Aufenthalt in Syrien vor 1945 zu beweisen und so die Staatsangehörigkeit wieder zu er

langen. Dies alles lässt darauf schließen, dass - selbst wenn man verbliebene Vorbehalte 

gegenüber den 1962 ausgebürgerten bzw. unregistrierten Kurden in Rechnung stellt und 

das Verwaltungshandeln nicht selten von Willkür und Korruption gekennzeichnet ist - eine 

programmatische Politik der Vertreibung, Ausbürgerung oder Ausgrenzung von Kurden 

aufgrund ihrer Ethnie von Amts wegen nicht (mehr) betrieben wird (vgl. zum Vorstehen

den OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 28.8.2007 - 1 5 A 1450/04.A juris Langtext Rdnr. 

76; OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 22.3.2006 - 3 L 327/03 -, juris Langtext Rdnr. 64 f.). 
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Durch die Neufassung des § 60 Abs. 1 AufenthG ist eine Veränderung dieser Rechtslage 

nicht eingetreten. Denn schon § 51 Abs. 1 AusIG bezog sich auf die Bestimmungen der 

Genfer Flüchtlingskonvention und umfasste die flüchtlingsrechtliche Anerkennung bzw. 

die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 1 A Nr. 2 GFK (vgl. BVerwG, Besch. 

v. 24.5.2006 -1 B 9.06 -, juris Langtext Rdnr. 5 f.). Die Rechtsprechung des Bundesver

waltungsgerichts verlangte insofern schon bisher eine Anknüpfung der Einreiseverweige

rung an eines der unverfügbaren, in Art. 1 A Nr. 2 GFK benannten Ausgrenzungsmerkma

le (vgl. BVerwG, Urt. v. 15.10.1985 - 9 C 30.85 NVwZ 1986, 759). 

bb) Die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG bezüglich Syriens sind aber auch 

unabhängig von der beschriebenen Wiedereinreiseverweigerung seitens des syrischen 

Staates für unerlaubt ausgereiste staatenlose Kurden und den sich hieraus ergebenden 

Rechtsfolgen nicht gegeben. 

Die beschriebene Sach- und Rechtslage hat sich durch das Rückführungsabkommen 

dergestalt geändert, dass nunmehr nicht mehr ohne weiteres von der Unmöglichkeit einer 

Rückkehr der Beigeladenen nach Syrien ausgegangen werden kann. Nach Art. 2 Abs. 2 

des Rückführungsabkommens übernimmt jede Vertragspartei jeden Drittstaatsangehöri

gen (hier: ggf. Türkei) oder jede staatenlose Person, wenn nachgewiesen oder glaubhaft 

gemacht wird, dass diese Personen nach einer Einreise in das Hoheitsgebiet oder einem 

Aufenthalt im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei (hier: Syrien) unmittelbar in das 

Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei (hier: Deutschland) eingereist ist. Nach 

Aussage des Bundesinnenministers wird es auf der Grundlage dieses Rückführungsab

kommens daher zukünftig möglich sein, nicht nur ausreisepflichtige syrische Staatsange

hörige, sondern auch Drittstaatsangehörige und Staatenlose, wenn diese über einen Auf-. 

enthaltstitel oder ein Visum des syrischen Staates verfügen oder unmittelbar aus dem 

Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei (hier: Syrien) rechtswidrig eingereist sind, dort

hin zurückzuführen. Von dem Rückführungsabkommen kann daher insbesondere auch 

die Gruppe der ohne Erlaubnis aus Syrien ausgereisten und sich in Deutschland ohne 

Aufenthaltstitel aufhältigen Kurden mit yezidischer Religionszugehörigkeit, aber ohne syri

sche Staatsangehörigkeit - zu der die Beigeladene gehört - betroffen sein (vgl. Pressemit

teilung BMI vom 14.7.2008, zitiert nach http://www.bmi.bund.de; Antwort des Innenminis

ters des Landes Niedersachsen auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Filiz Polat 

<Grüne>, Sitzung des Nds. Landtages am 14.11.2008 -, zitiert nach http://www.nieder-

sachsen.de). 
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Auch wenn bisher naturgemäß Erfahrungen zu der Frage fehlen, ob das Rückführungs

abkommen in absehbarer Zeit auch in Bezug auf bisher als staatenlose Kurden angese

hene Personen in der Praxis in tatsächlicher Hinsicht zur Anwendung gelangt (zu beach

ten wird hierbei Art. 5 des Protokolls zur Durchführung des Rückführungsabkommens 

sein, der an den Nachweis des Aufenthalts und der Einreise bestimmte Anforderungen 

stellt) und der genannte Personenkreis daher nicht mehr von dem bisherigen Wiederein

reiseverbot belegt ist mit der Folge, dass er nunmehr wieder ungehindert nach Syrien 

einreisen kann, prüft der erkennende Senat auch, ob die Beigeladene die Voraussetzun

gen des § 60 Abs. 1 AufenthG in der Sache erfüllt. Diese Prüfung fällt für die Beigeladene 

negativ aus. 

(1) Die Beigeladene war in Syrien als dem Land ihres bisherigen Aufenthalts nicht einer 

individuellen Vorverfolgung ausgesetzt. Gleiches gilt für eine abschiebungsschutzrelevan-

te Verfolgung aus individuellen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt. 

Ungeachtet dessen, ob nach der Neuregelung des § 60 Abs. 1 AufenthG durch die Um

setzung der Qualifikationsrichtlinie Blutrache als Maßnahme eines Akteurs i. S. d. § 60 

Abs. 1 Satz 4 (it. c AufenthG überhaupt die Flüchtlingseigenschaft begründen kann, stellt 

sich diese Frage angesichts der Schutzbereitschaft des syrischen Staates vorliegend 

nicht. Während es gegen familiäre Gewalt in Syrien einen effektiven staatlichen Schutz 

nicht gibt und Täter so genannter "Ehrverbrechen", d. h. von Gewaltverbrechen an Frauen 

durch männliche Verwandte zur Unterbindung einer von diesen oder der Familie nicht 

akzeptierten tatsächlichen oder unterstellten Beziehung oder Ehe, weiterhin strafrechtlich 

privilegiert werden (vgl. hierzu Lagebericht Syrien des Auswärtiges Amtes vom 5.5.2008), 

sind Blutrachetaten in Syrien äußerst selten und werden als Verletzung des staatlichen 

Gewaltmonopols strafrechtlich geahndet. Bei Gefahr von Blutrache kann daher dagegen 

staatlicher Schutz erlangt werden. Die Täter haben bei Missachtung diesbezüglicher rich

terlicher Verwarnungen mit strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen, auch wenn es sich um 

arabische Familien handelt. Vollzogene Blutrachedelikte sind daher in Syrien äußerst sel

ten (vgl. hierzu Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, Beschl. v. 2.7.2003 - 3 Q 36/02 -, 

juris). Daher ist der syrische Staat in der Lage und willens, Schutz vor der behaupteten 

Verfolgung durch die Angehörigen des bei dem Unfall getöteten muslimischen Mädchens 

zu gewähren. 
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Hinzu kommt des Weiteren, dass das Vorbringen der Beigeladenen und das ihres Bruders 

zu den angeblichen Verfolgungshandlungen der Angehörigen des bei dem Verkehrsunfall 

um das Leben gekommenen muslimischen Mädchens nicht glaubhaft ist. Der Senat ver

weist insoweit auf die überzeugenden Ausführungen des Verwaltungsgerichts in dem an

gefochtenen Urteil vom 20. September2001 (S. 8f . UA), denen erfolgt und denen die 

Beigeladene in ihrer Berufung nichts entgegen gesetzt hat. 

Da die Beigeladene weitere, auf ihre Person bezogene Umstände nicht vorgetragen hat, 

kann sie sich im Ergebnis nicht erfolgreich auf eine individuelle Verfolgung berufen. 

(2) Die Beigeladene kann auch nicht mit Erfolg auf eine unmittelbare oder mittelbare 

Gruppenverfolgung von Yeziden und/oder Kurden in Syrien verweisen. 

(a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (vgl. etwa Urt. v. 22.10.2002 - 2 L 

5141/98 -; Urt. v. 22.6.2004 - 2 LB 86/03 - und Urt. v. 30.9.2004 - 2 L 986/99 -) ist die eth

nische Minderheit der Kurden in Syrien in der Vergangenheit und auch zum gegenwärti

gen Zeitpunkt einer gruppengerichteten Verfolgung nicht ausgesetzt (gewesen), und zwar 

auch nicht in Form einer so genannten mittelbaren, d. h. dem syrischen Staat ggf. zuzu

rechnenden, Gruppenverfolgung. Hiergegen wendet sich die Beigeladene in ihrer Beru

fung auch nicht. 

(b) Seit dem Urteil vom 14. Juli 1999 - 2 L 4943/97 - geht der Senat des weiteren in Auf

gabe seiner früheren Rechtsprechung (vgl. etwa Urt. v. 5.2.1997 - 2 L 3670/96 -) in nun

mehr ständiger Rechtsprechung davon aus, dass Angehörige der yezidischen Glaubens

gemeinschaft aus dem Nordosten Syriens (Distrikt Hassake) jedenfalls im Zeitpunkt der 

Ausreise der Beigeladenen im Jahre 1999 und auch gegenwärtig einer unmittelbaren oder 

mittelbaren Gruppenverfolgung nicht ausgesetzt sind (vgl. zuletzt etwa Senat, Beschl. v. 

4.12.2008 - 2 LA 566/08 - und Beschl. v. 7.6.2007 - 2 LA 416/07 -, juris). Hieran hält der 

Senat nach Überprüfung fest, zumal die Beigeladene mit ihrer Berufung keine Ausführun

gen verbindet, die eine andere Einschätzung rechtfertigen. 

In der Rechtsprechung des Senats ist des Weiteren geklärt, dass Abschiebungsschützsu-

chenden aus Syrien allein wegen ihrer illegalen Ausreise aus Syrien, der Stellung eines 
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Asylantrages und des ggf. mehrjährigen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland 

bei einer Rückkehr nach Syrien nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Maßnahmen 

drohen, die (bisher) nach § 51 Abs. 1 AusIG und jetzt nach § 60 Abs. 1 AufenthG relevant 

sind. Nur wenn besondere Umstände hinzutreten, die geeignet sind, bei den syrischen 

Sieherheitskräften den Verdacht zu begründen, das sich die Betreffenden in Syrien oder 

im Ausland gegen das syrische Regime politisch betätigt haben, besteht für Rückkehrer 

die Gefahr, politisch verfolgt zu werden (vgl. nur Senat, Urt. v. 30.9.2004 - 2 L 986/99 -). 

Derartige Gründe sind bei der Beigeladenen nicht ersichtlich; solche hat sie auch nicht 

vorgetragen. 

Ungeachtet dessen scheidet die Gewährung von Abschiebungsschutz auf der Grundlage 

von § 60 Abs. 1 AufenthG hinsichtlich Syriens auch deshalb aus, weil die Beigeladene 

nach ihrem eigenen Vortrag türkische Staatsangehörige ist und sie sich deshalb nach 

dem auch dem Flüchtlingsrecht nach der Genfer Flüchtlingskonvention und mithin auch 

im Rahmen des § 60 Abs. 1 AufenthG geltenden Prinzips der Subsidiarität (vgl. hierzu 

BVerwG, Beschl. v. 14.6.2005 -1 B 142.04 -, juris Langtext Rdnr. 4 m. w. N.) darauf ver

weisen lassen muss, dass sie in der Türkei in hinreichendem Maß Schutz vor einer etwai

gen Verfolgung in Syrien finden kann. Bei Personen, welche die Staatsangehörigkeit zu

mindest eines Nichtverfolgerstaates besitzen, kommt eine Anerkennung als Flüchtling 

nicht in Betracht, wenn sie den Schutz dieses Staates in Anspruch nehmen können. In der 

Türkei droht ihr - wie sogleich auszuführen ist - eine abschiebungsschutzrelevante Verfol

gung jedenfalls nicht. Da nach dem oben Gesagten Derartiges aber auch in Syrien nicht 

droht, bedarf es keiner abschließenden Klärung der Fragen, ob die Beigeladene tatsäch

lich türkische Staatsangehörige ist und ob sie diese gegebenenfalls de jure bestehende 

Staatsangehörigkeit durchsetzen kann, sodass die Türkei als Staat ihrer Staatsangehörig

keit in tatsächlicher Hinsicht bereit und willens ist, sie in ihr Staatsgebiet einreisen und 

dort leben zu lassen. 

b) Der Senat hat das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG auch hin

sichtlich möglicher Verfolgung in der Türkei zu prüfen. 

Dieses Land wird in den Blick genommen, weil Einiges dafür spricht, dass die Beigelade

ne über ihre Eltern tatsächlich türkische Staatsangehörige ist. Deshalb sind die Verhält

nisse in der Türkei als Land der Staatsangehörigkeit ebenfalls maßgeblich. Aber auch die 
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Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG in der Person der 

Beigeladenen hinsichtlich der Türkei erfüllt sind, fällt für diese nachteilig aus. 

aa) Auf eine asyl- und abschiebungsschutzrechtlich relevante individuelle Vorverfolgung 

in der Türkei kann sich die Beigeladene naturgemäß nicht mit Erfolg berufen, da sie - ab

gesehen von ihrer behaupteten höchstens rund zweiwöchigen Durchreise im März und 

April 1999 auf dem Weg von Syrien nach Deutschland - nie in der Türkei gewesen ist und 

dort nie gelebt hat. Ein individuelles Verfolgungsschicksal in der Türkei hat die Beigelade

ne auch selbst nicht vorgetragen. Gleiches gilt für individuelle Nachfluchtgründe hinsicht

lich der Türkei. 

bb) Die Beigeladene kann sich auch nicht erfolgreich auf eine unmittelbare oder mittelbare 

Gruppenverfolgung von Yeziden und/oder Kurden in der Türkei berufen. 

(1) Der 11. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat mit rechtskräfti

gem Urteil vom 17. Juli 2007 - 11 LB 332/03 - (bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 

23.4.2008 - 1 0 B 156/07 -) - gleich lautende Ausführungen finden sich in dem ebenfalls 

rechtskräftigen Urteil vom selben Tag in der Sache 11 LB 324/03 - zu der Frage der Grup

penverfolgung von Yeziden in der Türkei Folgendes ausgeführt: 

"... Der Senat geht.. . aufgrund der aktuellen Erkenntnislage in dem nach § 77 

Abs. 1 AsylVfG maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung davon aus, 

dass eine asylerhebliche Gruppenverfolgung der Yeziden in der Türkei seit etwa 

dem Jahr 2003 nicht mehr gegeben ist. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die rechtlichen Maßstäbe für die Annahme einer 

Gruppenverfolgung wie folgt zusammengefasst (vgl. Urt. v. 1.2.2007 -1 C 24.06 -, 

NVwZ 2007, 590 = InfAuslR 2007, 211 = AuAS 2007, 68 unter Hinweis auf das Urt. 

v. 18.7.2006 -1 C 15.05 -, NVwZ 2006, 1420): 

Danach kann sich die Gefahr eigener Verfolgung, des Flüchtlings nach § 60 

Abs. 1 AufenthG nicht nur aus gegen ihn selbst gerichteten Maßnahmen er

geben (anlassgeprägte Einzelverfolgung), sondern auch aus gegen Dritte 

gerichtete Maßnahmen, wenn diese Dritten wegen eines 

asylerheblichen Merkmals verfolgt werden, das er mit ihnen teilt, und wenn 

er sich mit ihnen in einer nach Ort, Zeit und Wiederholungsträchtigkeit ver-

- 2 5 -



- 2 5 -

gleichbaren Lage befindet (Gefahr der Gruppenverfolgung). Dabei ist je 

nach den tatsächlichen Gegebenheiten auch zu berücksichtigen, ob die 

Verfolgung allein an ein bestimmtes unverfügbares Merkmal wie die Volks

zugehörigkeit anknüpft oder ob für die Bildung der verfolgten Gruppe und 

die Annahme einer individuellen Betroffenheit weitere Umstände oder Indi

zien hinzutreten müssen. Die Annahme einer alle Gruppenmitglieder erfas

senden gruppengerichteten Verfolgung setzt ferner eine bestimmte „Verfol

gungsdichte" voraus, welche die „Regelvermutung" eigener Verfolgung 

rechtfertigt. Hierfür ist die Gefahr einer so großen Vielzahl von Eingriffs

handlungen in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter erforderlich, dass es 

sich dabei nicht mehr nur um vereinzelt bleibende individuelle Übergriffe 

oder unreine Vielzahl einzelner Übergriffe handelt. Die Verfolgungshand

lungen müssen vielmehr im Verfolgungszeitraum und Verfolgungsgebiet auf 

alle sich dort aufhaltenden Gruppenmitglieder zielen und sich in quantitati

ver und qualitativer Hinsicht so ausweiten, wiederholen und um sich greifen, 

dass daraus für jeden Gruppenangehörigen nicht nur die Möglichkeit, son

dern ohne Weiteres die aktuelle Gefahr eigener Betroffenheit entsteht. Dar

über hinaus gilt auch für die Gruppenverfolgung, dass sie mit Rücksicht auf 

den allgemeinen Grundsatz der Subsidiarität des Flüchtlingsrechts den Be

troffenen einen Schutzanspruch im Ausland nur vermittelt, wenn sie im Her

kunftsland landesweit droht, d,h, wenn auch keine innerstaatli

che/inländische Fluchtalternativ besteht, die im Falle einer drohenden 

Rückkehrverfolgung vom Zufluchtsland aus erreichbar sein muss. Diese 

Grundsätze gelten prinzipiell auch für die private Verfolgung durch nicht

staatliche Akteure, wie sie nunmehr durch das Zuwanderungsgesetz aus

drücklich als schutzbegründend geregelt ist (§ 60 Abs. 1 Buchst, c 

AufenthG). 

Ob die Voraussetzungen für eine Gruppenverfolgung in einem bestimmten 

Herkunftsstaat vorliegen, ist von den Tatsachengerichten aufgrund einer 

wertenden Betrachtung im Sinne der Gewichtung und Abwägung aller fest

gestellten Umstände und ihrer Bedeutung zu entscheiden. Dabei müssen 

Anzahl und Intensität alier Verfolgungsmaßnahmen möglichst detailliert fest

gestellt und hinsichtlich der Anknüpfung an ein oder mehrere unverfügbare 

Merkmale im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG nach ihrer objektiven 

Gerichtetheit zugeordnet werden. Alle danach gleichgearteten, auf eine 

nach denselben Merkmalen zusammengesetzte Gruppe bezogenen Verfol

gungsmaßnahmen müssen schließlich zur Größe dieser Gruppe in Bezie

hung gesetzt werden, weil eine bestimmte Anzahl von Eingriffen, die sich für 

eine kleine Gruppe von Verfolgten bereits als bedrohlich erweist, gegenüber 

einer großen Gruppe vergleichsweise geringfügig erscheinen kann (Urteil 

vom 18. Juli 2006, a.a.O. Rn. 24). 

Dass diese Anforderungen auch für die Fälle besonders kleiner Gruppen gelten, hat 

das Bundesverwaltungsgericht im Beschluss vom 5. Januar 2007 - 1 B 59.06 - zu 

der hier interessierenden Gruppe der Yeziden in der Türkei ausdrücklich noch ein-
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mal betont. Dabei ist es von der vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 

im Urteil vom 14. Februar 2006 (15 A 2119/02.A, juris) zugrunde gelegten Zahl von 

363 Yeziden ausgegangen, die auf Angaben des Yezidischen Forum e.V. (Olden

burg) im Schreiben vom 3. Februar 2006 an Rechtsanwalt Walliczek (Minden) be

ruhten. Dies gelte - so das Bundesverwaltungsgericht weiter - selbst dann, wenn im 

Rahmen der wertenden Betrachtung im konkreten Einzelfall gegebenenfalls von 

„einerweiteren Quantifizierung der Verfolgungsschläge" abgesehen werden könne. 

Die genaue Zahl der gegenwärtig dauerhaft in der Türkei lebenden Yeziden ist 

schwierig festzustellen. Das Auswärtige Amt geht seit dem Lagebericht vom 

19. Mai 2004 (S. 26) davon aus, dass im Südosten der Türkei noch ca. 2.000 Yezi

den leben (so auch Lagebericht vom 11.1.2007, S. 26 sowie Auskünfte v. 

26.1.2007 an Nds. OVG, v. 20.1.2006 an OVG Sachsen-Anhalt u. v. 3.2.2004 an 

VG Braunschweig). Eine Zahl von 524 ständig in der Türkei lebenden Yeziden zum 

Stand 30. März 2006 ermittelte das Yezidische Forum e.V. (Oldenburg) in seiner 

Stellungnahme vom 4. Juli 2006. Allerdings war es noch im Jahr 2004 (Schreiben 

v. 8.8.2004 an Rechtsanwalt Neuhoff, Osnabrück) von maximal 150 und im Jahr 

2005 (Schreiben v. 3.2.2006 an Rechtsanwalt Walliczek) von 363 Personen ausge

gangen. Diese Unterschiede hat das Yezidische Forum damit erklärt, dass es sich 

bei der Zahl von 150 lediglich um eine Schätzung gehandelt habe und die Zahl 363 

deshalb zu niedrig gewesen sei, weil ein Additionsfehler vorgekommen und darüber 

hinaus versehentlich das Dorf Bozca (kurdisch: Kirbe Belek) im Kreis Viransehir 

(Provinz Sanli Urfa) mit 103 Yeziden unberücksichtigt geblieben sei. Auch die in 

Celle lebende Europaabgeordnete Feleknas Uca, die yezidische Kurdin ist, gibt die 

Zahl der in der Türkei lebenden Yeziden mit ca. 500 an; sie stützt sich dabei auf ei

ne Auskunft der Europäischen Kommission (Die Situation der Yeziden in der Türkei 

v. 23.6.2006, in: Schriften des Europaparlaments). Der Sachverständige Baris, der 

Yezide ist und aus dem Dorf Isikli (kurdisch: Zewka), Kreis Viransehir, stammt, ist 

im Gutachten vom 17. April 2006 an das OVG Sachsen-Anhalt aufgrund einer pri

vaten Zählung von Anfang 2006 zu einer Zahl von 375 Yeziden gelangt; an anderer 

Stelle des Gutachtens spricht er von annähernd 400 Yeziden. In seiner Aufstellung 

fehlen aber einige yezidisch besiedelte Orte, wie etwa das Dorf Bure (Kreis Viran

sehir), in dem 40 yezidische Familien (so das Auswärtige Amt) bzw. 93 Yeziden (so 

das Yezidische Forum) ansässig sein sollen. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine genaue zahlenmäßige Erfassung der 

yezidischen Bevölkerung in der Türkei dadurch erschwert wird, dass es Yeziden 
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gibt, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, sich aber zeitweilig auch für mehrere 

Monate in ihrer Heimat aufhalten (vgl. etwa AA, Auskunft v. 26.1.2007 an Nds. 

OVG). Allein in Deutschland sollen 25.000 bis 50.000 Yeziden leben, vor allem in 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen; die größte Gruppe mit ungefähr 5.000 

Personen soll sich im Landkreis Celle angesiedelt haben (vgl. Informationszentrum 

Asyl und Migration: Situation der Yeziden in Syrien und in Deutschland, März 2006, 

S. 24). Allerdings befinden sich darunter nicht nur Yeziden aus der Türkei, sondern 

auch aus Irak, Iran, Syrien und Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie Georgien 

und Armenien. Es ist aber unstreitig, dass die meisten der in Deutschland lebenden 

Yeziden türkischer Herkunft sind. So hat etwa der Zeuge Yalti, der 1. Vorsitzender 

des Yezidischen Kulturzentrums in Celle und Umgebung ist, bei seiner Verneh

mung vor dem Senat angegeben, dass von den ca. 600 Mitgliedsfamilien etwa 

80 % aus der Türkei stammten. 

Wie der Senat im Grundsatzurteil vom 28. Januar 1993 -11 L 513/89 - (S. 16 f.) 

dargelegt hat, befinden sich die traditionellen Siedlungsgebiete der Yeziden in der 

Türkei vor allem in den südöstlichen Provinzen Mardin (insbesondere in den Krei

sen Midyat, Idil, Nusaybin), Batman (insbesondere in den Kreisen Batman und Be-

siri) und Sanli Urfa (Stadt und Kreis Viransehir). Dort sollen noch in den zwanziger 

Jahren des vorigen Jahrhunderts ca. 100.000 Yeziden gelebt haben (vgl. Stern-

berg-Spohr, Gutachten zur Situation der Yezidi-Kurden in der Türkei, Mai 1988). 

Diese Zahl war bereits aber Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf 

10.000 bzw. 20.000 zurückgegangen (vgl. Sternberg-Spohr, a.a.O.; Deniz/Wießner 

vor VG Braunschweig am 11.10.1988). In den Folgejahren nahm die yezidische 

Bevölkerung in der Türkei weiter ab. Nach Schätzung von Sternberg-Spohr (Be

standsaufnahme der Restbevölkerung der Volksgruppe der kurdischen Ezdi in der 

Süd-Osttürkei, März/Oktober 1993) lebten 1993 eher unter als über 1.000 Yeziden 

noch in ihren angestammten Siedlungsgebieten. Nach den Feststellungen von 

Wießner (Auskunft v. 15.7.1996 an Hess.VGH) waren die ehemals yezidisch be

siedelten Dörfer in der Osttürkei bis auf wenige Restgruppen, in der Regel ältere 

Leute, deren Familienangehörige schon in Europa lebten, verlassen. Kizilhan (Die 

Yeziden, 1997, S. 56) spricht davon, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen (einige 

hundert) alle Yeziden im Exil lebten. Diese Beobachtungen deckten sich mit den 

Ermittlungen des Auswärtigen Amtes im Lagebericht vom 18. September 1998, 

wonach im Südosten der Türkei nur noch wenige, vor allem alte Yeziden lebten. 

Auch im Lagebericht vom 9. Oktober 2002 ist die Rede davon, dass im Südosten 

der Türkei nur noch wenige Yeziden lebten. Zugleich wird aber erstmals erwähnt, 
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dass Presseberichten zufolge die Zahl der yezidischen Rückkehrer in letzter Zeit 

zunehme (S. 29 f.). Die genaue Zahl der Rückkehrer ist allerdings nicht bekannt. 

Während etwa die Europaabgeordnete Uca (a.a.O.) von lediglich 50 Personen 

spricht, geht das Auswärtige Amt von einem höheren Anteil aus, räumt aber gleich

zeitig ein, dass die Betreffenden sich zeitweise (vor allem im Winter) in Deutsch

land aufhielten (Auskunft v. 26.1.2007 an Nds. OVG). Das Yezidische Forum hält 

die Rückkehrerzahlen des Auswärtigen Amtes für überhöht und weist darauf hin, 

dass die Versuche von vorwiegend älteren und männlichen Yeziden, sich in ihrer 

Heimat wieder anzusiedeln, inzwischen aufgrund der von ihnen erlittenen Gewalter

fahrungen und anderer Schwierigkeiten überwiegend gescheitert seien (Anmerkun

gen v. 20.3.2007 zu der Auskunft des Auswärtigen Amtes v. 26.1.2007, a.a.O.). Ei

nigkeit besteht aber darin, dass die meisten der in der Türkei ansässigen Yeziden, 

nämlich etwa drei Viertel, im Kreis und in der Stadt Viransehir sowie im Kreis Besiri 

leben (vgl. AA, Auskünfte v. 26.1.2007 an Nds. OVG u. v. 20.1.2006 an OVG 

Sachsen-Anhalt; Yezidisches Forum, Schreiben v. 3.2.2006 an Rechtsanwalt Wal

liczek u. Stellungnahme v. 4.7.2006; Baris, Gutachten v. 17.4.2006 an OVG Sach

sen-Anhalt). Allein in der Stadt Viransehir sollen nach der Zählung von Baris 

(a.a.O.) 74 Yeziden in dem Stadtteil „Yem Mahalle" leben, der auch „Yezidenviertel" 

genannt werde (Anhörung am 30.4.2003 im Verfahren 1 A 389/02 des VG Hanno

ver). In dem Dorf Ückuyular Köyü (Kreis Besiri), aus dem der Kläger stammt, leben 

nach Angaben des Yezidischen Forums und des vom Senat angehörten Zeugen 

Öngüdü vier yezidische Familien mit 18 Personen; das Auswärtige Amt geht sogar 

von sechs yezidischen Familien aus. Eine gewisse Anzahl von Yeziden lebt zudem 

in Dörfern der Kreise Midyat und Nusaybin, wobei die berichteten Zahlen zwischen 

ca. 70 (Yezidisches Forum) und 200 (Auswärtiges Amt) liegen. 

Letztlich kann die genaue Zahl der im Südosten der Türkei dauerhaft lebenden Ye

ziden dahinstehen. Selbst wenn man lediglich von 500 bis 600 Personen ausgeht, 

sind nach Auffassung des Senats die Voraussetzungen für die Annahme einer an 

die Religion anknüpfenden Gruppenverfolgung nicht (mehr) erfüllt. Nach Auswer

tung der dazu vorliegenden Erkenntnismittel ist jedenfalls davon auszugehen, dass 

etwa seit dem Jahr 2003 keine so dichtund eng gestreuten Verfolgungsschläge 

vorliegen, dass jedes Gruppenmitglied damit rechnen müsste, alsbald in eigener 

Person getroffen zu werden. Im Übrigen lässt sich nicht feststellen, dass der türki

sche Staat bei Übergriffen von muslimischen Nachbarn gegen Yeziden grundsätz

lich keinen Schutz gewährt. 
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Religiöse oder religiös motivierte Verfolgung ist allgemeiner Ansicht nach politische 

Verfolgung im Sinne von Art. 16 a Abs. 1 GG, wenn sie nach Art und Schwere ge

eignet ist, die Menschenwürde zu verletzen und über das hinausgeht, was die Be

wohner des Herkunftsstaates allgemein hinzunehmen haben (vgl. BVerfG, Beschl. 

v. 2.7.1980-1 BvR 147/80 u.a. BVerfGE 54, 341, 357; Urt. v. 1.7.1987 - 2 BvR 

478/96 u.a. -, BVerfGE 76, 143, 158; BVerwG, Urt. v. 18.2.1986 - 9 C 16.85 -, 

BVerwGE 74, 31; Marx, Kommentar zum AsylVfG, 6. Aufl., § 1 Rn. 48). Es muss 

sich um Maßnahmen handeln, die den Gläubigen als religiös geprägte Persönlich

keit ähnlich schwer treffen wie bei Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit oder 

die physische Freiheit, etwa wenn sie ihn seiner religiösen Identität berauben, in

dem ihm etwa unter Androhung von Strafen für Leib, Leben oder persönlicher Frei

heit eine Verleugnung oder gar Preisgabe tragender Inhalte seiner Glaubensüber

zeugung zugemutet wird oder er daran gehindert wird, seinen eigenen Glauben, so 

wie er ihn versteht, im privaten Bereich und zusammen mit anderen Gläubigen zu 

bekennen (vgl. BVerfG, Beschl. v. 1.7.1987, a.a.O., S. 158 ff.). Art. 16 a GG (und 

auch § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG) schützen daher vor Verfolgung im privaten Be

reich und damit zumindest das „religiöse Existenzminimum". Allerdings ist der 

Schutzbereich der Religionsfreiheit durch Art. 10 Abs. 1 b der Richtlinie 

2004/83/EG des Rats vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 

und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder 

als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den In

halt des zu gewährenden Schutzes (sog. Qualifikationsrichtlinie) auf die öffentliche 

Glaubensbetätigung erweitert worden (vgl. OVG des Saarlandes, Beschl. v. 

26.3.2007 - 3 A 30/07 -, juris; Nds. OVG, Urt. v. 19.3.2007 - 9 LB 373/06 -; VGH 

Bad.-Württ., Urt. v. 16.11.2006 - A 2 S 1150/04-Juris; Marx, a.a.O., § 1 Rn. 206). 

Die Vorgaben dieser Richtlinie, deren Umsetzungsfrist am 10. Oktober 2006 abge

laufen ist, sind solange unmittelbar anzuwenden, bis die noch ausstehende Trans

formierung in das deutsche Recht erfolgt ist (vgl. etwa VGH Bad.-Württ., Urt. v. 

16.11.2006, a.a.O.). 

Religiös oder religiös motivierte Verfolgung kann verschiedene Formen annehmen. 

Neben der Verletzung der Religionsfreiheit als solcher können zu den asylerhebli

chen Verfolgungshandlungen auch Angriffe auf Leib, Leben, Freiheit oder Eigentum 

von religiösen Minderheiten gehören, die nach ihrer erkennbaren Gerichtetheit auf 

die (andersartige) Glaubenszugehörigkeit zurückzuführen sind (sog. interreligiöse 

Verfolgung). In diesen Fällen sind die Verfolger zumeist nichtstaatliche Akteure 

(vgl. Marx, a.a.O., § 1 Rn. 209), deren Verfolgungshandlungen aber dem Staat zu-
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zurechnen sind, wenn erden Betroffenen den ihm an sich möglichen Schutz nicht 

gewährt. Der erkennende Senat hat für das hier maßgebliche Verhältnis von 

(strenggläubigen bzw. fundamentalistischen) Moslems zu Yeziden im Grundsatzur

teil vom 28. Januar 1993 (a.a.O., S. 18) Folgendes ausgeführt: 

Das Verhalten der Moslems gegenüber den Yeziden wird dadurch be
stimmt, dass die Religion der Yeziden nicht zu den sog. Buchreligionen ge
hört, denen der Islam „Duldung" gewährt, was religiösen Schutz bis zur Be
kehrung garantiert. Maßgebend ist zudem, dass die Yeziden in den Augen 
der Moslems vor allem durch ihren Glauben an den neben Gott existieren
den und zur Herrschaft über die Welt berufenen Melek Taus die Einzigar
tigkeit Gottes leugnen, was nach islamischem Gesetz als Sünde gilt, die mit 
dem Tod bestraft werden muss; wegen der Verehrung des Melek Taus gel
ten die Yeziden bei den Moslems als Teufelsanbeter. Die gläubigen Mos
lems nehmen an der Religion der Yeziden aber auch deshalb Anstoß, weil 
diese nicht - wie der Islam - öffentlich, sondern grundsätzlich geheim aus
geübt wird, weil Melek Taus im Bilde verehrt wird, was im Widerspruch zum 
Bilderverbot des Koran steht, und weil sie den Verdacht hegen, dass wäh
rend der geheimen Kulthandlungen der Yeziden sexuelle Orgien stattfin
den. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats seit dem oben ge

nannten Grundsatzurteil (a.a.O.) waren glaubensgebundene Yeziden in ihren tradi

tionellen Siedlungsgebieten im Südosten der Türkei zumindest seit 1988/89 wegen 

ihrer Religionszugehörigkeit einer mittelbaren staatlichen Gruppenverfolgung durch 

die muslimische Bevölkerungsmehrheit ausgesetzt, der sie sich auch nicht durch • 

Ausweichen in andere Landesteile entziehen konnten. Diese Einschätzung stand in 

Übereinstimmung mit der Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsgerichte. Für 

den Senat waren dafür folgende Erwägungen maßgeblich: Yeziden seien einer Viel

zahl von Übergriffen wie Tötungen, Folterungen, Misshandlungen, Vergewaltigun

gen, Entführungen, Raub, Ernte- und Viehdiebstahl sowie Aneignung von Land 

ausgesetzt. Dabei handele es sich größtenteils um politische Verfolg ungsmaßnah-

men, weil sie nach ihrer erkennbaren Gerichtetheit an die Zugehörigkeit der Opfer 

zur Glaubensgemeinschaft der Yeziden und der für Moslems daraus resultierenden 

religiösen Minderwertigkeit und Rechtlosigkeit anknüpften. Die Verfolgungsmaß

nahmen seien auch dem türkischen Staat zuzurechnen, weil er nicht bereit sei oder 

- obwohl er dazu imstande wäre - sich nicht in der Lage sehe, die ihm an sich ver

fügbaren Mittel einzusetzen, um Yeziden vor Übergriffen zu schützen bzw. Übergrif

fe gegen Yeziden in gleicher Weise wie solche gegen Moslems zu ahnden. An die

ser Rechtsprechung hat das erkennende Gericht bis ins Jahr 2003 hinein festgehal

ten (vgl. etwa Senatsurt. v. 23.11.2000 -11 L 1730/00 -; Senatsbeschl. v. 20.5.2003 
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- 11 LA 51/03 -; Urt. d. 2. Sen. v. 8.5.2002 - 2 L 7534/95 -). Allerdings begann das 

Verwaltungsgericht Hannover - 1 . Kammer - etwa ab dem Jahr 2000 damit, immer 

mehr Ausnahmen von der Regelvermutung einer Gruppenverfolgung anzunehmen. 

Dies ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BVerfG, Beschl. v. 

23.1.1991 - 2 BvR 902/85 u.a. -, BVerfGE 83, 216; BVerwG, Urt. v. 5.7.1994 - 9 C 

158.94 BVerwGE 96, 200) dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen 

sich ergibt, dass ein einzelner Gruppenzugehöriger (oder eine Familie) von der 

Gruppenverfolgung aufgrund besonderer Umstände ausgenommen ist. Dies hat das 

Verwaltungsgericht Hannover für bestimmte yezidisch besiedelte Dörfer in der Tür

kei zunehmend angenommen, da dort noch zahlreiche Yeziden wohnten, ohne ei

nem asylerheblichen Verfolgungsdruck ausgesetzt zu sein. Spätestens mit Urteil 

vom 30. April 2003 -1 A 389/02 - hat es dann eine (vollständige) Abkehr von der 

Rechtsprechung des Senats vollzogen und ausgeführt, dass im Hinblick auf die in

zwischen eingetretene Entwicklung eine flächendeckende Verfolgung der Yeziden in 

der Türkei nicht mehr angenommen werden könne. Daraufhin hat der Senat auf den 

Antrag der dortigen Kläger mit Beschluss vom 9. Oktober 2003 die Berufung zuge

lassen, weil es grundsätzlich klärungsbedürftig sei, ob nicht mehr von einer landes

weiten mittelbaren Verfolgung yezidischer Glaubenszugehöriger in der Türkei aus

gegangen werden könne. Über jenes Berufungsverfahren (11 LB 324/03) hat der 

Senat heute ebenfalls entschieden. 

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht (Urt. v. 29.9.2005 -1 LB 

39/04 -) und das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Urt. v. 14.2.2006 

- 1 5 A 2119/02.A -) haben unter Änderung ihrer bisherigen Rechtsprechung mittler

weile eine Gruppenverfolgung der Yeziden in der Türkei verneint. Während das 

Bundesverwaltungsgericht der Nichtzulassungsbeschwerde gegen das genannte 

Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts wegen Verletzung der 

gerichtlichen Aufklärungspflicht stattgegeben und die Sache zurückverwiesen hat, 

weil dieses einem Antrag auf Erhebung von Sachverständigenbeweis zu Unrecht 

nicht nächgegangen sei (Beschl. v. 24.5.2006 -1 B 128.05 -), hat es die Nichtzulas

sungsbeschwerde gegen das genannte Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nord

rhein-Westfalen zurückgewiesen (Beschl. v. 5.1.2007 -1 B 59.06 -), so dass jenes 

rechtskräftig geworden ist. 

Auf den Kläger des vorliegenden Verfahrens ist nicht der normale Prognosemaßstab 

der beachtlichen Wahrscheinlichkeit, sondern der für ihn günstigere Maßstab der 

hinreichenden Verfolgungssicherhett anzuwenden. Dieser sog. herabgestufte Prog-
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nosemaßstab kommt dem Kläger deshalb zugute, weil jedenfalls im Zeitpunkt seiner 

Ausreise im Juli 2001 nach der damaligen Rechtsprechung des Niedersächsischen 

Oberverwaltungsgerichts (ebenso OVG NRW, Urt. v. 23.7.2003 - 8 A 3920/02.A -) 

eine mittelbare staatliche Gruppenverfolgung der Yeziden in der Türkei bestand. Da 

der Kläger seinerzeit in dem Yezidendorf Ückuyular Köyü lebte, ist zu unterstellen, 

dass er als Angehöriger der yezidischen Glaubensgemeinschaft eine Vorverfolgung 

erlitten hat (vgl. BVerwG, Beschl. v. 24.5.2006, a.a.O.; Urt. v. 30.4.1996, a.a.O.; Urt. 

v. 23.2.1988 - 9 C 85.87 -, BVerwGE 79, 79). In Anwendung dieses Maßstabs und 

unter Auswertung des zur Verfügung stehenden Erkenntnismaterials geht der Senat 

in Übereinstimmung mit der neueren Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

Nordrhein-Westfalen (a.a.O.) und des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungs

gerichts (a.a.O.) davon aus, dass die Voraussetzungen für die Annahme einer 

Gruppenverfolgung von Yeziden in der Türkei entfallen sind. 

Die Sicherheitslage der Yeziden in der Türkei hat sich nach Auffassung des Senats 

in den letzten Jahren entscheidungserheblich verbessert. Auch das Yezidische Fo

rum (Schreiben v. 3.2.2006 an Rechtsanwalt Walliczek) räumt ein, dass sich die Si

tuation der Yeziden in ihrer Herkunftsregion im Vergleich zu den Jahren zwischen 

1980 und 2000 beruhigt habe. Es weist allerdings einschränkend darauf hin, dass 

es noch genügend - im Einzelnen bezeichnete - Fälle gebe, die belegten, dass Ye

ziden in der Türkei nach wie vor nicht verfolgungsfrei leben könnten (Stellungnahme 

v. 4.7.2006). Dagegen sind nach den Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes (Lage

bericht vom 11.1.2007, S. 26) seit mehreren Jahren keine religiös motivierten Über

griffe von Muslimen gegen Yeziden bekannt geworden. Der Senat wird später auf 

diese unterschiedliche Bewertung näher eingehen. Festzuhalten ist aber schon an 

dieser Stelle, dass es eine Reihe von Tatsachen und Indizien gibt, die dafür spre

chen, dass Yeziden in der Türkei nunmehr vor politischer Verfolgung in ihrer Hei

matregion hinreichend sicher sind. 

Bereits für den Zeitraum ab dem Jahr 2000 hatte das Verwaltungsgericht Hannover 

nach Auswertung zahlreicher bei ihm anhängig gewesener Klageverfahren festge

stellt, dass einerseits in Deutschland lebende Yeziden vorübergehend oder endgül

tig in die Türkei zurückgekehrt waren und dass andererseits in der Türkei lebende 

Yeziden nach einem Besuch von Verwandten in Deutschland wieder in die Türkei 

' zurückgekehrt waren (vgl. dazu d. Urt. v. 30.4.2003 -1 A 389/02 - nebst Nieder

schrift über die mündliche Verhandlung vom selben Tag). Das Verwaltungsgericht 

hat aus diesem Verhalten den durchaus naheliegenden Schluss gezogen, dass die 
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betreffenden Yeziden selbst ihre Situation in der Türkei nicht mehr als bedrohlich 

empfanden. Ferner hatte das Gericht erfahren, das in Deutschland verstorbene Ye

ziden in die Türkei überführt und dort teilweise in Begleitung des Peshimams Kani 

Cengil nach religiösem Ritus beigesetzt worden waren (a.a.O.). Diese Entwicklung 

hat sich in der Folgezeit bis heute noch verstärkt. Allein die in der mündlichen Ver

handlung des Senats vernommenen drei Zeugen, die in Deutschland lebende Yezi

den aus der Türkei sind, haben ihre Heimat im Zeitraum von 2004 bis 2006 viermal 

(Günay) bzw. je einmal (Öngüdü und Yalti) besucht. Die Reisen von in Deutschland 

lebenden Yeziden in die Türkei dienen u. a. auch dem Zweck der Klärung von ei

gentumsrechtlichen Fragen. Denn die ihnen gehörenden Ländereien waren teilwei

se von muslimischen Nachbarn in Besitz genommen und bewirtschaftet worden (vgl 

etwa AA, Lagebericht v. 19.5.2004, S. 26). Außerdem halten sich im Bundesgebiet 

lebende Yeziden, die in der Türkei Grundeigentum haben, zeitweise in ihren Hei

matdörfern auf, um ihre Felder zu bestellen und die Ernte einzubringen (vgl. Baris, 

Gutachten v. 17.4.2006 an OVG Sachsen-Anhalt). Darüber hinaus sind auch Yezi

den in ihre Heimat zumindest vorübergehend zurückgekehrt, um ihre zurückgelas

senen Häuser instand zu setzen oder neue zu errichten (vgl. dazu etwa die in der 

Stellungnahme des Yezidischen Forums v. 4.7.2006 unter Nr. 1 und 6 genannten 

Fälle). Ferner ist auf die im Reisebericht einer yezidischen Delegation aus Deutsch

land beschriebenen Bemühungen zur Wiederbesiedlung des Dorfs Magarä (kur

disch: Kiwex/Kivag), Kreis Idil, Provinz Sirnak, in den Jahren 2005 und 2006 zu ver

weisen. An diesen Reisen haben 10 (2005) bzw. 11 Personen (2006) teilgenom

men. 

Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes (Auskunft v. 26.1.2007, a.a.O.) ist der 

„Grundbesitzerwerb" durch Yeziden gestiegen. Einem Zeitungsbericht zufolge, der 

sich u.a. auf die Angaben von türkischen Grundbuch- und Katasterämtern stütze, 

hätten im Zeitraum von 2001 bis 2006 rund 7.000 Yeziden in der Türkei Immobilien 

erworben und bereits vorhandene restauriert. Auch hätten sie erfolgreich rechtliche 

Schritte eingeleitet, um die früher von ihnen bewohnten Häuser und bewirtschafte

ten Felder zurück zu erhalten. Ob die vom Auswärtigen Amt wiedergegebene Grö

ßenordnung stimmt, was das Yezidische Forum in seinen Anmerkungen vom 

20. März 2007 zu dieser Auskunft bezweifelt, kann dahinstehen. Jedenfalls ist es 

unstreitig, dass es Yeziden seit Ende 2001 vermehrt gelungen ist, mit Hilfe von tür

kischen Behörden und Gerichten ihre Eigentumsrechte durchzusetzen. Beispielhaft 

seien in diesem Zusammenhang genannt: Das Urteil des erstinstanzlichen Zivilge

richts Batman vom 24. Dezember 2001, mit dem Yeziden die Rückgabe ihrer Häu-
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ser in Yolveren (kurdisch: Cineriya) im Kreis Batman, die zwischenzeitlich von Mos

lems in Besitz genommen worden waren, erreichten (vgl. AA, Auskunft an VG 

Braunschweig v. 3.2.2004), und die gerichtlich erstrittene Rückgabe des von musli

mischen Dorfschützern besetzten yezidischen Dorfes Magara an die yezidischen 

Eigentümer im Oktober 2004 durch die türkische Armee (vgl. NZZ v. 20.11.2004; 

Özgür Politika v. 15. u. 18.10.2004; Reisebericht der yezidischen Delegation aus 

Kiwex; Yezidisches Forum, Stellungnahme v. 4.7.2006). Allerdings räumtauch das 

Auswärtige Amt (Lagebericht vom 11.1.2007, S. 26) ein, dass noch Probleme bei 

der (Wieder-)Eintragung von Eigentumsrechten an Grundstücken bestünden, zumal 

in Teilen dieser Gebiete ein Grundbuchwesen erst im Aufbau begriffen sei. 

Die wachsende Zahl von Reisen in die Türkei ist des Weiteren darauf zurückzufüh

ren, dass Yeziden den Wunsch ihrer in Deutschland verstorbenen Angehörigen res

pektieren, in ihrer Heimat bestattet zu werden. Der Zeuge Yalti hat bei seiner Ver

nehmung ausgesagt, dass sich etwa die Hälfte der verstorbenen Mitglieder des Yezi

dischen Kulturzentrums in Celle und Umgebung in der Türkei habe beerdigen lassen. 

Zur Unterbringung von Trauergästen aus dem Ausland wurde in Ückuyular Köyü so

gar ein sog. „Yezidisches Haus" gebaut, in dem sich auch ein Raum für Trauerfeiern 

befindet (vgl. Yezidisches Forum, Stellungnahme v. 4.7.2006; AA, Auskunft v. 

26.1.2007, a.a.O.; Özgür Politika v. 8.5.2004). Außer in Ückuyular Köyü gibt es min

destens noch an zwei weiteren Orten im Südosten der Türkei yezidische Friedhöfe, 

nämlich in Magara und Kayirli (kurdisch: Kefnaz) im Kreis Midyat. Der Zeuge Günay, 

der aus dem Dorf Kayirli stammt und seit 1988 in Deutschland lebt, hat vor dem Se

nat erklärt, dass im Jahr 2004 auf dem yezidischen Friedhof in Kayirli seine Tochter 

und im Jahr 2005 sein Onkel, der ebenfalls in Deutschland gelebt habe, beerdigt 

worden seien. Einen weiteren Friedhof scheint es in Cilesiz (kurdisch: Mezre) zu ge

ben, da dort der am 23. Juli 2005 in Deutschland verstorbene Peshimam Ismail Deniz 

beerdigt worden ist (Auskunft der Botschaft Ankara v. 26.10.2005 an das Bundes

amt). An dieser Beerdigung sollen auch mehrere yezidische Besucher aus Deutsch

land teilgenommen haben. Die Botschaft Ankara teilte ferner mit, dass Ismail Deniz 

sich zuletzt vom 5. bis zum 28. Oktober 2004 in der Türkei aufgehalten habe. Wäh

rend jenes Besuches hatte er an der Veranstaltung zur Rückgabe des Dorfes Magara 

an die früheren yezidischen Bewohner teilgenommen, auf der auch offizielle Vertreter 

des türkischen Staates zugegen waren (vgl. Özgür Politika v. 16.10.2004). 

Zudem lässt sich weiterhin feststellen, dass in der Türkei lebende Yeziden, die zu 

Besuchszwecken in Deutschland waren, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. 
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Dies hat auch der Zeuge Yalti bei seiner Vernehmung bestätigt. Er hat in diesem Zu

sammenhang die Brüder Bulut erwähnt, die in Besiri den „Verein für soziale Unter

stützung und Kultur für Yeziden aus Batman" mitgegründet hatten (vgl. AA, Auskunft 

v. 26.1.2007, a.a.O.). Nach Angaben von Yalti haben sich die Brüder Bulut eine Zeit 

lang in Deutschland aufgehalten, bevor sie vor kurzem wieder in die Türkei zurück

gekehrt seien. Auch dies deutet darauf hin, dass die Verhältnisse in ihrer Heimatregi

on ein verfolgungsfreies Leben zulassen. 

Dagegen haben sich die Erwartungen an eine dauerhafte Rückkehr von in Deutsch

land lebenden Yeziden nur in einem geringen Umfang erfüllt. Während noch im'La-

gebericht des Auswärtigen Amtes vom 25. August 2003 (S. 31) davon gesprochen 

worden war, dass Presseberichten zufolge die Zahl der yezidischen Rückkehrer in 

letzter Zeit zunehme, findet sich bereits im folgenden Lagebericht vom 19. Mai 2004 

die Einschränkung, dass dies „auf sehr bescheidenem Niveau" geschehe (S. 26). Im 

Juli 2003 suchten Mitarbeiter der Deutschen Botschaft Ankara im Rahmen einer 

Dienstreise, an der offenbar auch Vertreter des Bundesamtes teilnahmen, Orte in 

den Kreisen Besiri und Viransehir auf (vgl. Türkei-Reisebericht aus dem Südosten, in: 

Schriften des Bundesamtes - Informationszentrum Asyl und Migration -, September 

2003; AA, Auskunft v. 3.2.2004 an VG Braunschweig). Bei Gesprächen mit dortigen 

Yezidenvertretern wurde ihnen mitgeteilt, dass in die Dörfer Yolveren (kurdisch: Cine-

riya), Deveboynu (kurdisch: Geduk) und Oguz (kurdisch: Shimiz), alle in der Provinz 

Batman gelegen, insgesamt 15 Familien zurückgekehrt seien. Eine Ortsbesichtigung 

in Yolveren habe gezeigt, dass die vier aus Deutschland zurückgekehrten Familien 

offensichtlich in einem vergleichsweise bescheidenen Wohlstand lebten. Anlässlich 

des Besuchs im Yezidendorf Bure (Kreis Viransehir), das ebenfalls einen für diese 

Region vergleichsweise wohlhabenden Eindruck gemacht habe, habe der Dorfvor

steher den Wunsch nach Rückkehr der nach Europa ausgewanderten Yeziden ge

äußert, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, ihm sei nicht bekannt, dass Yeziden 

aus Deutschland bisher dauerhaft in die Region Viransehir zurückgekehrt seien. Das 

Auswärtige Amt hat in der Auskunft vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) aufgrund von 

Nachforschungen durch einen Vertrauensanwalt im Herbst 2006 bestätigt, dass in 

den genannten Dörfern Yolveren, Oguz und Deveboynu Yezidenfamilien, die aus 

Deutschland zurückgekehrt seien, weiterhin lebten. Wie in anderen Yezidendörfern 

auch lebten zudem weitere Familien abwechselnd in Deutschland (vor allem im Win

ter) und im Südosten der Türkei. Einige andere Familien bereiteten die Rückkehr in 

ihre Heimatorte vor. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass der Pro

vinzgouverneur von Batman einem Bericht von CNN Türk vom 16. August 2005 zu-
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folge das Dorf Kumgecit (kurdisch: Bozivan) im Kreis Besiri besucht und den nach elf 

Jahren zurückgekehrten Yezidenfamilien Hilfe zugesagt habe (Auskunft der Bot

schaft Ankara v. 26.10.2005 an das Bundesamt). Andererseits sollen einzelne Yezi

den aus Deutschland, die ursprünglich beabsichtigt hatten, in der Türkei dauerhaft zu 

bleiben, wieder zurückgekehrt sein (vgl. dazu etwa die Fälle Nr. 1, 6 u. 9 in der Stel

lungnahme des Yezidischen Forums v. 4.7.2006 sowie die Aussage des Zeugen Yal-

ti, dass ein Onkel von ihm nach einigen Jahren wieder nach Deutschland zurückge

kehrt sei). 

Dass bisher nur relativ wenige im Ausland lebende Yeziden dauerhaft in ihre Heimat 

zurückgekehrt sind, ist aber kein Beleg für das Fortbestehen einer Gruppenverfol

gung der Yeziden in der Türkei. Denn nach Auffassung des Senats sind dafür keine 

asylerheblichen Gründe ausschlaggebend. 

Auch die Yeziden hatten im Südosten der Türkei unter den dortigen militärischen 

Auseinandersetzungen zwischen der türkischen Armee und der PKK zu leiden, ins

besondere begünstigten diese die Landnahme durch kurdische Moslems (vgl. AA, 

Lagebericht v. 19.5.2004, S. 26). Aufgrund des seit Anfang 2000 bestehenden Waf

fenstillstandes beruhigte sich aber die Lage. Allerdings kam es im Juni 2004 zu ei

nem Wiederaufleben der bewaffneten Auseinandersetzungen, die seitdem - mit Un

terbrechungen - anhalten (vgl. AA, Lagebericht v. 11.1.2007, S. 20 f.). Die Kampf

handlungen erreichen jedoch nicht die Intensität, mit der sie früher geführt worden 

waren. Das Wiederaufflammen der Kämpfe hat aber zur Folge, dass in den davon 

betroffenen Gebieten das Leben unsicherer geworden ist. Dazu gehört beispielswei

se auch das Dorf Magara. So heißt es in dem „Reisebericht der yezidischen Delega

tion aus Kiwex", dass es auch in unmittelbarer Nähe des Ortes zu Auseinanderset

zungen zwischen der PKK-Guerilla und der türkischen Armee komme. Die politische 

Lage in der Gegend sei sehr instabil und es bestehe Lebensgefahr. Wie jüngeren 

Zeitungsmeldungen zu entnehmen ist, fand noch im Mai 2007 eine Offensive des 

türkischen Militärs gegen die PKK in der dortigen Region Sirnak statt (Die Welt v. 

9.5.2007). Dass die Yeziden angesichts dessen derzeit nicht bereit sind, sich auf 

Dauer in dieser Gegend anzusiedeln, erscheint nur zu verständlich. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Rückkehrer auch auf erhebliche soziale und wirt

schaftliche Schwierigkeiten stoßen. Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind weiter

hin durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt (vgl. AA, Lagebericht v. 11.1.2007, 

S. 43). Die wirtschaftlichen Bedingungen im Südosten und damit auch in den traditio

nellen yezidischen Siedlungsgebieten, die noch semifeudal strukturiert und wenig 
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entwickelt sind, sind wesentlich schiechter als im Westen der Türkei; dies gilt auch für 

die medizinische Versorgung (vgl. AA, Lagebericht v. 11.1.2007, S. 18 f. u. 46). 

Dass das Interesse an einer Rückkehr der in Westeuropa lebenden Yeziden in die 

Türkei offensichtlich gering ist, erklärt sich auch damit, dass die meisten von ihnen 

schon vor langer Zeit ausgewandert sind und inzwischen in die Gesellschaft ihrer 

Aufnahmeländer integriert sind. Sie sind in der Regel als Asyl berechtigte anerkannt 

oder verfügen zumindest über ein Bleiberecht. Nach Angaben des Yezidischen Fo

rums (Stellungnahme v. 4.7.2006) ist sogar etwa ein Viertel der in Deutschland le

benden Yeziden eingebürgert. Auch die in der mündlichen Verhandlung des Senats 

vernommenen drei Zeugen sind im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Dass 

besonders die jüngeren Familienmitglieder, die in Deutschland geboren oder aufge

wachsen sind, keine große Bereitschaft zeigen, im Herkunftsland ihrer Eltern zu le

ben, ist ebenfalls nachvollziehbar. Daraufweist auch das Yezidische Forum in sei

nem Schreiben vom 3. Februar 2006 an Rechtsanwalt Walliczek hin. 

Ein weiteres Hindernis für eine Wiederansiedlung von Yeziden im Südosten der Tür

kei stellt der Widerstand von Teilen der dort ansässigen muslimischen Bevölkerung 

dar. Die Rückkehrer haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die sich in Schikanen, 

Einschüchterungsversuchen und gewalttätigen Angriffen äußern. Dabei handelt es 

sich aber nach Auffassung des Senats jedenfalls nicht vorrangig um Übergriffe, die 

an die yezidische Religionszugehörigkeit anknüpfen. Vielmehr sind dafür andere Ur

sachen maßgebend. Im Vordergrund stehen Auseinandersetzungen zwischen Yezi

den und benachbarten Moslems über Eigentums- und Besitzfragen. Insbesondere 

die kurdischen Großgrundbesitzer und Stammesfürsten (sog. Agas) und die mit ihnen 

verbündeten Dorfschützer, die yezidische Dörfer besetzt und die dazu gehörenden 

Ländereien bewirtschaftet hatten, stehen der Rückkehr von Yeziden ablehnend ge

genüber. Es wird in diesem Zusammenhang berichtet, dass seitens dieser Kräfte 

auch versucht wird, Rückkehrer durch Androhung von Gewalt zu vertreiben. Ferner 

darf der soziale Neid nicht unterschätzt werden, der den zum Teil finanziell besser 

gestellten Rückkehrern entgegenschlägt. Mit ähnlichen Schwierigkeiten haben aber 

auch andere Rückkehrer, wie etwa die syrisch-orthodoxen Christen im Tur Abdin o-

der sogar muslimische Kurden, zu kämpfen (vgl. AA, Lagebericht v. 11.1.2007, S. 26; 

Senatsurt. v. 21.6.2005 - 1 1 LB 256/02 -). 

Im Übrigen ist festzustellen, dass Yeziden in der Türkei mittlerweile verstärkt mit ef

fektivem staatlichen Schutz rechnen können. So haben beispielsweise - wie bereits 

dargestellt - yezidische Grundeigentümer in Yolveren Ende 2001 ihre Eigentumsrecht 
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te mit gerichtlicher Hilfe durchgesetzt und haben türkische Behörden im Oktober 

2004 die widerrechtliche Inbesitznahme des Dorfes Magara durch Dorfschützer be

endet. Darüber hinaus machen aber selbst einige der von dem Kläger und dem Yezi

dischen Forum angeführten Fälle deutlich, dass staatliche Stellen im Unterschied zu 

früher Anzeigen und Strafanträge von Yeziden entgegennehmen und Ermittlungen 

aufnehmen und dass auch ein wirksamer Rechtsschutz durch Gerichte grundsätzlich 

gewährleistet ist. Dass gegen muslimische Beschuldigte eingeleitete strafrechtliche 

Verfahren mitunter mangels Beweises eingestellt werden oder auch zivilgerichtliche 

Urteile manchmal wegen Beweisschwierigkeiten zu Ungunsten von Yeziden ausfal

len, ist kein Grund, an der staatlichen Schutzbereitschaft zu zweifeln. Abgesehen da

von ist es keiner staatlichen Ordnungsmacht - auch in Westeuropa - möglich, einen 

lückenlosen Schutz vor Unrecht und Gewalt zu garantieren (vgl. BVerfG, Beschl. v. 

23.1.1991, a.a.O.). 

Zur Verbesserung der Lage der Yeziden haben auch die in den letzten Jahren in der 

Türkei allgemein festzustellenden politischen und rechtlichen Veränderungen we

sentlich beigetragen. Bei den Parlamentswahlen vom 3. November 2002 errang die 

konservative, gemäßigt islamische AKP (Gerechtigkeits- und Aufbaupartei) unter ih

rem Vorsitzenden Erdogan, der später Ministerpräsident wurde, die absolute Mehr

heit der Parlamentssitze. Der schon von der Vorgängerregierung eingeleitete Re

formkurs wurde mit einer Vielzahl von Verfassungs- und Gesetzesänderungen fortge

führt mit dem Ziel, die Voraussetzungen für eine Aufnahme der Türkei in die Europäi

sche Union zu erfüllen. Dazu gehören auch die Wahrung der Menschenrechte und 

der Schutz von religiösen und ethnischen Minderheiten. Die eingeleiteten Justizre

formen haben die Rechtsstaatlichkeit gestärkt. Allerdings wird seit Anfang 2005 eine 

stagnierende Entwicklung in manchen Bereichen beklagt. Insbesondere werden" bei 

der Umsetzung der Reformen nur mäßige Fortschritte erzielt. Der erforderliche Men

talitätswechsel hat noch nicht alle Teile der türkischen Sicherheitskräfte, Verwaltung 

und Justiz vollständig erfasst. Die türkische Regierung setzt sich aber durch Erlasse 

und personelle Maßnahmen nachdrücklich dafür ein, die sachgerechte Anwendung 

der Gesetze auch in entlegenen Teilen des Staatsgebietes sicherzustellen. Im Rah

men dieses Bestrebens sind die türkischen Staatsorgane zunehmend bereit und in 

der Lage, verfolgte Minderheiten und auch die Yeziden gegen Übergriffe Dritter zu 

schützen (vgl. zum Vorstehenden AA, Lagebericht v. 11.1.2007, S. 5, 7 u. 10). Dass 

derartige Mäßnahmen auch deshalb ergriffen werden, um das Ansehen der Türkei im 

Ausland und die Chancen auf einen EU-Beitritt nicht zu gefährden, vermag die 

Ernsthaftigkeit dieser Politik nicht in Frage zu stellen. Soweit der Kläger und das Ye-
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zidische Forum demgegenüber bezweifeln, dass rechtsstaatliche Verfahrensweisen 

in der Türkei die Regel seien und insbesondere Yeziden ausreichenden Schutz bei 

Behörden und Gerichten fänden, vermag der Senat diesem pauschalen Vorwurf nicht 

zu folgen. 

Ebenso wenig gibt es tragfähige Anhaltspunkte dafür, dass die auch in der Türkei in 

Teilbereichen zu beobachtende Reislamisierung zu einer Zunahme von asylerhebli

chen Übergriffen auf Yeziden geführt hat. Zwar versteht sich die Regierungspartei 

AKP als konservativ-islamisch, doch liegen überstaatliche Repressionsmaßnahmen 

gegen Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften keine Erkenntnisse vor; eben

so ist die individuelle Religionsausübung im Allgemeinen gewährleistet (vgl. AA, La

gebericht v. 11.1.2007, S. 5, 14 u. 23 ff.). Seit April 2006 ist auch die Angabe der 

Religionszugehörigkeit in personenbezogenen Papieren wie dem Personalausweis 

nicht mehr vorgeschrieben (AA, Lagebericht v. 11.1.2007, S. 25). Dagegen fehlt ei

nigen nicht-muslimischen Minderheiten - wie syrisch-orthodoxen Christen und Yezi

den - noch immer die rechtliche Anerkennung als Religionsgemeinschaft (vgl. NZZ 

v. 20.11.2006). Auch sind in letzter Zeit religiös motivierte Anschläge gegen christli

che Glaubensangehörige in der Türkei verübt worden. Die Täter gehörten der ex

tremen rechten Szene an, in der sich nationalistische und islamistische Ideen mit

einander verbinden. Es lässt sich aber nicht feststellen, dass die türkische Regie

rung diesen Tendenzen Vorschub leistet oder sie toleriert. Nach den Morden an drei 

Angestellten eines christlichen Bibelverlags in Malatya Mitte April 2007 erklärte Mi

nisterpräsident Erdogan: „Wir haben 36 verschiedene Völker und andere Religionen 

und Identitäten, die respektiert werden müssen". Auch Vertreter von ethnischen und 

religiösen Minderheiten sowie liberale Intellektuelle bestätigen, dass die AKP die 

Türkei nicht islamisiere, sondern modernisiere und sie mit weitreichenden Reformen 

an die EU heranführe; die Islamisten seien an den äußersten Rand gedrängt wor

den (vgl. zum Vorstehenden Die Zeit v. 10.5.2007). Nach alledem erscheint die Be

fürchtung, dass ein erstarkender Islamismus zu einer Verschlechterung der Situati

on der Yeziden in. der Türkei beitragen könne, nicht berechtigt zu sein. 

Die Annahme einer asylerheblichen Gruppenverfolgung der Yeziden in der Türkei 

lässt sich auch nicht auf die Vorfälle aus den Jahren 2002 bis 2006 stützen, wie sie 

von dem Yezidischen Forum (Stellungnahme v. 4.7.2006), dem Sachverständigen 

Baris (Gutachten v. 17.4.2006 an OVG Sachsen-Anhait) und dem Kläger des vorlie

genden Verfahrens im Einzelnen geschildert worden sind. 
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Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen befasste sich in seinem Urteil vom 

14. Februar 2006 (a.a.O.) mit dem Schreiben des Yezidischen Forums vom 

3. Februar 2006 an Rechtsanwalt Walliczek und führte dazu aus, dass von den dort 

angegebenen Übergriffen auf Yeziden lediglich vier nach Ort, Zeit und den betroffe

nen Personen näher konkretisiert würden; im Übrigen werde pauschal - ohne irgend

welche weiteren Einzelheiten - auf weitere Fälle vergleichbarer Art Bezug genom

men, denen nachgegangen werde. Das Yezidische Forum hat daraufhin die Stel

lungnahme vom 4. Juli 2006 verfasst, mit der neben den bereits geschilderten und 

vpm OVG NRW (a.a.O.) behandelten vier Fällen die behaupteten fünf weiteren Über

griffe gegen Yeziden präzisiert und darüber hinaus zwei zusätzliche Vorfälle benannt 

wurden. Diese Stellungnahme des Yezidischen Forums nahm der Senat im Beru

fungsverfahren 11 LB 14/06 zum Aniass, das Auswärtige Amt mit Beweisbeschluss 

vom 17. Juli 2006 um Erteilung einer Auskunft zu ersuchen. Zu der hierauf erteilten 

Auskunft vom 26. Januar 2007 haben sich das Yezidische Forum (Anmerkungen v. 

20.3.2007) und der Kläger des vorliegenden Verfahrens (u.a. im Schriftsatz v. 

16.3.2007) eingehend geäußert. In beiden Stellungnahmen werden der Auskunft des 

Auswärtigen Amtes verschiedene Mängel und Fehleinschätzungen vorgeworfen. Das 

Auswärtige Amt hat sich dazu auf Ersuchen des Senats am 3. Mai 2007 wie folgt ge

äußert: Die Auskunft vom 26. Januar 2007 beruhe auf umfangreichen und intensiven 

Ermittlungen eines Vertrauensanwalts zu den behaupteten Geschehnissen vor Ort. 

Aufgrund einer Vielzahl der in der Vergangenheit von diesem Vertrauensanwalt 

durchgeführten Ermittlungen zu Stellungnahmen für deutsche Verwaltungsgerichte 

und Behörden auch zu anderen asylrelevanten Sachverhalten bestünden keine Zwei

fel an der Richtigkeit und Objektivität der auch in diesem Fall recherchierten Anga

ben. Von einer nochmaligen Äußerung bzw. inhaltlichen Bewertung werde daher ab

gesehen. Bevor der Senat sich im Einzelnen mit dem vom Yezidischen Forum mitge

teilten Vorfällen auseinandersetzt, soll zu dem Beweiswert von Erkenntnismitteln all

gemein und im konkreten Fall Stellung genommen werden. 

Auskünfte des Auswärtigen Amtes haben nach der Rechtsprechung des Bundesver

waltungsgerichts (vgl. etwa Urt. v. 22.1.1985 - 9 C 52.83 -, InfAusIR 1985, 147 = 

DVBI. 1985, 577; Beschl. v. 31.7.1985 - 9 B 71.85 -, InfAusIR 1986, 74 = NJW 1986, 

3221) allgemein einen hohen Beweiswert. Auch nach Einschätzung des Bundesver

fassungsgerichts kommen sie den tatsächlichen Verhältnissen wohl am nächsten, 

zumal sie vom Bemühen um Objektivität gekennzeichnet seien (Beschl. v. 23.2.1993 

-1 BvR 990/82 -, BVerfGE 63,197, 213 f.). Lageberichte und Auskünfte des Auswär

tigen Amtes stellen daher eine wesentliche tatsächliche Entscheidungsgrundlage im 
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Asylprozess dar. Welche Schlüsse aus den Stellungnahmen des Auswärtigen Amtes 

zu ziehen sind, ist dagegen eine Frage der gerichtlichen Sachverhalts- und Beweis

würdigung, im Rahmen derer die zu dem jeweiligen Herkunftsland vorliegenden, ge

gebenenfalls auch einander (teilweise) widersprechenden Erkenntnismittel der ver

schiedenen Institutionen, Organisationen und Personen zu gewichten und rechtlich 

zu bewerten sind. Allerdings sind die Tatsachengerichte ausnahmsweise zu näherer 

Prüfung einer Auskunft des Auswärtigen Amtes verpflichtet, wenn durch ganz be

stimmte Anhaltspunkte belegte Zweifel an der Zuverlässigkeit der in der Auskunft ver

werteten Informationen erkennbar sind (vgl. BVerwG, Beschl. v. 31.8.2006 -1 B 

24.06 -; Beschl. v. 31.7.1985, a.a.O.). Die Aussagekraft von Gutachten und Stellung

nahmen anderer Stellen kann dadurch geschmälert sein, dass sie bestimmte Interes

sen vertreten oder in Gegnerschaft zur Regierung des betreffenden Herkunftslandes 

stehen und deshalb die erforderliche Objektivität und Distanz ganz oder teilweise 

vermissen lassen (vgl. etwa Schenk, in: Hailbronner, AusIR, vor § 74 AsylVfG Rn. 

102 u. 110; Dürig, Beweismaß und Beweislast im Asyfrecht, 1990, S. 7). So ist bei 

den vorliegenden Stellungnahmen des Yezidischen Forums zu bedenken, dass es 

sich um einen Zusammenschluss von Yeziden aus Oldenburg und Umgebung in 

Gestalt eines eingetragenen Vereins handelt, dessen Ziel „die Aufrechterhaltung und 

Weitervermittlung der religiösen und kulturellen Inhalte sowie Werte und Bräuche un

ter yezidischen Gesellschaftsformen in der Diaspora" ist (vgl. die Internetveröffentli

chung unter www.yezidi.org/28.98.html). Von daher ist die Gefahr einer interessen

orientierten Betrachtungsweise nicht auszuschließen. Die außerdem zur Beurteilung 

einer Gruppenverfolgung der Yeziden in der Türkei herangezogenen gutachterlichen 

Stellungnahmen des Sachverständigen Baris, der - wie bereits erwähnt - der yezidi

schen Glaubensgemeinschaft angehört, sind ebenfalls unter diesem Aspekt kritisch 

zu überprüfen. Zweifel an der Unparteilichkeit des Gutachters lassen sich aber auch 

aus anderen Umständen herleiten. Das Verwaltungsgericht Hannover hat Baris im 

Verfahren 1 A 389/02 (Berufungsverfahren 11 LB 324/03) in der mündlichen Ver

handlung vom 30. April 2003 ausführlich aufgrund eines Fragenkatalogs angehört 

(vgl. die Niederschrift v. 30.4.2003 mit Anhang). Die Befragung hat ergeben, dass die 

Feststellungen von Baris regelmäßig ohne ausreichende Kontrollrecherche auf den 

Angaben von Zeugen beruhen, die er für vertrauenswürdig hält, im erheblichen Um

fang sogar auf Berichten von Zeugen vom Hörensagen. Das Verwaltungsgericht hat 

anhand mehrerer - und dem Sachverständigen vorgehaltener - Beispiele nachvoll

ziehbar belegt, dass dieser in der Vergangenheit zu krassen Fehldarstellungen und 

-beurteilungen gekommen ist. Zum anderen fehlt Baris zumindest teilweise die gebo-
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tene sachliche Distanz zu den ihm gestellten Beweisthemen. So spricht er etwa im 

Gutachten vom 17. April 2006 an das OVG Sachsen-Anhalt davon, dass Yeziden 

„gegenwärtig kontinuierlich mit Billigung und tendenzieller Zustimmung des türki

schen Staates seitens der moslemischen Mehrheitsbevölkerung sowohl ethnisch als 

auch wegen ihrer religiösen Sonderstellung verfolgt werden" (S. 10) und führt dies 

außer auf kurdischen Fundamentalismus auch auf „türkischen Rassismus" zurück, 

wobei dieser Verfolgung und Verachtung ein „eindeutiges Spezifikum des Erschei

nungsbildes" inne wohne, „das auch in anderen rassistischen und faschistischen Ge

sellschaften zu beobachten" sei (S. 11). Dass es sich dabei nicht um einen einmali

gen verbalen Ausrutscher handelt, wird dadurch bestätigt, dass er an einer anderen 

Stelle des Gutachtens (S. 12) die „verheerende Verfolgungsdichte der yezidischen 

Glaubensgemeinschaft durch die fanatisch-muslimische Majorität mit Duldung der 

türkischen Sicherheits- und Verwaltungsbehörden" beklagt. In diesen Ausführungen 

kommt seine prinzipielle Gegnerschaft zum türkischen Staat und seine schon vom 

Verwaltungsgericht Hannover festgestellte Neigung, Umstände, die nicht in sein 

Weltbild passen, zu ignorieren oder einseitig zu interpretieren, zum Ausdruck. Diese 

Voreingenommenheit verstärken die Zweifel an seiner Fähigkeit zu einer objektiven 

und differenzierten Betrachtungsweise. Ähnlich verhält es sich mit seiner Kritik an 

kurdischen Organisationen. So schreibt er zu deren Aufrufen zur Rückkehr in die 

Türkei, dies geschehe seines Erachtens „aus parteipolitischen Erwägungen, um die 

Yeziden für sich zu gewinnen"; dieses Motiv habe „allerdings mit der Realität des 

Landes nichts zu tun, vielmehr wohne diesem Umgang ausschließlich ein propagan

distischer Charakter inne" (Anhang 2 zum Gutachten v. 17.4.2006 an OVG Sachsen-

Anhalt, S. 6). Diese fragwürdige Vermischung von Fakten und subjektiven Mutma

ßungen lässt sich nur schwerlich mit der Stellung eines zur Unparteilichkeit verpflich

teten Sachverständigen vereinbaren. Gleichwohl bedeuten die vom Senat aufgezeig

ten Bedenken nicht zwangsläufig, dass die gutachtlichen Stellungnahmen von Baris 

in Gänze unbrauchbar sind. Vielmehr muss auch insoweit im Vergleich mit anderen 

Erkenntnisquellen ermittelt werden, welche Darstellung des jeweiligen Einzelfalls am 

ehesten den realen Verhältnissen entsprechen könnte. Insgesamt ist aber festzuhal

ten, dass den Gutachten von Baris aus den dargelegten Gründen nur ein begrenzter 

Beweiswert beizumessen ist. 

Hiervon ausgehend kann nicht festgestellt werden, dass die in den Lageberichten 

und Auskünften des Auswärtigen Amtes zur Situation der Yeziden in der Türkei mit

geteilten Informationen durch anders lautende Erkenntnisse des Yezidischen Fo

rums, von Baris und des Klägers ernsthaft erschüttert worden sind. Auch wenn die 
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Aussagen des Auswärtigen Amtes in einigen Punkten unklar, widersprüchlich, be

schönigend oder übertrieben sein sollten, würde dies den Beweiswert seiner Stel

lungnahmen insgesamt nicht in entscheidungserheblicher Weise beeinträchtigen. 

Insbesondere vermag der Senat die vom Yezidischen Forum und dem Kläger gene

rell geäußerte Kritik an der Aussagekraft der Stellungnahmen des Auswärtigen Am

tes zu der Lage der Yeziden in der Türkei nicht zu teilen. Ihr Vorwurf, die Auskünfte 

des Auswärtigen Amtes beruhten weitgehend auf einseitigen Angaben türkischer Be

hörden sowie auf unzutreffenden Informationen durch nicht glaubwürdige Gewährs

leute bzw. falsch wiedergegebener Äußerungen von Yeziden, greift nicht durch. 

Der vom Auswärtigen Amt beauftragte Vertrauensanwalt hat - wie aus der Auskunft 

des Auswärtigen Amtes vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) hervorgeht - bei seinen Re

cherchen vor Ort nicht nur Vertreter von türkischen Staatsorganen (wie Polizei, Gen

darmerie, Landräte, Bürgermeister, Dorf Vorsteher, Richter und Staatsanwälte), son

dern auch Privatpersonen (etwa kurdische Politiker, Religionsführer, Gewerkschafter, 

Rechtsanwälte, Menschenrechtler, Yeziden, Freunde von Yeziden, muslimische Be

wohner von Nachbardörfern, Geschäftsleute) befragt und zudem auch Verwaltungs

und Gerichtsakten eingesehen. Der Senat sieht keinen berechtigten Anlass, an die

sen Angaben zu zweifeln, zumal das Auswärtige Amt mitgeteilt hat, dass es sich bei 

dem von ihm eingeschalteten Vertrauensanwalt um eine unabhängige, zuverlässige 

und erfahrene Person handele, die in seinem Auftrag auch bereits in der Vergangen

heit in einer Vielzahl von Fällen Ermittlungen zu asylrelevanten Sachverhalten durch

geführt habe. Zudem beruhen die Recherchen des Vertrauensanwalts auf einer viel 

breiteren Grundlage als die Stellungnahmen des Yezidischen Forums und des Sach

verständigen Baris, die selbst angeben, dass ihre Informationen von den betroffenen 

Yeziden persönlich oder deren Verwandten bzw. Zeugen vom Hörensagen stamm

ten. Dass deren Berichte über die jeweiligen Geschehnisse eher interessenorientiert 

sind, liegt auf der Hand. Das gilt natürlich auf der anderen Seite auch für Auskünfte 

von türkischen Behörden, wenn diese nicht gegenrecherchiert werden. Für die Rich

tigkeit der betreffenden Ermittlungen des vom Auswärtigen Amt eingeschalteten Ver

trauensanwalts spricht grundsätzlich eine höhere Gewähr, weil sie sich auf unter

schiedliche Erkenntnisquellen stützen und weder die Aussagen von Yeziden noch die 

Angaben offizieller türkischer Stellen zum alleinigen Maßstab machen. Aber auch 

hier ist - wie bereits erwähnt - ein Gegenbeweis zulässig, wenn etwa gewichtige und 

fallbezogene Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der der Auskunft des Auswärtigen. Am

tes zugrunde liegenden Informationen geäußert werden. 
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ln diesem Zusammenhang können sich der Kläger und das Yezidische Forum nicht 

mit Erfolg darauf berufen, dass zumindest ein Teil der betreffenden Auskünfte des 

Auswärtigen Amtes auf nicht seriösen Gewährsleuten bzw. Fehlinformationen beru

he. Sie beziehen sich dabei vor allem auf die seit dem Lagebericht vom 19. Mai 2004 

durchgängige Feststellung des Auswärtigen Amtes, dass - wie die Befragung einzel

ner Yeziden ergeben habe - seit mehreren Jahren keine religiös motivierten Übergrif

fe von Moslems gegen Yeziden bekannt geworden seien. Sie bestreiten in diesem 

Zusammenhang den Wahrheitsgehalt der in der Auskunft des Auswärtigen Amtes an 

das Verwaltungsgericht Braunschweig'vom 3. Februar 2004 wiedergegebenen Aus

sage eines „maßgeblichen Yezidenführers" in Besiri/Batman, in den letzten Jahren 

habe sich in dieser Region das Verhältnis zwischen den Religionsgruppen erheblich 

verbessert, und der ebenfalls in dieser Auskunft zitierten Aussage des Dorfvorstehers 

des Yezidendorfs Bure, weder seien die in dieser Region lebenden Yeziden vertrie

ben worden noch gebe es Schwierigkeiten mit muslimischen Nachbarn. Auch im La

gebericht vom 11. Januar 2007 weist das Auswärtige Amt darauf hin, dass nach An

gaben von Vertretern der Yeziden seit mehreren Jahren keine religiös motivierten 

Übergriffe von Muslimen gegen Yeziden mehr bekannt geworden seien. Allerdings 

werden in diesen Stellungnahmen die Namen der betreffenden Auskunftspersonen 

nicht genannt. Dies ist indes nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge

richts u. a. mit Rücksicht auf den Informantenschutz grundsätzlich zulässig (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 22.1.1985, a.a.O.; Schenk, a.a.O., vor § 74 Rn. 96 ff.). Die vom 

Auswärtigen Amt in den Auskünften vom 3. Februar 2004 an das Verwaltungsgericht 

Braunschweig, vom 20. Januar 2006 an das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt 

und vom 26. Januar 2007 an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht erwähn

ten Vertreter von Yeziden dürften gleichwohl aufgrund der in ihnen enthaltenen Zu

satzinformationen zumindest teilweise zu identifizieren sein. Darauf weist das Yezidi

sche Forum in seiner Stellungnahme vom 4. Juli 2006 zutreffend hin. Bei dem im 

„Reisebericht aus dem Südosten" des Bundesamtes vom September 2003 und in der 

Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 3. Februar 2004 genannten maßgeblichen 

bzw. führenden Yezidenvertreter aus dem Raum Besiri dürfte es sich um Ibrahim Bu-

lut handeln. Ein weiterer Informant des Auswärtigen Amtes dürfte dessen Bruder 

Veysi Bulut sein, der gemeinsam mit seinem Bruder und weiteren Yeziden den in Be

siri ansässigen „Verein für Soziale Unterstützung und Kultur der Yeziden aus Bat-

man" gegründet hat (vgl. Auskunft der Botschaft Ankara v. 26.10.2005 an das Bun

desamt; AA, Auskunft v. 26.1.2007, a.a.O.). Der Verein - so die Botschaft Ankara -

leiste u. a. Unterstützung bei der Organisation von Beerdigungen von im Ausland 
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verstorbenen Yeziden und sei auch rückkehrwilligen Yeziden behilflich. Das Auswär

tige Amt hat in seiner Auskunft vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) ferner mitgeteilt, Ibra

him Bulut werde in der Zeitschrift Aksiyon von April 2006 als bekannter Yezide aus 

Besiri bezeichnet, der erklärt habe, dass es keine Probleme gebe und alle Einwohner 

einträchtig zusammenlebten. Das Yezidische Forum hat dazu in seinen Anmerkun

gen vom 20. März 2007 (und in seiner Stellungnahme v. 4.7.2006) erklärt, dass der 

Verein lediglich zehn Mitglieder habe und tatsächlich bedeutungslos sei. Eine ähnli

che Aussage hat auch der Zeuge Yalti in der mündlichen Verhandlung des Senats 

gemacht. Die Brüder Bulut, die bekannte Persönlichkeiten in der yezidischen Gesell

schaft seien, hätten ihm während ihres Aufenthalts in Deutschland mitgeteilt, dass 

der Verein heute nur noch auf dem Papier existiere und keine Aktivitäten mehr statt

fänden. Der Verein habe ursprünglich u. a.das Ziel verfolgt, die Rückkehr von im 

Ausland lebenden Yeziden in die Türkei vorzubereiten. Dazu habe es Projekte der 

Europäischen Union gegeben, mit denen die Rückkehrbereitschaft gefördert werden 

sollte. An diesen finanziellen Möglichkeiten hätten sie teilhaben wollen. Der Zeuge 

Yalti hat bei seiner Vernehmung ferner angegeben, dass er das Haus in Besiri, in 

dem der Sitz des Yezidenvereins sein solle, bei seiner Reise im Jahr 2004 von außen 

besichtigt habe. Es habe wie eine Bar oder ein Lokal ausgesehen; nach seinem Ein

druck sei dort käuflicher Sex angeboten worden. Später habe er erfahren, dass das 

Gebäude Ende 2005 zu einem Restaurant umgebaut worden sei. Ibrahim Bulut habe 

ihm bei seinem Besuch erzählt, dass er mit dem Verein nichts mehr zu tun haben 

wolle. Der Zeuge Yalti hat weiter bekundet dass Veysi Bulut seit Jahren mit einer 

Nichtyezidin verheiratet sei. Nach den yezidischen Glaubensregeln hätte er deshalb 

nicht Vorsitzender eines yezidischen Vereins sein dürfen. Der Senat lässt offen, ob 

diese Aussagen des Zeugen Yalti der Wahrheit entsprechen. Selbst wenn dies der 

Fall sein sollte, wäre dadurch die Richtigkeit der auf die Brüder Bulut zurückgehen

den Informationen des Auswärtigen Amtes in der Sache nicht zwangsläufig in Frage 

gestellt, zumal die Stellungnahmen des Auswärtigen Amtes zur Situation der Yeziden 

in der Türkei noch auf weiteren davon unabhängigen Fakten und Befragungen beru

hen. 

Das Gleiche gilt für das Vorbringen des Yezidischen Forums zu einem weiteren Ge

währsmann des Auswärtigen Amtes namens Ibram Bure. Dieser wurde ausweislich 

des vom Bundesamt erstellten „Reiseberichtes aus dem Südosten" von September 

2003 und der Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 3. Februar 2004 an das Verwal

tungsgericht Braunschweig anlässlich eines Besuchs des Yezidendorfes Bure am 

22. Juli 2003 befragt. Dabei habe dieser geäußert, dass es eine Vertreibung der in 
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dieser Region lebenden Yeziden bzw. Übergriffe seitens muslimischer Dorfbewohner 

nicht gegeben habe. Das Yezidische Forum hat demgegenüber eine ins Deutsche 

übersetzte Erklärung des Ibram Bure - Gemeindevorsteher des Dorfes Bure - vom 

17. April 2006 vorgelegt, in der er sich von den ihm zugeschriebenen Erklärungen 

distanziert. Darin heißt es, dass die yezidische Bevölkerung als eine religiöse Min

derheit jetzt wie zuvor von hier lebenden Angehörigen muslimischer Stämme (Clans) 

verschiedenen Verfolgungen ausgesetzt sei. Die Verfolgungen und die Ungerechtig

keit gegenüber Yeziden durch Moslems hätten nicht aufgehört. Als Fallbeispiele 

nennt er die Schläge gegen Bisar Ayaz und Abdo Baris. Diese Vorfälle sind aber 

nicht geeignet, eine anhaltende Gruppenverfolgung der Yeziden in der Türkei zu be

legen (vgl. dazu die späteren Ausführungen des Senats). Darüber hinaus fehlt es an 

einer plausiblen Erklärung dafür, weshalb das Auswärtige Amt und das Bundesamt 

Aussagen von Ibram Bure, die er am 22. Juli 2003 gegenüber Vertretern dieser zur 

Objektivität verpflichteten Behörden gemacht hat, falsch wiedergegeben haben sol

len. Es ist eher zu vermuten, dass Ibram Bure - aus welchen Gründen auch immer -

später von seinen ursprünglichen Äußerungen abgerückt ist. 

Schließlich kommt es auch nicht darauf an, ob es zutrifft, dass der Dorfvorsteher von 

Ückuyular - wie das Auswärtige Amt in seiner Auskunft vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) 

mitgeteilt hat - in einer Presseerklärung zur Eröffnung des Yezidenhauses im Juli 

2004 erklärt hat, dass insgesamt 25 yezidische Familien in die" Dörfer Yolveren, Oguz 

und Ückuyular zurückgekehrt seien. Der Zeuge Öngüdü bestreitet dies unter Beru

fung auf ein kürzlich geführtes Telefongespräch mit seinem Onkel Osman Öngüdü, 

der Dorfvorsteher von Ückuyular ist. Es sei kein Yezidenhaus ,in Ückuyular, sondern 

lediglich eine Unterbringungsmöglichkeit für Trauergäste gebaut worden. Es habe 

weder eine Einweihungszeremonie stattgefunden noch gebe es eine Presseerklä

rung von ihm. Der Bürgermeister von Besiri habe sie in diesem Zusammenhang auch 

nicht unterstützt. Die Unterbringungsmöglichkeit sei mit Hilfe von Verwandten aus 

Deutschland geschaffen worden. Abgesehen davon, dass in der Zeitung „Özgür Poli

tika" vom 8. Mai 2004 berichtet wird, dass der Bürgermeister von Besiri das Projekt 

eines „yezidischen Hauses" unterstütze, jedoch zugleich erklärt habe, der Haushalt 

der Stadt Besiri lasse eine Finanzierung des Projekts nicht zu, so dass die yezidi

schen Organisationen im Ausland dies übernehmen müssten, was auch das Auswär

tige Amt in seiner Auskunft vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) bestätigt hat, ist es letztlich 

nicht entscheidungserheblich, ob es eine offizielle Einweihungsveranstaltung und ei

ne amtliche Presseerklärung des Dorfvorstehers von Ückuyular tatsächlich gegeben 

hat oder nicht. Dass im Ausland lebende Yeziden in die genannten Dörfer im Kreis 
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Besiri zurückgekehrt sind, war schon in der Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 

3. Februar 2003 an das Verwaltungsgericht Braunschweig unter Bezugnahme auf 

Gespräche mit Yeziden berichtet worden. Dass über die Zahl der Rückkehrer (sei es 

dauerhaft, sei es vorübergehend) Streit besteht, hat der Senat bereits näher darge

legt. Darauf wird verwiesen. 

Dies vorausgeschickt, wird im Folgenden zu den Vorfällen, über die in den dem Se

nat vorliegenden Erkenntnismitteln berichtet wird, näher Stellung genommen. Dabei 

orientiert sich der Senat an der Reihenfolge der in der Stellungnahme des Yezidi

schen Forums vom 4. Juli 2006 wiedergegebenen Fälle: 

1. Der in Deutschland lebende Yezide Zoro Elmas, der aus dem Dorf Dibek (kurdisch: 

Badibe), Kreis Nusaybin (Provinz Mardin) stammte, war nach übereinstimmenden 

Berichten im September 2005 in die Türkei eingereist, um sich in seiner Heimat eine 

Existenz aufzubauen. Er wurde am 2. April 2006 am Rande eines Feldes, das zu Di

bek gehört, tot aufgefunden. Die Darstellungen über die Todesursache gehen aller

dings auseinander. Während das Yezidische Forum unter Berufung auf Christen aus 

Dibek behauptet, dass Elmas von Muslimen aus dem Nachbardorf erschlagen wor

den sei, die verhindern wollten, dass sich in der Gegend wieder Yeziden ansiedelten, 

ist er nach Angaben des Auswärtigen Amtes in der Auskunft vom 26. Januar 2007 

(a.a.O.), die auf dem Bericht eines von der Staatsanwaltschaft Nusaybin beauftragen 

gerichtsmedizinischen Instituts beruht, einem Herzversagen erlegen. Der vom Kläger 

benannte Zeuge Günay, der im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit wegen des 

Todes von Elmas in der Türkei Recherchen angestellt hat, will von einem jungen 

Christen, der im Nachbardorf von Dibek wohne, ebenfalls erfahren haben, dass El

mas von Muslimen umgebracht worden sei. Sie hätten offensichtlich etwas dagegen 

gehabt, dass Elmas in Dibek ein Haus bauen wollte. Der Zeuge Günay hat ferner 

ausgesagt, dass sein Gesprächspartner ihm die Telefonnummer des Arztes gegeben 

habe, der die Autopsie erstellt habe. Er - der Zeuge - habe ihn aus Deutschland an

gerufen und erfahren, dass Elmas nicht an einem Herzinfarkt gestorben, sondern er

mordet worden sei. Nach den Informationen, die er - der Zeuge - von dem jungen 

Christen erhalten habe, sei sein telefonischer Gesprächspartner auch tatsächlich als 

Arzt bei dem vom Auswärtigen Amt genannten gerichtsmedizinischen Institut be

schäftigt. Der Zeuge Günay hat dem Senat ferner Fotos der Leiche von Elmas vorge

legt, auf denen Gesichtsverletzungen und Blutspuren am Kopf zu sehen sind. Er hat 

weiter ausgesagt, die entsprechenden Fotos bei einem Besuch in der Türkei einem 

türkischen Herzspezialisten gezeigt zu haben. Dieser habe ihm erklärt, dass die auf 
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den Fotos sichtbaren Gesichtsverletzungen nicht von einem Schlaganfall bzw. Herz

infarkt herrühren könnten, sondern von Misshandlungen stammten. Der Senat hat 

aber Zweifel, dass Elmas wirklich erschlagen worden ist. Zum einen ist es nicht recht 

verständlich, weshalb ein Arzt, der angeblich die offizielle Autopsie der Leiche von 

Elmas gemacht hat, von seinem eigenen Untersuchungsergebnis später in einem pri

vaten Telefongespräch abgerückt sein soll. Zum anderen hält es der Senat aufgrund 

der vorgelegten Fotos durchaus für möglich, dass sich Elmas die Kopfverletzungen 

aufgrund eines durch den Herzinfarkt hervorgerufenen Sturzes zugezogen hat, da 

neben seiner Leiche ein Felsen zu erkennen ist. Nimmt man alles zusammen, spricht 

mehr dafür, dass Elmas eines natürlichen Todes gestorben ist. 

2. Soweit es um die Situation in dem bereits mehrfach erwähnten Dorf Magara geht, 

stimmen die Erkenntnisquellen zumindest teilweise überein. Anders als das Auswär

tige Amt ist das Yezidische Forum aber der Ansicht, dass das Rückkehrprojekt nach 

einer Auseinandersetzung mit dem Aga Celebi, dessen Clan das Dorf von 1994 bis 

Oktober 2004 besetzt hatte, als gescheitert anzusehen sei. Auch der in der Auskunft 

des Auswärtigen Amtes vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) beschriebene Versuch von in 

Deutschland lebenden Yeziden, bezahlte Wachen einzusetzen, sei gescheitert. Für 

diese Behauptung hat das Yezidische Forum jedoch keinen Nachweis erbracht. Al

lerdings räumt auch das Auswärtige Amt ein, dass das Dorf gegenwärtig unbewohnt 

sei. In den Jahren 2005 -und 2006 sind jedoch - wie aus dem „Reisebericht der yezi

dischen Delegation aus Kiwex" hervorgeht - ehemalige Einwohner wiederholt nach 

Magara gefahren, um beispielsweise verlassene Häuser zu renovieren. Diesem Rei

sebericht ist ferner zu entnehmen, dass der neue Landrat des Kreises Idil sich für die 

Interessen der Yeziden etwa bei der Regelung von Grundstücksfragen eingesetzt 

hat, während sein Vorgänger aufgrund des Einflusses des Großgrundbesitzers Cele

bi und dessen Dorfschützern die Bearbeitung der bürokratischen Angelegenheiten 

der Yeziden bewusst blockiert habe. Außerdem ist es unstreitig, dass in Magara wei

terhin in Deutschland verstorbene Yeziden beigesetzt werden und an den Trauerfei

ern neben den Angehörigen auch muslimische Nachbarn teilnehmen. Über die Zahl 

der Trauergäste besteht jedoch Uneinigkeit. Während das Auswärtige Amt davon 

spricht, dass zu den traditionellen Begräbnissen Hunderte, manchmal sogar Tausen

de von Trauergästen eingeladen würden, hält das Yezidische Forum diese Zahl für 

weit überhöht. Wie aber aus den weiter vom Auswärtigen Amt in diesem Zusammen

hang gemachten Ausführungen hervorgeht, nehmen nicht alle eingeladenen Trauer

gäste auch an der Beisetzung teil. So sei es die Regel, dass Angehörige von in Eu

ropa verstorbenen Yeziden oftmals muslimische Bekannte mit den Bestattungen be-
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auftragten und für Leichenwagen bzw. Krankenwagen und insbesondere für die Be

stattungsfeier ca. 2.000 bis 3.000,-- EURO überwiesen. Dieses Geld werde für die 

Beisetzung und insbesondere für das traditionelle Essen im Rahmen der Trauerfeier 

verwendet. Demgegenüber weist das Yezidische Forum darauf hin, dass bestenfalls 

einige Moslems aus der Nachbarschaft eingeladen würden, zu denen früher aus

nahmsweise eine Art nachbarschaftliches Verhältnis bestanden habe. „Tausende" zu 

bewirten wäre schon rein logistisch gesehen nicht möglich. Welche dieser Darstel

lungen letztlich zutrifft, kann offen bleiben. Denn maßgeblich ist darauf abzustellen, 

dass Bestattungen von Yeziden in Magara möglich sind, ohne dass muslimische 

Kurden dem Widerstand entgegensetzten. Dagegen stocken offensichtlich die Be

mühungen, in Magara wieder Yeziden dauerhaft anzusiedeln. Dass sich ca. 40 bis 50 

Familien - wie das Auswärtige Amt behauptet - auf eine Rückkehr vorbereiten sollen, 

ist nicht näher belegt. Dem steht gegenwärtig auch entgegen, dass - wie der Senat 

bereits ausgeführt hat - in der Provinz Sirnak und auch in der Umgebung von Magara 

wieder Kämpfe zwischen der PKK und der türkischen Armee ausgebrochen sind. 

Möglicherweise haben die im März 2006 in Magara stattgefundenen Explosionen von 

Sprengkörpern und der Beschuss der Trinkwasseranlage im Mai 2006 mit diesen 

bewaffneten Auseinandersetzungen zu tun. Für die Behauptung des Yezidischen Fo

rums, die Dorfschützer des Großgrundbesitzers Celebi stünden wahrscheinlich da

hinter, fehlen konkrete Anhaltspunkte. Soweit das Yezidische Forum weiter angibt, 

dass es Streit mit dem türkischen Militärkommandanten gebe, der angesichts der 

Kampfhandlungen mit der PKK verlangt habe, dass Yeziden aus ihrem Grundbesitz 

Flächen für den Bau neuer Häuser für Dorfschützer abgäben, ist ebenfalls ein asyl

rechtlicher Hintergrund nicht erkennbar. Denn dies dürfte im Zusammenhang mit den 

militärischen Auseinandersetzungen im Südosten der Türkei stehen. Außerdem 

scheint eine Enteignung bisher auch nicht erfolgt zu sein, zumal die yezidischen 

Grundstückseigentümer dagegen gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen 

könnten. 

3. Nach Angaben des Yezidischen Forums reiste die in Deutschland lebende yezidi

sche Familie Aslan mit vier Personen im Oktober 2005 in das Dorf Degirmencik (kur

disch: Kulika), Kreis Nusaybin, um besitzrechtliche Fragen zu klären. Diese Familie 

habe im Jahr 1994 das früher nur von Yeziden bewohnte Dorf verlassen. In der Zwi

schenzeit bis zu ihrer Rückkehr habe die im Nachbardorf ansässige muslimische 

Großgrundbesitzerfamilie Yildiz die Ländereien der Familie Aslan bewirtschaftet. Die

se habe beim Gericht in Nusaybin ein Verfahren auf Herausgabe des Grundstücks 

eingeleitet. Am 5. Oktober 2005 habe ein Ortstermin stattfinden sollen. Anstelle eines 
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Vertreters des Gerichts und der Gendarmerie seien aber etwa zehn Personen der Y-

ildiz-Sippe erschienen und hätten auf die Angehörigen der Familie Aslan und drei sie 

begleitende Yeziden eingeschlagen und sie zum Teil schwer verletzt. Überliefert sei

en Sätze wie „Ihr Ungläubige wollt Land? Wir zeigen es euch" und „Wenn ihr hier 

nicht freiwillig verschwindet, dann werdet ihr Deutschland nur noch als Leichen betre

ten". Nach dem Vorfall hätten die Yeziden die Gendarmerie informiert, die jedoch 

nichts gegen die Yildiz-Sippe unternommen habe. Daraufhin seien die vier Yeziden 

am 10. Oktober 2005 nach Deutschland zurückgekehrt. Das Auswärtige Amt bestä

tigt in seiner Auskunft vom 26. Januar 2007 (a.a.O.), dass es am 5. Oktober 2005 zu 

einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Angehörigen der Familien Aslan und Y-

ildiz gekommen sei, bei der auf beiden Seiten Personen verletzt worden seien. Die 

Gendarmerie habe den Vorfall protokolliert und die Staatsanwaltschaft Nusaybin ein

geschaltet, die Anklage wegen Körperverletzung gegen die Beteiligten an der Schlä

gerei erhoben habe. Das Verfahren sei beim Amtsgericht für Strafsachen in Nusaybin 

anhängig; letzter Verhandlungstermin sei am 6. Dezember 2006 gewesen. Kurz vor 

der Ortsbesichtigung vom 5. Oktober 2005 hätten die vier Yeziden über eine Rechts

anwältin Anzeige wegen Bedrohung gegen Mitglieder der Familie Yildiz erstattet; die 

Strafverfolgung sei aber später mangels Beweises rechtskräftig eingestellt worden. 

Das Auswärtige Amt hat ferner darauf hingewiesen, dass im Grundbuch die Felder 

des Dorfes Degirmencik anteilig registriert seien. Unklarheiten wegen zahlreicher 

Parzellen müssten noch gerichtlich geklärt werden; die Verfahren seien insoweit noch 

anhängig. Die Familien Aslan und Yildiz hätten sich bisher nicht über die Aufteilung 

der Grundstücke einigen können. Die Ursache der Zwistigkeiten sei darauf zurückzu

führen, dass die Yeziden wegen Grundstücksforderungen gerichtlich gegen den Yil-

diz-Clan vorgegangen seien, zu dessen Einflussbereich das Dorf Degirmencik gehö

re. Das Yezidische Forum hat diese Darstellung des Auswärtigen Amtes in den An

merkungen vom 20. März 2007 nicht grundlegend in Zweifel gezogen, sondern als 

Bestätigung für seine Behauptung gesehen, dass Yeziden bei dem Versuch, Grund

besitzansprüche zu realisieren, massive Gewalt von Moslems erführen und letztlich 

scheiterten. Die muslimischen Großgrundbesitzer betrachteten Yeziden nach wie vor 

als eine Art Leibeigene. Bei den Reaktionen der Familie Yildiz handelt es sich aber 

um Schwierigkeiten, auf die Rückkehrer im Südosten der Türkei allgemein treffen 

können. Selbst wenn die Gewaltanwendung am 5. Oktober 2005 von Angehörigen 

der Familie Yildiz ausgegangen sein sollte, was bisher gerichtlich nicht abschließend 

geklärt ist, ist nicht erkennbar, dass diese Übergriffe vorrangig religiös motiviert wa

ren. Vielmehr dürfte das Bestreben des Yildiz-Clans im Vordergrund stehen, den An-
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spruch der Familie Aslan auf Rückgabe ihrer Ländereien zu verhindern oder zumin

dest zu erschweren. Diese Bewertung gilt auch dann, wenn Angehörige der Familie 

Yildiz bei diesen Auseinandersetzungen auf die Glaubenszugehörigkeit der Yeziden 

angespielt haben sollten. Auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat 

in seinem Urteil vom 14. Februar 2006 (a.a.O., S. 20 f. UA) diesen Vorfall als nicht 

asylrelevant angesehen. 

4. Was die Vorgänge im Dorf Sülenli (kurdisch: Axmazot), Kreis Viransehir angeht, 

steht Aussage gegen Aussage. Das Yezidische Forum berichtet, dass Moslems im 

November 2005 die Häuser von zwei yezidischen Familien mit Maschinengewehren 

beschossen hätten. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes kommt es in Sülenli 

aus familiären Gründen hin und wieder zu Fehden zwischen den drei dort lebenden 

yezidischen Familien; manchmal sei auch ein benachbartes muslimisches Dorf invol

viert. Diese Handlungen seien aber nicht daraufgerichtet, die Yeziden zu vertreiben. 

Dem hält das Yezidische Forum entgegen, dass dort nur zwei yezdische Familien 

lebten, die keine Konflikte untereinander hätten. Wäre dies der Fall gewesen, hätte 

eine Familie das Dorf verlassen müssen. Auch sei dem Yezidischen Forum kein Fall 

bekannt, in dem sich Yeziden mit Moslems verbunden hätten, um Yeziden zu vertrei

ben. Vielmehr versuchten dies die sieben muslimischen Familien, die inzwischen in 

das Dorf gezogen seien. Diese Behauptung stellt wiederum das Auswärtige Amt in 

Abrede, da es keine Zeugen oder Indizien gebe, die etwas Derartiges bestätigt hät

ten. Die Darstellung des Auswärtigen Amtes erscheint nicht von vornherein unrealis

tisch. Dem Senat ist aus mehreren ausländerrechtlichen Verfahren bekannt, dass 

zwischen Yeziden durchaus Familienfehden bestehen können, die teilweise sogar 

mit Gewalt ausgetragen werden. Ebenfalls ist dem Senat bekannt, dass im Kreis Vi

ransehir die Beziehungen zwischen Muslimen und Yeziden enger sind als in anderen 

yezidischen Siedlungsgebieten (vgl. etwa Urt. v. 24.9.1998 -11 L 6819/96 -; siehe 

auch Baris vor VG Hannover, Protokoll v. 30.4.2003 im Verfahren 1 A 389/02). Dort 

leben viele muslimische Familien, die früher dem religiösen Yezidentum angehört 

hatten und zwangsislamisiert worden sind. Sollte es zutreffen, dass die nach Sülenli 

zugezogenen muslimischen Familien die dort lebenden Yeziden schikanieren, müss-

ten diese gegebenenfalls staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Zudem kann nicht oh

ne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die behaupteten Übergriffe religiös 

motiviert waren. 

5. Das Yezidische Forum behauptet, dass nach der Fertigstellung der Unterbrin

gungsmöglichkeiten für yezidische Trauergäste aus Deutschland in Ückuyular ver-
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stärkt Übergriffe auf die noch im Dorf lebenden Yeziden erfolgt seien. Moslems aus 

dem Nachbardorf Yenipinar hätten die Yeziden in Ückuyular unter Druck gesetzt, 

damit diese in einem Gerichtsverfahren um Landbesitz zu ihren Gunsten Aussagen 

machten. Nachdem die Yeziden das verweigert hätten, sei ihnen das Wasser abge

dreht worden. Mehrmals seien auch Äcker umgepflügt und im Jahr 2005 sei ein Teil 

der Ernte der von Yeziden bestellten Felder von Moslems eingefahren worden. Diese 

Angaben werden vom Auswärtigen Amt bestritten. Zwar habe es mit den Bewohnern 

des Nachbardorfes Yenipinar Streitigkeiten wegen der Felder gegeben, jedoch nicht 

in Form von Drohungen, Angriffen oder Ähnlichem. Dies hätten umfangreiche Befra

gungen von Bewohnern yezidischer Dörfer im Kreis Besiri sowie von Bewohnern der 

Nachbardörfer ergeben. Auslöser des Konflikts zwischen den beiden Dörfern sei der 

Streit um ein 50 ha großes Grundstück gewesen. Die streitenden Parteien hätten sich 

aber mittlerweile geeinigt. Demgegenüber beharrt das Yezidische Forum auf seiner 

Darstellung, die auf einer persönlichen Befragung der Betroffenen beruhe. Eine „Ei

nigung" habe es erst nach den Vorfällen gegeben. Der Senat hat zu diesen Vorfällen 

den vom Kläger benannten Zeugen Öngüdü vernommen, der bei den Schlichtungs

gesprächen über die genannte Grundstücksangelegenheit zugegen war, als er sich 

über Silvester 2004/2005 in seiner Heimat aufhielt. Er hat bestätigt, dass mit Hilfe der 

der DTP (ehemals DEHAP) angehörenden Bürgermeister von Städten wie Batman 

und Besiri eine Einigung erzielt worden sei. Danach hätten die Moslems kein Recht, 

Yeziden zur Aussage zu zwingen. Außerdem habe für das streitige Grundstück das 

Vermessungsamt bestellt werden sollen, um herauszufinden, welcher Anteil jeweils 

den Yeziden und den Moslems zustehe. Leider sei es bisher nicht zu einer Durchfüh

rung dieses Auftrags gekommen. Das bedeute im Ergebnis, dass das große Grund

stück, das zur Hälfte aus Ackerland und zur Hälfte aus Wiesen bestehe, heute von 

den Moslems bewirtschaftet werde. Der Zeuge hat aber auch angegeben, dass es 

schon seit den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts Streitigkeiten zwischen Mos

lems aus den umliegenden Dörfern und Yeziden aus Ückuyular über die Eigentums

verhältnisse an Grundstücken in dieser Gegend gebe. Die Yeziden hätten mittlerwei

le einen Teil ihres Landes an Moslems abgetreten, damit sie in Ruhe gelassen wür

den. Die verbleibenden Flächen seien aber ausreichend, um die in Ückuyular leben

den yezidischen Familien zu ernähren. An diesen Ausführungen des Zeugen wird 

deutlich, dass - wie anderenorts auch - hier der Streit um Eigentumsrechte im Vor

dergrund der Auseinandersetzungen zwischen Moslems und Yeziden steht. Auch hat 

er bestätigt, dass es zu Schlichtungsversuchen gekommen ist, auch wenn diese nur 

teilweise Erfolg hatten. Dass die Yeziden nicht auf ihren Ansprüchen bestehen und 
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im Zweifel nachgeben, ist - auch nach Einschätzung des Senats - darauf zurückzu

führen, dass sie in Frieden mit ihren muslimischen Nachbarn leben wollen. Diese 

Kompromissbereitschaft wird dadurch erleichtert, dass die dort lebenden Yeziden 

größere Ländereien als früher bewirtschaften, da - so der Zeuge weiter - die Felder 

der im Ausland lebenden Yeziden hinzugekommen seien. Auch hier vermag der Se

nat Verfolgungsmaßnahmen, die vorrangig an die Zugehörigkeit zur yezidischen Re

ligionsgemeinschaft anknüpfen, nicht zu erkennen. Außerdem sind die dort lebenden 

Yeziden darauf zu verweisen, gegebenenfalls unter Einschaltung eines Anwalts ge

richtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. 

Soweit der Zeuge Öngüdü darüber hinaus berichtet hat, dass sein Onkel beim Ge

richt 14.600 türkische Lira Kaution habe hinterlegen müssen, um zu erreichen, dass 

im Grundbuch eine Vormerkung zu seinen Gunsten eingetragen werde, handelt es 

sich um eine zivilrechtliche Streitigkeit, für die ebenfalls ein asylrechtlicher Hinter

grund nicht festgestellt werden kann. Dass der Zeuge Öngüdü außerdem vor etwa 

einem Jahr mit Hilfe von Verwandten in Deutschland 20.000,-- EURO gesammelt ha

ben will, um seinem Onkel in Ückuyular zu ermöglichen, ein bereits erworbenes 

Grundstück gegenüber Machenschaften des Verkäufers zu sichern, lässt ebenso 

wenig einen religiösen Anknüpfungspunkt erkennen. 

6. Nach Angaben des Yezidischen Forum reiste der in Deutschland lebende Yezide 

Zefi Kaplan, der aus dem Yezidendorf Sümer (kurdisch: Denwan) im Kreis Midyat 

stammt, Anfang 2005 in seine Heimat mit der Absicht, sich an dem Wiederaufbau 

des leerstehenden Dorfes zu beteiligen. Er sei von Moslems massiv bedroht worden, 

die sinngemäß erklärt hätten, er solle von seinen Plänen Abstand nehmen, anderen

falls werde er den Ort nicht lebend verlassen. Daraufhin sei Kaplan wieder nach 

Deutschland zurückgekehrt. Das Auswärtige Amt hat diese Angaben insofern bestä

tigt, als Kaplan ein zweistöckiges Haus habe errichten lassen, in dem er sich mehrere 

Monate aufgehalten habe. Nachdem in der Nähe seines Hauses Schüsse abgefeuert 

worden seien, habe er befürchtet, im Rahmen einer Blutracheangelegenheit, der 

schon sein Bruder in Deutschland zum Opfer gefallen sei, getötet zu werden. Mehre

re Personen, z.B. Dorfvorsteher, Mitarbeiter des Landratsamtes und Händler, hätten 

angegeben, dass Kaplan wegen seiner Yezidenzugehörigkeit keinerlei Behelligungen 

ausgesetzt gewesen und von offiziellen Stellen geschützt worden sei. Diese Erklä

rung des Auswärtigen Amtes ziehen das Yezidische Forum und der Kläger mit der 

Begründung in Zweifel, es sei nicht nachvollziehbar, dass Kaplan wieder nach 

Deutschland zurückgekehrt sei, obwohl dort gerade sein Bruder aus Gründen der 
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Blutrache getötet worden sei. Im Übrigen sei es widersprüchlich, wenn das Auswärti

ge Amt ausführe, Kaplan sei keinen Behelligungen ausgesetzt gewesen, gleichwohl 

aber zusätzlich erkläre, dass er von offiziellen Stellen hätte geschützt werden müs

sen. Das Yezidische Forum und der Kläger halten in diesem Zusammenhang die von 

dem Auswärtigen Amt eingeholten Erkundigungen auch deshalb nicht für zutreffend, 

weil man sich generell auf die Auskünfte von türkischen Behörden und hier auch von 

muslimischen Händlern nicht verlassen könne. Wie aber aus der Auskunft des Aus

wärtigen Amtes hervorgeht, hat es zusätzlich auch Informationen von unabhängigen 

Personen zu diesem Vorgang eingeholt. Außerdem kann nicht von vornherein unter

stellt werden, dass die Erklärungen von türkischen Behörden und von muslimischen 

Händlern nicht der Wahrheit entsprechen. Schließlich dürfte es auch nahe liegen, 

dass sich Kaplan in Deutschland vor einer Blutrache sicherer fühlt als im Südosten 

der Türkei. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat in seinem Urteil 

vom 14. Februar 2006 (S. 20 f. UÄ) diesen Vorfall ebenfalls nicht für asylrelevant 

gehalten. 

7. Soweit es um die Schläge gegen Abdo Baris (Onkel des Sachverständigen Azad 

Baris) und vier weitere Yeziden bei einem Besuch im Oktober 2004 in der Stadt Vi

ransehir geht, bei denen diese zum Teil schwerwiegende Verletzungen erlitten haben 

sollen, wird dies auch vom Auswärtigen Amt nicht bestritten. Die Erkenntnismittel 

stimmen ferner darin überein, dass Auslöser für diese Übergriffe die Weigerung des 

Sachverständigen Baris war, in einem Gutachten die Yezideneigenschaft von Musli

men im Raum Viransehir zu bescheinigen. Eine asylerhebliche Verfolgung kann des

halb auch hier nicht angenommen werden. 

8. Im Hinblick auf den Fall des Yeziden Bisar Ayaz aus Bremen ist die Auskunftslage 

dagegen teilweise nicht einheitlich. Während das Auswärtige Amt in seiner Auskunft 

vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) erklärt, dass Ayaz (im Mai 2004) in Viransehir von ei

nem Mieter tätlich angegriffen worden sei, weil er diesen aufgefordert habe, seine 

Wohnung zu räumen, behauptet das Yezidische Forum, Ayaz sei in Viransehir auf of

fener Straße von einer Gruppe von fünf oder sechs jungen Moslems angegriffen und 

misshandelt worden. Vorausgegangen sei ein Gespräch von Ayaz mit kurdischen 

Kommunalpolitikern im Parteibüro der DEHAP. Ayaz sei früher in der HEP in Viran

sehir aktiv gewesen, was auch vom Auswärtigen Amt bestätigt wird. Anlass für das 

Gespräch seien ständige Übergriffe auf Yeziden durch Angehörige eines muslimi

schen Dorfschützerclans gewesen. Ayaz habe die Verantwortlichen der DEHAP ge

beten, sich dafür einzusetzen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholten. Nachdem 
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Ayaz bei der Polizei Anzeige erstattet habe, sei er von dem Dorfschützerclan, zu dem 

die Angreifer gehört hätten, massiv unter Druck gesetzt Worden. Er habe daraufhin 

seine Anzeige zurückgenommen und die Türkei verlassen. In seiner Erwiderung vom 

20. März 2007 bleibt das Yezidische Forum bei seiner Darstellung und erklärt, dass 

Ayaz entgegen der Behauptung des Auswärtigen Amtes schon deswegen keinen 

Streit mit einem Mieter gehabt haben könne, weil er über kein Mietshaus verfüge. 

Das widerspricht aber auch den Angaben von Baris im Gutachten vom 17. April 2006 

an das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt, in dem ausgeführt wird, Ayaz sei 

von kurdischen Muslimen in der Stadt Viransehir angegriffen und zusammengeschla

gen worden, nur weil er die Jahresmiete für sein Haus erhoben habe. Insofern beste

hen Zweifel an der abweichenden Darstellung des Yezidischen Forums. Des Weite

ren ist das Auswärtige Amt der Behauptung des Yezidischen Forums entgegengetre

ten, dass Ayaz bedroht worden sei und deshalb die Türkei verlassen habe. Darüber 

hätten keine Erkenntnisse gewonnen werden können. Unter diesen Umständen kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass Ayaz wegen seiner yezidischen Glaubens

zugehörigkeit von Moslems angegriffen und schwer verletzt worden ist. 

9. Das Yezidische Forum berichtet, dass der in Deutschland lebende Yezide Mehmet 

Dag im Frühjahr 2004 eine große landwirtschaftliche Fläche bei Magaracik (kur-

disch:Xanik) im Kreis Nusaybin bewirtschaftet habe. Der in Midyat lebende muslimi

sche Großgrundbesitzer Celebi und dessen Enkel hätten ihm Ende Mai 2004 zu

sammen mit weiteren Personen über die Hälfte (insgesamt 571) der Ernte mit Gewalt 

abgenommen. Anschließend hätten ihm zwei Anführer der Dorfschützer aus der 

Nachbarschaft über Dritte ausrichten lassen, wenn er nicht sofort die Türkei verlasse, 

„werde seine Mutter weinen". Als er dann noch in seinem Hotel in Nusaybin bemerkt 

habe,dass ihm zwei Männer folgten und beobachteten, sei er sofort ausgereist. Das 

Auswärtige Amt teilt in seiner Auskunft vom 26. Januar 2007 (a.a.O.) mit, die Anga

ben des Yezidischen Forums hätten von keiner Seite bestätigt werden können. Ern

teangelegenheiten in dieser Region würden häufig in der Weise geregelt, dass dieje

nigen, die ihre Felder nicht nutzten, diese verpachteten und dafür 50 % der Ernteer

träge erhielten. Da Dag selbst nichts angebaut habe, könnte es sein, dass es sich um 

einen derartigen Fall gehandelt habe. Es erscheine nicht realistisch, dass bei einem 

Streit um eine Ernte von 105 t nichts weiter unternommen worden sei. Weder bei der 

Gendarmerie noch bei der Staatsanwaltschaft existiere eine Anzeige oder ein Vor

gang dazu. Auch zu der Behauptung, dass Dorfschützer Dag über Dritte bedroht hät

ten, ergäben sich keine Anhaltspunkte. Dagegen hält das Yezidische Forum in seiner 

Erwiderung vom 20. März 2007 die Schilderung des Betroffenen für glaubwürdig. 
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Auch habe Dag selbst auf dem Acker gearbeitet. Yeziden hätten - wie sich gerade in 

jüngster Zeit gezeigt habe - bei zivilrechtlichen Auseinandersetzungen keine Chance. 

Abgesehen davon, dass es sich bei der letzten Behauptung erneut um einen pau

schalen Vorwurf handelt, hat Dag offenbar nicht einmal versucht, seine Forderung mit 

Hilfe eines Rechtsanwalts zu realisieren bzw. gegen die betreffenden Mitglieder der 

Celebi-Familie eine Anzeige zu erstatten. Im Übrigen hält es der Senat für zweifel

haft, dass eine einzelne Person eine Ernte von insgesamt 1051 Getreide eingefahren 

haben soll. Dazu fehlen in den Stellungnahmen des Yezidischen Forums jegliche 

konkreten Angaben. Es ist durchaus vorstellbar, dass Dag die Hilfe von benachbar

ten Moslems bei der Bestellung der Felder und der Einbringung der Ernte in An

spruch genommen hatte und dafür eine finanzielle Gegenleistung erbringen musste. 

Es ist - wie der Sachverständige Baris bei seiner Anhörung vor dem Verwaltungsge

richt Hannover am 30. April 2003 angegeben hat - im Südosten der Türkei nicht un

üblich, dass auch Yeziden Moslems beschäftigen. Letztlich kann dies aber dahinste

hen, weil auch bei diesen Vorgängen eine vorrangige Anknüpfung an die yezidische 

Religionszugehörigkeit nicht zu erkennen ist. Allenfalls könnte ein Machtmissbrauch 

der Großgrundbesitzerfamilie Celebi vorliegen. Auch das Oberverwaltungsgericht 

Nordrhein-Westfalen verneint in seinem Urteil vom 14. Februar 2006 (a.a.O., S. 20 f 

UA) eine Asylrelevanz. 

10. Ähnlich verhält es sich mit dem Fall des in Deutschland lebenden Yeziden Halef 

Ortac, der nach Angaben des Yezidischen Forums im Juli 2002 (ebenfalls) in das 

Dorf Magaracik gereist war, um sein Grundeigentum registrieren zu lassen sowie zu 

erproben, ob er in dem Ort leben und das Land bewirtschaften könne. Als ein Mit

glied der Familie Celebi ihm sinngemäß gesagt habe, wenn er sich noch einmal bli

cken lasse, werde er nicht lebend herauskommen, sei er sofort abgefahren und nicht 

wieder in die Türkei zurückgekehrt. Das Auswärtige Amt hat dazu entgegnet, die Be

hauptung, dass Ortac von Angehörigen der Celebi-Familie bedroht worden sei, treffe 

nicht zu. Allerdings sei Magaracik ein traditionelles Clan-Dorf und „gehöre" dem Aga 

Celebi. Dazu führt das Yezidische Forum aus, diese Angabe des Auswärtigen Amtes 

zeige die an Leibeigenschaft grenzende soziale Situation der früheren Bewohner des 

Ortes und die Machtstellung des Großgrundbesitzers Celebi. Dass in verschiedenen 

Gebieten im Südosten der Türkei noch semifeudale Strukturen herrschen, ist aber 

kein Indiz für das Fortbestehen einer mittelbaren Gruppenverfolgung der Yeziden. 

Denn dabei handelt es sich um tatsächliche Verhältnisse, denen die Bewohner dieser 

Region allgemein ausgesetzt sind. Im Übrigen vermag der Senat auch hier keinen re

ligiösen Hintergrund zu erkennen. Das Dorf Magaracik war von Moslems in Besitz 
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genommen worden. Da Ortac den Angaben des Yezidischen Forums zufolge dort 

seinen Landbesitz registrieren lassen wollte und eine Bewirtschaftung beabsichtigte, 

kam es offenbar zu dem Konflikt mit der dort ansässigen Familie Celebi. Im Übrigen 

soll sich dieser Fall bereits im Juli 2002 zugetragen haben, also noch vor der ent

scheidungserheblichen Änderung der Situation der Yeziden in der Türkei. Wie der 

Senat bereits dargelegt hat, sind die Voraussetzungen für die Annahme einer mittel

baren Gruppenverfolgung in Übereinstimmung mit dem Oberverwaltungsgericht 

Nordrhein-Westfalen (Urt. v. 14.2.2006, a.a.O.) etwa ab dem Jahr 2003 entfallen. 

11. Die verschiedenen Erkenntnisquellen stimmen darin überein, dass im März bzw. 

Mai 2002 der aus Cilesiz im Kreis Nusaybin stammende yezidische Scheich Sancar 

und seine Ehefrau in der Nähe von Midyat umgebracht worden sind. Während aber 

das Auswärtige Amt die Vermutung äußert, dass es sich bei der Tat um einen Raub

mord handele und nach dem bisherigen Erkenntnissen keine Anhaltspunkte für einen 

politischen oder religiösen Hintergrund vorlägen, bleibt das yezidische Forum bei sei

ner Behauptung, die Tat sei von muslimischen Dorfschützern verübt worden, die ver

hindern wollten, dass Sancar die Ländereien bewirtschaftete, die seiner Familie ge

hörten. Er sei schon kurz vor der Tat von diesen bedroht worden und fast von einem 

Lastwagen überfahren worden. Das habe er telefonisch seinem in Deutschland le

benden Onkel Teto Sancar berichtet. Auch würden sich die religiöse Motivation einer 

solchen Tat und die Bereicherungsabsicht nicht ausschließen. Die Tötungshemmung 

gegenüber Yeziden, die als vogelfrei betrachtet würden, sei geringer als gegenüber 

Moslems. Der Kläger äußert die Befürchtung, dass die genannten Informationsquel

len des Auswärtigen Amtes ein Interesse daran hätten, einen Mord mit politischem 

oder religiösem Hintergrund zu verneinen, um die Übergriffe auf die yezidische Min

derheit zu leugnen bzw. zu verharmlosen. Ähnlich lässt sich auch Baris im Gutachten 

vom 17. April 2006 an das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt ein, der zudem 

behauptet, zwar sei der Fall bis 2005 ungeklärt geblieben, jedoch wisse man seitdem 

über die genaue Identität der Täter und ihrer Komplizen. Bescheid. Mit einer straf

rechtlichen Verfolgung werde nicht mehr gerechnet, denn die zuständigen Behörden 

hätten daran keinerlei Interesse. Diese Informationen habe er vom Bruder des Er

mordeten erhalten. Demgegenüber hat das Auswärtige Amt in seiner Auskunft vom 

26. Januar 2007 (a.a.O.) ausgeführt, dass Staatsanwaltschaft und Gendarmerie um

fangreich ermittelt hätten, aber bislang ohne konkrete Ergebnisse. Die Ermittlungen 

seien noch nicht abgeschlossen; einem Dorfschützer sei die Tat aber nicht zur Last 

gelegt worden. Angesichts dieser widerstreitenden Angaben ist jedenfalls nicht der 

Nachweis erbracht, dass Sancar und seine Ehefrau aus religiösen Gründen umge-
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bracht worden sind. Im Übrigen dürfte es auf diese Frage - wie zuvor auch in Fall 10 -

nicht ankommen, weil der Vorfall sich bereits im Jahr 2002 ereignet hat. Dement

sprechend hat auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen im Urteil vom 

14. Februar 2006 (a.a.O., S. 20 UA) hingewiesen, dass dieser Fall für die Bewertung 

der derzeitigen Gefährdungssituation der yezidischen Gruppenangehörigen nur rela

tiv geringe Bedeutung habe. 

12. Über die vorstehend wiedergegebenen Fälle hinaus hat der Kläger des vorliegen

den Verfahrens mit Schriftsatz vom 13. Juli 2007 zwei weitere, miteinander im Zu

sammenhang stehende Vorfälle benannt, die sich am 5. und 16. Oktober 2006 im 

Dorf Bozca, Kreis Viransehir, zugetragen haben sollen. Er hat dazu auch Unterlagen 

der Staatsanwaltschaft Viransehir und des Amtsgerichts Viransehir vorgelegt, die der 

in der mündlichen Verhandlung vernommene Zeuge Yalti von der betroffenen Familie 

Gören erhalten hat. Der Kläger trägt vor, am 5. Oktober 2006 habe der Moslem Sü-

leyman Beyaz den beiden Yeziden Orhan und Özcan Gören aus Bozca angedroht, er 

werde sie erschießen bzw. ermorden, wenn sie (vermeintliche) Schulden ihres ver

storbenen Vaters Bisar Gören nicht bezahlen würden. Die Moslems aus dem Nach

bardorf hätten behauptet, Bisar Gören einen Lkw mit Linsen im Wert von mehreren 

Millionen Euro geliefert zu haben. Die beiden Yeziden hätten sich aber geweigert zu 

zahlen, da sie von irgendwelchen Schulden des Verstorbenen nichts gewusst hätten. 

Daraufhin seien am 16. Oktober 2006 Angehörige der Familie Beyaz in Bozca er

schienen und hätten die drei Yeziden Özcan, Orhan und Ali Gören verprügelt, um ih

rer vermeintlichen Forderung Nachdruck zu verleihen. Diese hätten wegen der ihnen 

zugefügten Körperverletzungen Strafanzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft erhob 

wegen der Bedrohung auch Anklage gegen Süieyman Beyaz, doch wurde dieses 

Verfahren mit Beschluss vom 21 . November 2006 eingestellt, weil keine Beweise ge

gen ihn gefunden worden seien. Dagegen fand in dem Verfahren wegen der Körper

verletzungen vom 16. Oktober 2006 eine mündliche Verhandlung vor dem Amtsge

richt Viransehir am 22. Januar 2007 statt. Aus dem Verhandlungsprotokoll geht her

vor, dass neben zwei Mitgliedern der Familie Beyaz die drei Yeziden Ozean, Ali und 

Orhan Gören angeklagt waren. Während diese an der mündlichen Verhandlung teil

nahmen, waren die Mitangeklagten Beyaz nicht erschienen. Daraufhin beschloss das 

Amtsgericht, die beiden Mitglieder der Familie Beyaz mit Gewalt zum Gericht bringen 

zu lassen. Wie sich aus der Sitzungsniederschrift weiter ergibt, zogen die drei Mit

glieder der Familie Gören ihre Strafanzeigen zurück, erklärten aber, dass sie ihre 

Aussagen, die sie bei der Staatsanwaltschaft gemacht hätten, aufrecht erhielten. Das 

Amtsgericht vertagte die mündliche Verhandlung auf den 5. März 2007. 
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Der Kläger weist darauf hin, dass die Strafanzeigen nur deshalb zurückgezogen wor

den seien, weil in der Zwischenzeit moslemische Großgrundbesitzer der Nachbardör

fer zwischen den Familien Gören und Beyaz vermittelt hätten. Dafür habe die Familie 

Gören einen Betrag von 80.000,-- EURO zahlen müssen, der nur mit Hilfe von ver

wandten Familien aus Deutschland zu beschaffen gewesen sei. Der Zeuge Yalti er

gänzte dies in der mündlichen Verhandlung dahingehend, dass diese Summe an die 

muslimischen Großgrundbesitzer für die „Schlichtungsverhandlungen" gezahlt wor

den sei, aber praktisch ein Schutzgeld darstelle. Dies habe er von der Familie Gören 

erfahren. 

Der Senat vermag eine Asylrelevanz dieses Vorgangs jedoch nicht zu erkennen. Es 

handelt sich vielmehr um private Streitigkeiten zwischen Moslems und Yeziden mit 

wirtschaftlichem Hintergrund. Dass der türkische Staat auch in diesem Fall grundsätz

lich bereit ist, den Yeziden Schutz zu gewähren, wird am Ablauf der strafrechtlichen 

Verfahren deutlich. Dass ein Ermittlungsverfahren mangels Beweises eingestellt wird, 

ist auch in Westeuropa nicht unüblich. Die Anordnung der Vorführung gegenüber den 

zur mündlichen Verhandlung des Amtsgerichts nicht erschienenen Mitangeklagten 

Beyaz macht andererseits deutlich, dass Muslime keine Sonderbehandlung genießen. 

Wenn die drei mitangeklagten Angehörigen der Familie Gören sich dazu entschlossen 

haben, die Strafanzeige zurückzuziehen und sich mit der Familie Beyaz anderweitig zu 

arrangieren, liegt das in ihrem Verantwortungsbereich. Sie hätten stattdessen auch auf 

einer gerichtlichen Klärung bestehen können. Dies gilt auch insofern, als behauptet 

wird, dass die angebliche Zahlung von 80.000,- EURO an die muslimischen Groß

grundbesitzer praktisch ein Schutzgeld darstelle. 

Soweit es um die grundsätzliche Frage der Zahlung von Schutzgeldern geht, hat das 

Auswärtige Amt die vom Yezidischen Forum aufgestellte Behauptung, Yeziden müss-

ten regelmäßig an Moslems Erpressungsgelder zahlen, nicht bestätigen können 

(Auskunft v. 26.1.2007, a.a.O.). Befragungen hierzu bei diversen Stellen bzw. Perso

nen seien negativ verlaufen. Derartige Straftaten seien weder angezeigt worden noch 

existierten Ermittlungsverfahren. Das Yezidische Forum hat in seinen Anmerkungen 

vom 20. März 2007 dem Auswärtigen Amt in dieser Hinsicht eine unrealistische Be

trachtungsweise vorgeworfen. Auch in westlichen Ländern sei es nicht üblich, dass 

Schutzgeldforderungen umgehend von den Betroffenen gegenüber Dritten publik 

gemacht würden. Ebenso wie der Kläger des vorliegenden Verfahrens geht das Ye

zidische Forum davon aus, dass derartige Erpressungen von den betroffenen Yezi

den aus Angst nicht angezeigt würden. In der Türkei gebe es für Yeziden keine In-
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stanz, die in der Lage oder bereit wäre, sie vor Racheakten zu schützen. Dieses all

gemeine Misstrauen der Yeziden in die türkischen Behörden und Gerichte vermag 

der Senat aus den oben angeführten Gründen nicht zu teilen. Jedenfalls kann nach 

der Auskunft des Auswärtigen Amtes nicht davon ausgegangen werden, dass im 

Südosten der Türkei lebende Yeziden generell an Moslems Gelder zahlen müssen, 

um dort unbehelligt leben zu können. Dass dies in Einzelfällen möglicherweise vor

gekommen ist, mag zutreffen. Daraus kann aber nicht auf eine weiterhin bestehende 

Gruppenverfolgung von Yeziden in der Türkei geschlossen werden. Den davon be

troffenen Yeziden ist grundsätzlich zuzumuten, sich deswegen an die zuständigen 

Behörden und Gerichte zu wenden. 

Eine andere asylrechtliche Bewertung der Situation der Yeziden in der Türkei ergibt 

sich auch nicht aus dem Gutachten von Baris an das Oberverwaltungsgericht Sach

sen-Anhalt vom 17. April 2006. Der Senat hat bereits näher begründet, weshalb An-

lass besteht, an der Sorgfalt der Recherchen und an der Objektivität des Gutachters 

zu zweifeln. 

Baris hat im Anhang dieses Gutachtens eine „Auflistung der mir bekannten Übergriffe 

und Vorfälle der jüngsten Zeit aus den yezidischen Ansiedlungsgebieten, die auf

grund von Recherchen über die yezidische Restgemeinde im genannten Areal er-

fasst wurden", erstellt. Ein Teil dieser Fälle deckt sich mit den vom Yezidischen Fo

rum genannten und vom Senat bereits behandelten Ereignissen. Einem anderen Teil 

seiner Ausführungen muss nicht nachgegangen werden, da er lediglich beschreibt, 

welche früheren Yezidendörfer heute nicht mehr von Yeziden bewohnt werden bzw. 

von Muslimen „besetzt" worden sein sollen. Außerdem werden Vorfälle wie die Zer

störung und Schändung von yezidischen Grabstätten und Heiligtümern erwähnt, wo

zu der Senat später Stellung nehmen wird. Eine Reihe der von ihm wiedergegebenen 

Fälle betrifft gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Yeziden und Muslimen im 

Zusammenhang mit Eigentumsfragen und der Bewirtschaftung von Feldern, wobei es 

zweifelhaft ist, dass die yezidische Religionszugehörigkeit dabei eine maßgebliche 

Rolle gespielt hat. Stattdessen spricht mehr dafür, dass es sich - wie in den vom Se

nat bereits behandelten Fällen auch - um wirtschaftliche Konflikte handelte. Als mög

licherweise zu berücksichtigende und in den übrigen Erkenntnismitteln nicht aufge

führte Übergriffe verbleiben allenfalls fünf Fälle (so auch VG Minden, Urt. v. 

27.4.2007 - 8 KL 2544/06.A -). 

Nach Angaben von Baris wurde der deutsche Staatsangehörige Tahir Özgür im Som

mer 2005 von türkischen Sicherheitskräften in Viransehir festgenommen und den 
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ganzen Tag verhört. Ihm gegenüber habe er von Misshandlungen und Diskriminie

rungen wegen seiner Glaubenszugehörigkeit berichtet. Baris stützt sich dabei aber 

lediglich auf die Aussage des Betroffenen, ohne diese gegenrecherchiert zu haben. 

Der Senat hat auch Zweifel, ob sich dieser Fall tatsächlich so zugetragen hat, wie es 

der Sachverständige darstellt. Da es sich um einen deutschen Staatsangehörigen 

handelt, wäre zu erwarten gewesen, dass er die ihm widerfahrene Behandlung deut

schen Stellen mitteilt. Dies ist aber offensichtlich nicht geschehen, denn dazu gibt es 

- auch in anderen Erkenntnismitteln - keinerlei Hinweise. 

Baris berichtet weiter von einem deutschen Staatsangehörigen yezidischer Herkunft 

namens Izzettin Deniz, der in der Stadt Viransehir von einigen ihm unbekannten mus

limischen Männern geschlagen worden sei. Hier wird nicht einmal deutlich, woher Ba

ris die entsprechenden Informationen hat und wann sich dieser Vorfall ereignet ha

ben soll. Ebenso wenig lässt sich feststellen, ob die angeblichen Schläge religiös mo

tiviert waren. 

Nach Angaben von Baris wurden im Dezember 2005 Temo Deniz und sein Sohn Fi-

rat von konvertierten Yeziden und muslimisch-kurdischen Dorfschützern im Dorf Ge-

de Osmin (Provinz Sanli Urfa) angeschossen und ihr Fahrzeug „enteignet". Kurz 

nach diesem Vorfall habe er Temo Deniz im Krankenhaus besucht. Dieser habe ihm 

erklärt, dass ein Verfahren eingeleitet worden sei, die festgenommenen Täter seien 

aber nach wenigen Tagen wieder freigelassen worden. Auch hier fehlen tragfähige 

Anhaltspunkte dafür, dass die Religionszugehörigkeit von Temo und Firat Deniz das 

maßgebliche Motiv für die Täter war. Es sieht vielmehr nach einem Raubüberfall aus, 

da auch ihr Fahrzeug angeblich gestohlen worden ist. 

Baris berichtet ferner, dass Hafef Ferho und seine Ehefrau im Januar 2005 im Dorf 

Zizex (Provinz Mardin) durch Unbekannte ermordet worden seien. Sie seien Mitglie

der der Großfamilie Ferho gewesen, der das Dorf Zizex gehöre. In dieser Großfamilie 

gebe es sowohl muslimische als auch yezidische Kurden. Die Ermordeten zählten zu 

den Mitgliedern der Familie, die erst vor dem 2. Weltkrieg zum Islam konvertiert sei

en. Auch hier bleiben die Hintergründe der Tat im Dunkeln. Es ist für den Senat nicht 

nachvollziehbar, weshalb dieser Fall äis Beleg für eine Gruppenverfolgung von Yezi

den dienen soll, da die Ermordeten angeblich zum Islam konvertiert waren. 

Schließlich weist Baris auf die Verhältnisse im Dorf Gören Köy (kurdisch: Bacin), 

Kreis Midyat hin, in dem ursprünglich über 300 yezidische Familien gelebt hätten. 

Gegenwärtig könne sich dort wegen der Stationierung der türkischen Armee und von 

Dorfschützern niemand niederlassen. Als einige ehemalige yezidische Bewohner das 
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Dorf hätten besuchen wollen, um herauszufinden, ob eine Rückkehrmöglichkeit be

stünde, seien sie „vehement bedrängt" und verjagt worden. Dass dieses Verhalten 

von muslimischen Dorfschützern bzw. Angehörigen der türkischen Armee asylerheb

liche Gründe haben könnte, ist der Darstellung von Baris aber nicht zu entnehmen. 

Aber selbst wenn einige der vom Yezidischen Forum, von dem Sachverständigen 

Baris und dem Kläger genannten Fälle entgegen den vorstehenden Ausführungen 

des Senats asylrelvant sein sollten, zumal sich auch nicht immer eindeutig ermitteln 

lässt, inwieweit Übergriffe gegen Yeziden überwiegend religiös motiviert sind oder ob 

sie hauptsächlich einen wirtschaftlichen oder kriminellen Hintergrund haben, würden 

diese schon von ihrer Anzahl her nicht ausreichen, um die erforderliche Verfolgungs

dichte für den hier maßgeblichen Zeitraum von 2003 bis Mitte 2007 zu belegen. Für 

eine Beruhigung der Lage spricht zudem, dass der letzte in diesem Zusammenhang 

berichtete Vorfall sich im Oktober 2006 ereignet hat. Wären seitdem weitere Übergrif

fe gegen Yeziden erfolgt, wäre dies wahrscheinlich auch bekannt geworden. Insbe

sondere die verschiedenen yezidischen Exilorganisationen haben - wie auch im vor

liegenden Verfahren deutlich geworden ist - ein erhebliches Interesse an der Veröf

fentlichung derartiger Vorfälle, zumal im Ausland lebende Yeziden, die vermehrt in ih

re Heimat reisen und auch im Übrigen in Kontakt mit den dort lebenden Verwandten 

stehen, davon bestimmt erfahren hätten. Ebenso wäre den Menschenrechtsorganisa

tionen, die inzwischen in der Türkei weitgehend frei von staatlichen Einschränkungen 

arbeiten können (vgl. AA, Lagebericht v. 11.1.2007, S. 5), und den nationalen und in

ternationalen Medien dies vermutlich nicht verborgen geblieben. Außerdem steht die 

Türkei vor allem im Hinblick auf die Wahrung der Menschenrechte und den Schutz 

von religiösen Minderheiten während des laufenden Beitrittsprozesses unter ständi

ger Beobachtung der Europäischen Union. Aus diesen Gründen hält es der Senat 

auch für unwahrscheinlich, dass es in den Jahren 2003 bis 2006 eine nennenswerte 

Anzahl von nicht bekannt gewordenen Verfolgungshandlungen (sog. Dunkelziffer) 

gegeben haben könnte. Auch wenn es sich bei den Yeziden in der Türkei um eine 

nach den Maßstäben des Bundesverwaltungsgerichts besonders kleine Gruppe han

delt, lässt sich nach alledem nicht feststellen, dass die Verfolgungsschläge so zahl

reich sind, dass jeder bisher nicht betroffene Yezide konkret befürchten müsste, in 

absehbarer Zeit selbst betroffen zu werden. 

Ebenso wenig kann davon ausgegangen werden, dass Yeziden in der Türkei bei 

ihrer Religionsausübung unzumutbar behindert werden. Dass das religiöse Exis

tenzminimum im privaten Bereich durch radikale Muslime nachhaltig beeinträchtigt 
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sei, behauptet auch der Kläger nicht. Allerdings sieht das Yezidische Forum (Stel

lungnahme v. 4.7.2006) eine Verfolgung wegen Religionszugehörigkeit im Sinne 

des Art. 10 Abs. 1 b der Qualifikationsrichtlinie darin, dass eine gemeinschaftliche 

und öffentlich sichtbare Ausübung der yezidischen Religion in der Türkei nicht mög

lich sei. Zwar dehnt diese Vorschrift - wie bereits dargelegt - den Schutz vor religiö

ser Verfolgung auf die öffentliche Glaubensbetätigung aus. Um die Glaubensaus

übung im öffentlichen Bereich geht es aber bei den Yeziden gerade nicht (vgl. 

Nds.OVG, Urt. v. 19.3.2007, a.a.O.). Denn die religiösen Rituale der Yeziden dürfen 

nicht vor den Augen Ungläubiger praktiziert werden. Der erkennende Senat hat da

zu in seinem Grundsatzurteil vom 28. Januar 1993 (a.a.O., S. 17 UA) unter Auswer

tung der seinerzeit zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel Folgendes ausgeführt: 

Kulthandlungen üben die Yeziden mit Ausnahme des privaten Gebets zu
sammen mit der ihnen kraft Geburt zugeordneten Priester-(Scheich-)Fami-
lie aus, der die religiöse Unterweisung und Betreuung der Laien (Munden) 
obliegt. Gottesdienste werden in den Wohnungen abgehalten, da KuJtbau-
ten mit Ausnahme der Bauten am Grabe des Scheichs Adi, der als Inkarna
tion des Melek Taus gilt, unbekannt sind. Öffentliche Gebete finden im 
Freien und nur in Anwesenheit anderer Yeziden statt; dies geschieht bei 
Sonnenaufgang, während bestimmter Festperioden aber auch zu anderen 
Tageszeiten. Glaubensinhalte, Kulthandlungen und Festriten halten Yezi
den vor Andersgläubigen möglichst geheim. Sie schließen sich als Glau
bensgemeinschaft bewusst gegen Andersgläubige ab. 

Gotteshäuser gibt es also ebenso wenig wie eigenständige Gebetsräume in anderen 

Baulichkeiten. Mithin handelt es sich bei der yezidischen Religion von ihrem Wesen 

her um eine Art „Geheimreligion" (vgl. auch Kizelhan, Die Yeziden, 1979, S. 48 ff. u. 

119). Außerdem ist der yezidischen Religion das Bekehren Andersgläubiger und 

das damit einhergehende öffentliche Missionieren fremd, da die Zugehörigkeit zur 

yezidischen Glaubensgemeinschaft auf direkter Abstammung von yezidischen El

tern beruht, also nur durch Geburt erworben werden kann. Eine Konversion zum 

Yezidentum ist deshalb nicht möglich (vgl. hierzu neben Urteil des erkennenden Se

nats v. 28.1.1993, a.a.O., auch amnesty international, Gutachten v. 16.8.2005 an 

VG Köln). Es kommt somit aus asylrechtlicher Sicht auch nicht darauf an, dass Mos

lems im Südosten der Türkei Heiligtümer und Grabstätten der Yeziden beschädigt 

und zerstört haben sollen. Dass sich darunter keine jüngeren Gräber von Yeziden 

befunden haben dürften, zeigt sich daran, dass im Ausland verstorbene Yeziden in 

zunehmendem Maß im Südosten der Türkei beerdigt werden. Sollte eine Beschädi

gung von Gräbern oder die Störung von Bestattungsritualen ernsthaft drohen, wäre 

es zu dieser Entwicklung wahrscheinlich nicht gekommen. Auch der Zeuge Yalti, der 

im Jahr 2004 im Umkreis von 150 km jedes ihm bekannte Dorf im Südosten der 
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Türkei, in dem Yeziden gelebt haben bzw. noch leben, besucht hat, hat Derartiges 

nicht erwähnt, sondern (lediglich) ausgesagt, dass ältere yezidische Gräber bis zu 

einer Tiefe von 3 m ausgehoben gewesen seien, wobei er vermute, dass nach 

Schmuckstücken gesucht worden sei. Heute würden jedenfalls yezidischen Gräbern 

keinerlei Wertgegenstände beigegeben. 

Eine asylerhebliche Verletzung der Religionsausübung von Yeziden im Südosten 

der Türkei liegt auch nicht darin, dass dort nach Angaben des Yezidischen Forums 

(Stellungnahme v. 4.7.2006) nur noch wenige Sheiks bzw. Pirs leben. Dabei ver

kennt der Senat nicht die Bedeutung, die der religiösen Betreuung der Muriden 

durch Angehörige der yezidischen Priesterstände zukommt. Eine Verletzung des re

ligiösen Existenzminimums liegt aber nur dann vor, wenn die Religionsausübung in 

ihrem unverzichtbaren Kern durch staatliche oder dem Staat zurechenbare Eingriffe 

unmöglich gemacht wird. Der Heimatstaat ist nicht zur Gewährleistung einer be

stimmten religiösen Infrastruktur verpflichtet. Die vom Yezidischen Forum insoweit 

geltend gemachten religiösen Beeinträchtigungen beruhen jedoch nicht auf staatli

chen oder dem Staat zurechenbaren Eingriffen, sondern sind lediglich die tatsächli

che Folge der vergleichsweise geringen Zahl von in der Türkei lebenden Yeziden 

(so zu Recht OVG NRW, Urt. v. 4.2.2006, a.a.O.; Schl.-Holst. OVG, Urt. v. 

29.9.2005, a.a.O.). Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass in den letzten Jahren 

auch Peshimame aus Deutschland in die Türkei zur Betreuung der dort lebenden 

Yeziden gereist sind. Darüber hinaus dürfte auch Kontakt zu Angehörigen der yezi

dischen Priesterstände in den Nachbarländern Irak und Syrien bestehen. Es liegen 

keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass diesen die Einreise in die Türkei verwehrt 

wird." 

An dieser Rechtsprechung hält der 11. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsge

richts bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest (vgl. Beschl v. 28.8.2008 - 11 LA 178/08 - und 

v. 13.11.2008 - 1 1 LA 174/08 -). 

Der Senat schließt sich dieser Rechtsprechung des 11. Senats des erkennenden Gerichts 

an. Die Beigeladene hat Gründe, die eine andere Einschätzung der Lage der Yeziden in 

der Türkei hinsichtlich der Frage einer Gruppenverfolgung rechtfertigen würden, nicht vor

getragen. Die von ihr in der Berufungsbegründung vorgetragenen gegenteiligen Argumen

te sind von dem 11. Senat in seiner Rechtsprechung erschöpfend dahingehend beantwor-
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tet worden, dass eine Gruppenverfolgung von Yeziden in der Türkei nicht (mehr) anzu

nehmen ist. Der Senat hat dafür, dass demgegenüber nunmehr das Gegenteil der Fall ist, 

auch ansonsten keine Anhaltspunkte. 

Wie der 11. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts haben auch das OVG 

Nordrhein-Westfalen (Urt. v. 31.8.2007 - 1 5 A 994/05.A -) und das OVG Sachsen-Anhalt 

(Urt. v. 24.10.2007 - 3 L 380/04 -) entschieden. Die Verwaltungsgerichte in Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen, also der Bundesländer, denen yezidische Asylbewerber maß

geblich zugewiesen worden sind, haben sich nahezu durchgängig der Auffassung der 

jeweiligen Obergerichte angeschlossen (vgl. VG Münster, Urt. v. 20.7.2006 - 3 K 

1748/04.A -; VG Arnsberg, Urt. v. 6.2.2007 - 8 K 1940/05.A -; VG Osnabrück, Urt. v. 

10.4.2007 - 5 A 35/07 -; VG Lüneburg, Urt. v. 12.8.2008 - 2 A 53/08 -; VG Minden, Urt. v. 

19.8.2008 - 1 2 K 2188/07.A -; VG Hannover, Urt. v. 16.9.2008 - 1 A 1578/06 -; VG Stade, 

Urt. v. 14.10.2008 - 4 A 876/07 -): Insbesondere stimmen alle obergerichtlichen Judikate 

darin überein, dass sich die Sicherheitslage für die Yeziden in der Türkei verbessert hat 

und sie verstärkt staatliche Schutzmaßnahmen in Anspruch nehmen können (OVG Nord

rhein-Westfalen, Rdnrn. 9 1 , 93, 97; OVG Sachsen-Anhalt, Rdnrn. 54, 77, 78, 85; 

Nds. OVG, Rdnrn. 46, 57 - 59, 93, <die Randnummern beziehen sich auf die Veröffentli

chungen der jeweiligen obergerichtlichen Entscheidung in juris>), dass keine religiös mo

tivierten Übergriffe auf Yeziden in den letzten Jahren festzustellen waren (OVG Nord

rhein-Westfalen, Rdnrn. 84 - 86, 117; OVG Sachsen-Anhalt, Rdnr. 52; Nds. OVG, Rdnr. 

66), dass Verletzungen des religiösen Existenzminimums nicht festzustellen sind (OVG 

Nordrhein-Westfalen, Rdnrn. 109,111; OVG Sachsen-Anhalt, Rdnr. 90; Nds. OVG, 

Rdnrn. 94 - 97), dass die für die Annahme der Gruppenverfolgung erforderliche Verfol

gungsdichte im Hinblick auf gegen Yeziden gerichtete Anschläge nicht festzustellen ist 

(OVG Nordrhein-Westfalen, Rdnr. 75; OVG Sachsen-Anhalt, Rdnrn 51 , 60, 62, 74; 

Nds. OVG, Rdnr. 93), dass in Deutschland lebende Yeziden besuchsweise in die Türkei 

reisen und ihre Verstorbenen zunehmend zu ihren Wurzein in die Siedlungsgebiete der 

Yeziden in der Südosttürkei überführen (Nds. OVG, Rdnrn. 47, 49), dass viele Yeziden 

aus Deutschland in die Türkei reisen, um dort Immobiliengeschäfte zu tätigen oder vor

handene Grundstücke und Immobilien zu bewirtschaften (OVG Nordrhein-Westfalen, 

Rdnr. 126; OVG Sachsen-Anhalt, Rdnr. 76; Nds. OVG, Rdnrn. 38, 47, 48), dass sich die 

Yeziden in ihren Siedlungsgebieten vereinzelt vereinsmäßig organisiert haben (OVG 

Sachsen-Anhalt, Rdnr. 76) und dass die von dem yezidischen Forum e. V. aufgelisteten 

elf Referenzfälle sowie die Auflistung des Sachverständigen Baris sich im Wesentlichen 
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nicht als asylrelevant erwiesen haben und dem Gutachten des Sachverständigen Baris 

lediglich ein eingeschränkter Beweiswert beigemessen werden kann (OVG NRW, Rdnrn. 

127, 129, 133; OVG Sachsen-Anhalt, Rdnrn. 56, 65 ff, 71 ff; Nds. OVG, Rdnrn. 62, 70 ff, 

87 ff). 

Soweit unter Hinweis auf Art. 10 Abs. 1 lit. b) der Qualifikationsrichtlinie darauf verwiesen 

werden sollte, dass Yeziden in der Türkei in ihrer öffentlichen Glaubensbetätigung beein

trächtigt würden und es sich bei ihrer Religion entgegen der bisherigen Annahme nicht um 

eine so genannte Geheimreligion handelt, hat der 11. Senat des erkennenden Gerichts, 

dessen Ausführungen der erkennende Senat sich anschließt, diesen Einwand ausrei

chend entkräftet. In seinem Beschluss vom 28. August 2008 - 11 LA 178/08 - heißt es 

unter anderem: 

"Im Einzelnen hat der Senat die Auffassung vertreten, dass das (etwaige) Fehlen 

einer zureichenden geistlichen Betreuung von Yeziden in der Türkei dem türki

schen Staat nicht zuzurechnen ist, da der Heimatstaat nicht zur Gewährleistung 

einer bestimmten religiösen Infrastruktur verpflichtet ist (vgl. jeweils UA S. 47). 

Dieses gilt auch, wenn die religiöse Infrastruktur die bei den Yeziden wegen vo

rausgegangener, in der Vergangenheit liegender Verfolgungsmaßnahmen entfal

len ist, hingegen gegenwärtig (seit 2003) zielgerichtete Eingriffe betreffend die 

Gewährleistung der religiösen Betreuung nicht mehr feststellbar sind (vgl. OVG 

Magdeburg, Urt. v. 24.10.2007 - 3 L 380/04 -, juris Rdnr. 89). Das (etwaige) Fehlen 

einer zureichenden geistlichen Betreuung von Yeziden ist nicht (mehr) Folge einer 

religiösen Verfolgung, sondern Konsequenz der weiterhin vergleichsweise gerin

gen Zahl der in der Türkei lebenden Yeziden (ebenso OVG NRW, Urt. v. 

14.2.2006 - 1 5 A 2119/02 - ZAR 2006, 215) sowie der Entscheidung der in das 

Ausland abgewanderten/geflüchteten yezidischen Würdenträger, weiterhin im Aus

land zu verbleiben und nicht in die Türkei zurückzukehren. 

Darüber hinaus besteht eine Verfolgungsgefahr aus religiösen Gründen nach 

Art. 10 Abs. 1 b der Qualifikationsrichtlinie nur, wenn eine schwerwiegende Verlet

zung der grundlegenden Menschenrechte droht, wie sich aus dem Zusammenspiel 

von Art. 9 mit Art. 10 der Qualifikationsrichtlinie ergibt. Eine derart schwerwiegen

de Verletzung der Menschenrechte ist aber bezogen auf die geistliche Betreuung 

auch deswegen nicht zu bejahen, weil, wie in den o. a. Urteilen ausgeführt, in den 
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letzten Jahren Peshimame aus Deutschland zumindest teilweise in die Türkei zur 

Betreuung der dort lebenden Yeziden gereist sind. Darüber hinaus dürften auch 

Kontakte zu Angehörigen der yezidischen Priesterstände in den Nachbarländern 

Irak und Syrien bestehen, ohne dass es - wie sich aus dem Vorstehenden ergibt -

auf diese zusätzlichen Kontaktmöglichkeiten entscheidend ankommt. Erkenntnis

quellen, die eine andere Bewertung nahe legen, werden im Zulassungsantrag 

nicht genannt. 

Soweit die Kläger sinngemäß geltend machen, politische Verfolgung wegen der 

Religionszugehörigkeit könne nicht nur vom Staat, sondern nach Art. 6 der Qualifi

kationsrichtlinie auch von sog. nichtstaatlichen Akteuren ausgehen, hat der Senat 

in den o. a. Urteilen diesen Gesichtspunkt berücksichtigt (vgl. jeweils UA Bl. 12), 

ist jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass der türkische Staat in zureichendem 

Maße bereit ist, Schutz zu gewähren (11 LB 332/03, UA S. 21 , u. 11 LB 324/03, 

UA S. 20). Dem Zulassungsantrag sind keine Erkenntnisquellen zu entnehmen, 

die zu einer anderen Einschätzung Anlass geben könnten. 

Nach der Rechtsprechung des Senats liegen weiter keine schwerwiegenden Ein

griffe in die nach Art. 10 Abs. 1 b Qualifikationsrichtlinie vom Schutzbereich der 

Religionsfreiheit nunmehr auch erfasste öffentliche Glaubensbetätigung vor. Da

von ist schon deswegen nicht auszugehen, weil sich die wesentliche Glaubensbe

tätigung der Yeziden nur im häuslich-privaten Bereich abspielt. Die Yeziden haben 

- abgesehen vom zentralen Heiligtum am Grabe des Scheichs Adi in Lalish (Nord

irak) - keine Gotteshäuser. Nach weitgehend übereinstimmenden wissenschaftli

chen Erkenntnissen handelt es sich bei der Religion der Yeziden wenigstens 

überwiegend um eine sog. Geheimrefigiön, da viele Riten unter Ausschluss ande

rer Glaubenszugehöriger nicht öffentlich praktiziert werden. So finden zwar öffent

liche Gebete im Freien statt, aber nicht im Beisein von Angehörigen anderer Reli

gionen (vgl. etwa Wießner, Stellungnahme vom 8.6.1998 an VG Gießen; Ber-

ner/Wießner, Stellungnahme vom 22.2.1982 an VG Stade; Sternberg-Spohr, Gut

achten von Mai 1998 für die Gesellschaft für bedrohte Völker; Kiztlhan, Die Yezi

den, 1997, S. 119; amnesty international, Stellungnahme vom 16.8.2005 an VG 

Köln; a. A. Düchting, Die Kinder des Engel V, September 2004, S. 606 ff). Der ge

heime Charakter der Religion äußert sich auch in dem Gebot der "taqiye", dem 

Verstellen aus Frömmigkeit (vgl. dazu näher EKD-Informationen: Die Yeziden, 

März 1992, S. 10 f; VG Hannover, Urt. v. 19.12.2007, 1 A 3097/06 u. a. -). Zudem 
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wird die yezidische Religion ausschließlich über die Geburt vermittelt. Eine Kon

version zum Yezidentum ist nicht möglich. Missionierungen finden nicht statt. Die 

öffentliche Darstellung der eigenen religiösen Identität ist somit kein wesentliches 

hergebrachtes Element des yezidischen Glaubens (so auch Nds. OVG, Beschl. v. 

7.6.2007 - 2 LA 416/07 -, juris; Urt. v. 19.3.2007 - 9 LB 373/06 -, erk. Sen., beschl. 

v. 29.1.2008 - 11 LB 401/03 -; OVG NRW, Urt. v. 29.8.2007 -15 A 4600/03. A -; 

OVG.Saarland, Beschl. v. 5.3.2007 - 3 A 12/07 -, juris). Dass die verbleibende, nur 

noch einen sehr eingeschränkten Bereich umfassende Religionsausübung der Ye

ziden außerhalb des privaten Bereichs der Türkei schwerwiegend beeinträchtigt 

sein könnte, ist dem Zulassungsantrag nicht zu entnehmen. Vielmehr zeigt die 

Tatsache, dass die Yeziden im Südosten der Türkei Friedhöfe unterhalten und im 

Ausland verstorbene Yeziden in zunehmenden Maße in ihrer Heimat beerdigt wer

den wollen (woraus zu folgern ist, dass die Bestattungsrituale im Wesentlichen un

gestört durchgeführt werden können), dass religiöse Riten der Yeziden, auch wenn 

sie teilweise in der Öffentlichkeit stattfinden, von muslimischen Nachbarn zumin

dest toleriert werden." 

In seinem Beschluss vom 13. November 2008 -11 LA 174/08 - hat der 11. Senat des er

kennenden Gerichts des Weiteren ausgeführt: 

"Zwar mag es sein, dass die Geheimhaltung von wesentlichen Ritualen und Bräu

chen der yezidischen Religion auf die jahrhundertelange Verfolgung dieser Glau

bensgemeinschaft in den Herkunftsländern zurückzuführen ist. Auch erscheint es 

plausibel, dass sich die in Deutschland lebenden Yeziden unter den Bedingungen 

eines freiheitlichen Rechtsstaates bis zu einem gewissen Grad an die hiesigen 

Verhältnisse anpassen und ihren Glauben zumindest teilweise anpassen und ihren 

Glauben zumindest teilweise öffentlich leben. Allerdings ist dem Vorbringen der 

Beigeladenen zu 2) - 4) und den von ihnen zitierten Erkenntnismitteln in dieser 

Hinsicht lediglich zu entnehmen, dass die Yeziden in Deutschland Kulturvereine 

gegründet haben, die sich nicht nur in der Öffentlichkeit artikulieren, sondern auch 

über Räume verfügen, in denen Versammlungen, religiöse Unterweisungen und 

Feiern stattfinden. Zu bestimmten Veranstaltungen würden auch Deutsche einge

laden. Aus diesen Ausführungen der Beigeladenen zu 2) - 4) ist aber nicht hinrei

chend deutlich, welche religiösen Riten in Deutschland nach wie vor unter Aus

schluss der Öffentlichkeit stattfinden und an welchen auch Andersgläubige teil

nehmen dürfen. Es hat den Anschein, als ob nichtyezidische Besucher lediglich an 
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bestimmten religiösen Festen und Feiern teilnehmen dürfen,- nicht aber an Ritua

len, die der eigentlichen religiösen Lebensführung dienen, wie gemeinsames Be

ten und/oder Fasten, religiöse Unterweisung u. ä.. Dies könnte dafür sprechen, 

dass sich die wesentliche Glaubensbetätigung der Yeziden auch in Deutschland 

nicht vorwiegend in der Öffentlichkeit abspielt. Dies kann aber letztlich dahinste

hen. Denn die Beigeladenen zu 2) - 4) haben nicht substantiiert dargelegt, dass 

ihnen - soweit die sich im Wandel begriffenen yezidischen Glaubensregelungen 

dies überhaupt zulassen - eine Teilnahme an religiösen Riten im öffentlichen Be

reich, allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Türkei verwehrt wird. Dass 

sie dort möglicherweise gewisse Einschränkungen hinnehmen müssen, reicht 

nicht aus, da nicht jede Beeinträchtigung der öffentlichen Glaubensbetätigung die 

Qualität einer politischen Verfolgungshandlung erlangt, sondern nur eine solche 

schwerwiegender Art (vgl. Art. 9 Abs. 1 a und b der Qualifikationsrichtlinie). 

Der Senat hat bereits im Urteil vom 17. Juli 2007 (a.a.O., UA S. 15,17 u. 31) unter 

Auswertung der dazu vorliegenden Erkenntnismittel im Einzelnen ausgeführt, dass 

in den letzten Jahren vermehrt in Deutschland verstorbene Yeziden in die Türkei 

überführt und dort nach religiösem Ritus beigesetzt worden sind. Nach Angaben 

des 1. Vorsitzenden des yezidischen Kulturzentrums in Celle und Umgebung habe 

sich etwa die Hälfte der verstorbenen Mitglieder seines Vereins in der Türkei beer

digen lassen. Zur Unterbringung von Trauergästen aus dem Ausland wurde im 

Ückuyular Köyü sogar ein sog. "yezidisches Haus" gebaut, in dem sich auch ein 

Raum für Trauerfeiern befindet. Außer in Ückuyular Köyü gibt es mindestens auch 

an zwei weiteren Orten im Südosten der Türkei yezidische Friedhöfe, nämlich in 

Magara und Kayirli. Einen weiteren Friedhof scheint es in Cilesiz zu geben. Es ist 

ebenfalls bekannt, dass an den Trauerfeiern neben Angehörigen auch muslimi

sche Nachbarn teilnehmen. Diese Entwicklung zeigt exemplarisch, dass religiöse 

Riten der Yeziden, soweit sie in der Öffentlichkeit stattfinden, von muslimischen 

Nachbarn zumindest toleriert werden. Diese Einschätzung wird auch nicht durch 

das Vorbringen der Beigeladenen zu 2) in Frage gestellt, dass die Überführung 

und Beerdigung von in Deutschland verstorbenen Yeziden in der Regel nur gegen 

Geld- und Sachgeschenke an Großgrundbesitzer, einflussreiche Moslems und ge

gebenenfalls das örtliche Militär möglich seien. Der Senat hat sich mit dieser Be

hauptung, die auf einer Stellungnahme des Yezidischen Forums e. V. vom 4. Juli 

2006 beruht, bereits im Urteil vom 17. Juli 2007 (a.a.O., UA S. 31 u. 42) auseinan

der gesetzt. Das dazu befragte Auswärtige Amt hat in seiner Auskunft vom 
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26. Januar 2007 an den Senat mitgeteilt, es sei die Regel, dass Angehörige von in 

Europa verstorbenen Yeziden oftmals muslimische Bekannte in der Türkei mit den 

Bestattungen beauftragten und für Leichenwagen bzw. Krankenwagen und insbe

sondere für Bestattungsfeiern ca. 2.000,-- EUR bis 3.000,- EUR überwiesen. Die

ses Geld werde für die Beisetzung und insbesondere für das traditionelle Essen im 

Rahmen der Trauerfeier verwendet. Dagegen hat es die vom Yezidischen Fo

rum e. V. aufgestellte Behauptung, Yeziden müssten regelmäßig an Moslems Er

pressungsgelder zahlen, nicht bestätigen können. Befragungen hierzu bei diversen 

Stellen bzw. Personen seien negativ verlaufen. Derartige Straftaten seien weder 

angezeigt worden noch existierten Ermittlungsverfahren. Der Senat sieht weiterhin 

keinen durchgreifenden Anlass, an der Richtigkeit dieser Auskunft zu zweifeln. Da 

nach alledem die Beigeladenen zu 2) - 4) keine aussagekräftigen Referenzfälle für 

ihren Vortrag, den Yeziden sei es in der Türkei nicht möglich, ihre Religion in der 

Öffentlichkeit auszuüben, benannt haben, scheidet eine Zulassung der Berufung 

nach § 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylVfG aus. 

Hiervon abgesehen hat der Kläger zu Recht darauf hingewiesen, dass eine pau

schale Betrachtung aller Angehörigen einer Religionsgemeinschaft nicht sachge

recht sei. Welche öffentlich sichtbare Religionsausübung für den Einzelnen zu den 

unverzichtbaren Formen seiner Glaubenspraxis gehört, hängt von der Stärke sei

ner jeweiligen persönlichen religiösen Bindungen und damit von einer einzelfallbe

zogenen Prüfung ab (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 20.11.2007, a.a.O.). 

Die Beigeladenen zu 2) - 4) haben jedoch nicht dargelegt, welche essenziellen 

Formen öffentlicher Religionspraxis sie in der Türkei nicht ausüben können. Auch 

hieran scheitert die Zulassung der Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung." 

(2) Zur Frage einer etwaigen unmittelbaren oder mittelbaren Gruppenverfolgung von Kur

den in der Türkei hat der 11 . Senat des erkennenden Gerichts in seinem Urteil vom 18. 

Juli 2006 - 1 1 LB 264/05 - (bestätigt durch Beschl. v. 18.7.2007 - 1 1 LA 285/07 -) Folgen

des ausgeführt: 

"... Als objektiver Nachfluchtgrund kommt die Entwicklung der Verhältnisse in den 

traditionellen Siedlungsgebieten der Kurden (22 türkische Provinzen, vgl. OVG 

NRW, Urt. v. 19.4.2005 - 8 A 273/04.A -, S. 24 f.), zu denen auch die Heimatregion 
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Mus der Klägerin gehört, in der Zeit nach November 2001 in Betracht. Ob nicht as

similierte Kurden aus diesen Gebieten einer regionalen bzw. örtlich begrenzten 

Gruppenverfolgung oder einer Einzelverfolgung wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit 

ausgesetzt sind, hat der erkennende Senat bisher offen gelassen, weil für diese 

Personengruppe jedenfalls in den westlichen Landesteilen,eine inländische Fluchtal

ternative bestehe (vgl. etwa Urt. v. 7.12.2005 - 1 1 LB 193/04 -, v. 21.9.2004 - 1 1 LB 

22/04-, v. 27.2.2003- 11 LB 228/02 - u. v. 18.1.2000-11 L 3404/99-). Eine Über

prüfung der neueren Entwicklung in der Türkei und der dazu vorliegenden Erkennt

nismittel hat jedoch keine konkreten Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Kurden ge

genwärtig auch in ihren traditionellen Siedlungsgebieten allein oder vorrangig wegen 

ihrer Volkszugehörigkeit verfolgt werden (ebenso aus jüngster Zeit OVG Berlin-

Brandenburg, Urt. v. 30.5.2006 - 10 B 5.05 -; OVG Bremen, Urt. v. 22.3.2006 - 2 A 

303/04.A -; VGH Bad.-Württ., Urt. v. 9.2:2006 - A 12 S 1505/04 -; OVG NRW, Urt. v. 

19.4.2005 - 8 A 273/04.A -). Dazu im Einzelnen: 

Bei den Parlamentswahlen vom 3. November 2002 errang die konservative, gemä

ßigt islamische AKP (Gerechtigkeits- und Aufbaupartei) die absolute Mehrheit der 

Parlamentssitze. Ihr Vorsitzender Erdogan wurde Ministerpräsident. Der schon von 

der Vorgängerregierung eingeleitete Reformkurs wurde mit einer Vielzahl von Ver-

fassungs- und Gesetzesänderungen fortgeführt mit dem Ziel, die Voraussetzungen 

für eine Aufnahme der Türkei in die Europäische Union gerade auch im Hinblick auf 

die Wahrung der Menschenrechte zu erfüllen. Insgesamt wurden seit Ende 2002 

acht sog. Reformpakete verabschiedet. Die Kernpunkte sind: Abschaffung der To

desstrafe, Auflösung der Staatssicherheitsgerichte, Reform des Nationalen Sicher

heitsrates (Eindämmung des Einflusses des Militärs), Zulassung von Unterricht in 

anderen in der Türkei gesprochenen Sprachen als türkisch (de fakto kurdisch), die 

Benutzung dieser Sprachen in Rundfunk und Fernsehen, erleichterte Bestimmun

gen über die rechtliche Stellung von Vereinen und religiösen Stiftungen, Neurege

lung zur Erschwerung von Parteiverboten, Maßnahmen zur Verhütung sowie zur er

leichterten Strafverfolgung und Bestrafung von Folter. Am 1. Juni 2005 traten in An

lehnung an westeuropäische Standards u. a. ein neues Strafgesetzbuch, eine neue 

Strafprozessordnung sowie ein neues Strafvollzugsgesetz in Kraft. Am 3. Oktober 

2005 kam es zu der Einigung der Türkei und der Europäischen Union über die Auf

nahme von Beitrittsverhandlungen (vgl. zum Vorstehenden im Einzelnen Lagebe

richt des AA zur Türkei v. 11.11.2005, S. 6 f.). 
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Auch von Menschenrechtsorganisationen werden die Erfolge dieser Reformpolitik, 

die auf Demokratisierung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit setzt, grundsätzlich 

anerkannt. Allerdings wird die seit Anfang 2005 offenbar stagnierende Entwicklung 

in manchen Bereichen beklagt (vgl. etwa ai v. 31.7.2005, Länderkurzinfo Türkei; SZ 

v. 9.6.2006; Berliner Zeitung v. 13.4.2006; NZZ v. 2. 3. 2006). Die Umsetzung eini

ger Reformen geht langsamer als erwartet voran. Die Implementierungsdefizite 

werden u. a. darauf zurückgeführt, dass viele Entscheidungsträger in Verwaltung, 

Justiz und bei den türkischen Sicherheitskräften Skepsis und Misstrauen gegenüber 

der AKP-Regierung hegen und deshalb dieser Politik Widerstand entgegensetzen. 

Zwar ist die dominierende Stellung des Militärs zurückgedrängt worden. Es ist je

doch eine der mächtigsten Institutionen geblieben und versteht sich ebenso wie 

Jandarma und Polizei als Hüter kemalistischer Traditionen und Grundsätze, beson

ders der Einheit der Nation (vor allem gegen kurdischen Separatismus) und des 

Laizismus (gegen islamistische Tendenzen). Der erforderliche Mentalitätswandel hat 

somit noch nicht alle Teile der türkischen Sicherheitskräfte, der Verwaltung und Jus

tiz vollständig erfasst (SZ v. 15.12.2005). Dies führt dazu, dass die Menschen

rechtspraxis nach wie vor hinter den - wesentlich verbesserten - rechtlichen Rah

menbedingungen zurückbleibt. Die Bekämpfung von Folter und Misshandlungen 

sowie ihre lückenlose Strafverfolgung ist noch nicht in der Weise zum Erfolg ge

langt, dass solche Fälle überhaupt nicht mehr vorkommen. Folter wird immer noch -

wenn auch seltener als früher und vorwiegend mit anderen, weniger leicht nach

weisbaren Methoden - praktiziert, ohne dass es dem türkischen Staat bisher gelun

gen ist, diese wirksam zu unterbinden (vgl. AA, Lagebericht v. 11.11.2005, S. 30 f.; 

ai, Stellungnahme v. 20. 9. 2005, Kaya, Gutachten v. 8.8.2005 und Oberdiek v. 

2.8.2005, jew. an VG Sigmaringen; Taylan, Gutachten v. 17.3.2005 an VG Frank

furt/Oder; NZZ v. 9.9.2005; FAZ v. 20. 8. 2005; Die Welt v. 6.8.2005). Auch wenn 

sich insofern seit dem Jahre 2001 die Situation verbessert hat, meldeten für das 

Jahr 2004 der Türkische Menschenrechtsverein IHD 843 und die Türkische Men

schenrechtsstiftung TIHV 922 angezeigte Fälle von Folter/Misshandlung. Nach ei

nem Bericht des IHD sind im Jahr 2005 825 Fälle von Folter und Misshandlung ge

meldet worden. In diesem Bericht wird ferner darauf hingewiesen, dass Folterer in 

der Türkei nur ausnahmsweise Strafen zu befürchten hätten; in 52 Verfahren wegen 

Folter und Misshandlung seien nur 6 Angeklagte verurteilt worden (vgl. NZZ v. 

2.3.2006). Amnesty international (Jahresbericht 2006, Stichwort: Türkei, S. 465 f.) 

führt dies auf den fehlenden Willen von Justizorganen zurück, die für Menschen

rechtsverletzungen Verantwortlichen strafrechtlich zu belangen. Auch das Auswärti-

- 7 3 -



- 7 3 -

ge Amt (Lagebericht v. 11.11.2005, S. 31) sieht eine der Hauptursachen für das 

Fortbestehen von Folter und Misshandlung in der nicht effizienten Strafverfolgung. 

Für das laufende Jahr 2006 sind wieder zahlreiche Fäfle von Folter und Misshand

lung gemeldet worden (vgl. IMK-Menschenrechtsinformationsdienst Nr. 1/2006, 

S. 7). 

Ungünstig auf die innenpolitische Entwicklung wirkt sich auch das Wiederaufflam

men der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und den staatlichen 

Sicherheitskräften im Südosten der Türkei aus. Die PKK verkündete am 1. April 

2004 die Beendigung des seit 2000 währenden Waffenstillstandes. Vorausgegan

gen waren interne Auseinandersetzungen innerhalb der PKK, die sich mehrfach 

umbenannt hat (KADEK/KHG/ Kongra-Gel), aber inzwischen zu ihrer ursprünglichen 

Bezeichnung zurückgekehrt ist, bei denen die gemäßigten Kräfte unterlagen. In der 

Zeit von 1984 bis 1999 hatten die Kämpfe fast 35.000 Menschenleben unter PKK-

Kämpfern, türkischen Sicherheitskräften und der Zivilbevölkerung gefordert. Danach 

beruhigte sich die Lage, was dazu führte, dass der in einigen Provinzen im Südos

ten seit 15 Jahren geltende Ausnahmezustand zum 30. November 2002 vollständig 

aufgehoben wurde. Seit der Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes durch die 

PKK im Juni 2004 kam es vermehrt zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen 

türkischem Militär und der PKK-Guerilla, die seit Mai 2005 weiter eskaliert sind. Die 

PKK-Kämpfer unterhalten Stützpunkte im Nordirak, von denen sie immer wieder in 

den Südosten der Türkei eindringen. Dabei kommt es nahezu täglich zu Zusam

menstößen mit türkischen Sicherheitskräften, die auf beiden Seiten Todesopfer for

dern. Allerdings erreichen die Kampfhandlungen bisher nicht die Intensität, mit der 

sie früher geführt worden waren. Auch die dort lebende Zivilbevölkerung bleibt von 

den Auswirkungen der bewaffneten Auseinandersetzungen nicht verschont. Dabei 

ist ein Anstieg von Übergriffen der Sicherheitskräfte auf kurdische Dorfbewohner zu 

verzeichnen, denen vorgeworfen wird, PKK-Kämpfer zu unterstützen (vgl. ai, Län-

derkurzinfo Türkei v. 31.7.2005; Kaya, Gutachten v. 8.8.2005, Oberdiek, Gutachten 

v. 2.8.2005 und Aydin, Gutachten v. 25.6.2005, jeweils an VG Sigmaringen; FR v. 

12.7.2005; Die Welt v. 29.6.2005; SZ v. 26.6.2005; NZZ v. 24.6.2005). Türkischen 

Angaben zufolge kamen allein von Mitte 2004 bis Oktober 2005 über 100 türkische 

Soldaten, 37 Zivilisten und mehrere PKK-Kämpfer um (AA, Lagebericht v. 

11.11.2005, S. 17). Nach einem Bericht der Zweigstelle Diyarbakir des IHD haben in 

den ersten vier Monaten des Jahres 2006 in den überwiegend kurdisch besiedelten 

Provinzen im Südosten der Türkei bei Gefechten und gewaltsamen Auseinander

setzungen 89 Personen, bei Angriffen unbekannter Täter und extralegalen Hinrich-
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tungen 30 Personen und durch Minen und Sprengstoffexplosionen vier Personen ihr 

Leben verloren. Im gleichen Zeitraum seien 2015 Personen festgenommen und 884 

Personen verhaftet worden (vgl. IMK-Menschenrechtsinformationsdienst, Nr. 

1/2006, S. 7). 

Im Jahr 2005 verübte die PKK erstmals seit langer Zeit wieder Anschläge auf touris

tische Ziele in der Türkei (SZ v. 20.9.2005), die auch im Jahr 2006 fortgesetzt wur

den (FR v. 28.6.2006). Eine Verschärfung der Situation im Südosten der Türkei 

wurde durch ein Bombenattentat auf einen kurdischen Buchladen in der Kleinstadt 

Semdinli am 9. November 2005 ausgelöst. Anfangs war die PKK in Verdacht gera

ten, dieses Attentat verübt zu haben. Kurz darauf stellte sich aber heraus, dass die 

Täter zwei Unteroffiziere des Geheimdienstens der türkischen Gendarmerie (JITEM) 

und ein PKK-Überläufer waren, die den Anschlag der PKK anlasten wollten, um den 

Kurdenkonflikt zu verschärfen. Es wird vermutet, dass dies auf Veranlassung einer 

der Armee nahestehenden Organisation, die als „tiefer Staat" bezeichnet wird, er

folgt ist (NZZ und SZ v. 22.11.2005; IMK-Menschenrechtsinformationsdienst Nr. 

1/2006, S. 7 f.). Die beiden Geheimdienst-Unteroffiziere wurden im Juni 2006 zu 

langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt (Die Welt v. 21.6.2006; IMK-Menschenrechts-

informationsdienst Nr. 2/2006, S. 4). Im Anschluss an dieses Bombenattentat kam 

es zu zahlreichen gewaltsamen Protesten der kurdischen Bevölkerung in der Regi

on (Die Welt v. 17.11.2005, SZ v. 22.11.2005; FR v. 6.12.2005). Dass der Geheim

dienst der türkischen Gendarmerie in dieses Attentat verwickelt war, ermöglichte es 

der PKK, die sich untereinander zerstritten und an Zustimmung unter der kurdischen 

Bevölkerung verloren hatte, einen Teil ihres Einflusses zurück zu gewinnen (NZZ v. 

6.5.2006 u. v. 15.2.2006; SZ v. 10.4.2006; FAZ v. 4.6.2006). 

Ein vorläufiger Höhepunkt der jüngsten Spannungen wurde Ende März 2006 er

reicht, als in Diyabarkir und anderen Orten im Südosten bei Zusammenstößen zwi

schen kurdischen Demonstranten aus dem Umfeld der PKK und staatlichen Sicher

heitskräften mindestens 15 Todesopfer und mehrere hundert Verletzte zu beklagen 

waren (SZ v. 4.4.2006; FAZ v. 31.3.2006). Die Unruhen weiteten sich auf Städte im 

Westen der Türkei aus. In der Folgezeit nahm auch die Zahl der von der PKK bzw. 

ihres Ablegers „Freiheitsfalken Kurdistans" verübten Anschläge zu. Es wird vermu

tet, dass für die Eskalation der Auseinandersetzungen der PKK-Vorsitzende Öcalan, 

der sich seit 1999 in Haft befindet, aber trotzdem weiterhin maßgeblichen Einfluss in 

der PKK ausübt, eine Mitverantwortung trägt (FAZ v. 5.4.2006). Die Armee hat ihre 

Verbände im Südosten verstärkt; nach offiziellen Angaben sollen dort inzwischen 
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mehr als 250.000 Soldaten - ein Drittel der gesamten Streitkräfte - stationiert sein 

(NZZ v. 6.5.2006). Dies dürfte ein Zeichen dafür sein, dass der Kurdenkonflikt aus 

Sicht des Militärs vorrangig mit militärischen Mitteln gelöst werden soll. 

Was den Minderheitenschutz und die Ausübung der kulturellen Rechte betrifft, hat 

sich die Situation der Kurden im Zuge der EU-Bewerbung der Türkei verbessert. Ih

nen war es lange nicht erlaubt, ihre Muttersprache in der Öffentlichkeit zu benutzen. 

Seit April 2004 werden Kurdisch-Kurse an privaten Lehrinstituten angeboten; mitt

lerweile finden diese Kurse in vielen Großstädten statt. Kurdisch ist indes weder als 

zweite offizielle Sprache der Republik anerkannt noch darf kurdisch in den öffentli

chen Schulen unterrichtet werden (NZZ v. 24.3.2006). Allmählich wurde auch das 

Verbot, Radio- und Fernsehprogramme in kurdischer Sprache auszustrahlen, gelo

ckert. So dürfen zwei in Diyarbakir stationierte Fernsehsender ihre Programme an 5 

Wochentagen maximal 45 Minuten lang auf kurdisch senden; es besteht jedoch eine 

Verpflichtung zur Einblendung von türkischsprachigen Untertiteln (NZZ v. 24.3.2006; 

SZv . 22.3.2006; IMK-Menschenrechtsinformationsdienst Nr. 1/2006, S. 10). Ein 

kurdischer Radiosender darf Programme bis insgesamt 5 Stunden in der Woche 

ausstrahlen. 

Allerdings haben sich die Hoffnungen der kurdischen Minderheit im Südosten der 

Türkei auf Verbesserung ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lage weit

gehend nicht erfüllt. Zwar sprach Ministerpräsident Erdogan bei einem Besuch in 

Diyarbakir im August 2005 als erster türkischer Regierungschef überhaupt von ei

nem Kurdenproblem in der Türkei und dass der Staat in dieser Frage Fehler ge

macht habe; seine Regierung werde die Defizite der Vergangenheit mit „mehr De

mokratie, mehr Freiheiten und Wohlstand, mehr Rechte und Gerechtigkeit kompen

sieren" (NZZ v. 20.8.2005; FAZ v. 25.8.2005; Die Welt v. 6.9.2005; SZ v. 

22.11.2005). Diese Versprechungen sind aber nicht annähernd in die Tat umgesetzt 

worden. Die wirtschaftliche Lage in den überwiegend kurdisch besiedelten Gebieten 

im Südosten der Türkei, die Jahrzehnte lang von den jeweiligen Regierungen ver

nachlässigt worden sind, ist weiterhin desolat. Das Pro-Kopf-Einkommen beläuft 

sich gerade einmal auf ein Fünftel des türkischen Durchschnitts, die Arbeitslosigkeit 

beträgt vielerorts 60 % bis 70 % (NZZ v. 6.5. und v. 15.2.2006; SZ v. 4.4. und v. 

22.3.2006). Die türkische Regierung verweigert Gespräche mit der im August 2004 

gegründeten prokurdischen „Partei für eine demokratische Gesellschaft" (DTP), die 

einen Großteil der Bürgermeister im Südosten stellt. Ihr wird vorgeworfen, dass sie 

sich nicht genügend von der PKK distanziere (SZ v. 10.4.2006). Gegen 56 kurdi-
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sche Bürgermeister wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie sich im De

zember 2005 schriftlich an die dänische Regierung mit der Bitte gewandt hatten, 

dem Drängen der türkischen Regierung zu widerstehen, den in Dänemark ansässi

gen Fernsehsender ROJ-TV zu schließen, der während mehrerer Stunden am Tag 

Sendungen in kurdischer Sprache ausstrahlt (NZZ v. 4.1.2006; IMK-Menschen-

rechtsinformationsdienst Nr. 2/2006, S. 1 f.). Die Türkei beschuldigt ROJ-TV, das 

Sprachrohr der PKK zu sein. Die Bürgermeister wurden wegen der Unterstützung 

einer terroristischen Vereinigung (Art. 220 tStGB) angeklagt. Ende März/Anfang Ap

ril 2006 wurden ca. 50 Mitglieder der DTP wegen mutmaßlicher Verbindungen zu 

PKK festgenommen (Die Welt v. 21.4.2006; SZ v. 4.4.2006). 

Es hat insgesamt den Anschein, als ob sich die türkische Regierung in der Defensi

ve gegenüber nationalistischen Kräften und Teilen des Militärs befindet. Diesen 

Gruppen ist die Annäherung der AKP-Regierung an die Europäische Union, die for

cierte Privatisierung von Staatsbetrieben, die Einschränkung der Macht der Streit

kräfte und die auf eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts zielende Politik su

spekt (SZ v. 3.6.2006 und v. 22.11.2005; NZZ v. 20.8.2005; FAZ v. 25. 8. 2005). Mit 

der Zuspitzung der Lage im Südosten der Türkei wurde der Ruf insbesondere von 

Seiten der Militärführung nach schärferen Gesetzen und härterem Vorgehen gegen 

die PKK-Guerilla und deren Sympathisanten immer lauter. Die türkische Regierung 

geriet zunehmend unter Druck, der durch einen Vorfall am 17. Mai 2006 in Ankara 

noch verstärkt wurde. An diesem Tag wurden durch Schüsse eines Rechtsanwalts 

im Obersten türkischen Verwaltungsgericht ein Richter getötet und 4 weitere ver

letzt. Der Täter gab als Motiv die Weigerung des Verwaltungsgerichts an, das Kopf

tuchverbot in staatlichen Institutionen aufzuheben (NZZ v. 19.5.2006). Er soll der 

rechtsgerichteten Szene in der Türkei angehören, in der sich nationalistische und re

ligiöse Ideen miteinander verbinden (IMK-Menschenrechtsinformationsdienst 

1/2006, S. 5 f.). Mehr als 10.000 Bürger nahmen die Beisetzung des ermordeten 

Richters in Ankara zum Anlass, um gegen die islamistische Gefahr zu demonstrie

ren (NZZ v. 19.5.2006). Teile des Militärs, der Justiz und der Bürokratie machen die 

AKP-Regierung für das Attentat moralisch mit verantwortlich. Sie werfen dem Minis

terpräsidenten Ergodan vor, er habe seine Wandlung vom radikalen Islamisten zum 

bürgerlichen Demokraten nur vorgetäuscht; in Wirklichkeit strebe er einen islami

schen Gottesstaat an. Dadurch, dass die AKP seit ihrem Wahlsieg die Lockerung 

des Kopftuchverbots verspreche, habe sie den Attentäter ermuntert. Demgegenüber 

nehmen Vertreter der Regierung und Teile der Medien an, dass Gegner Erdogans 

hinter dem Attentat stehen, um die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen. In der 
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Presse wird von der schärfsten Konfrontation zwischen Militärs und Politikern seit 

dem von der Armee erzwungenen Ende der islamistischen Regierung unter Erbakan 

im Jahr 1997 gesprochen (vgl. zum Vorstehenden IMK-Menschen-

rechtsinformationsdienst Nr. 1/2006, S. 5 f.). 

Als Reaktion auf die Zunahme der Spannungen im Südosten der Türkei und als 

Konzession an die Armeeführung verschärfte das türkische Parlament am 29. Juni 

2006 das Anti-Terror-Gesetz (NZZ v. 1.7., v. 6.5. und v. 20.4.2006; SZ v. 28.6.2006; 

IMK-Menschenrechtsinformationsdienst Nr. 2/2006, S. 7). Die Änderungen sehen u. 

a. eine Wiedereinführung des früheren Art. 8 ATG („Strafbarkeit von separatistischer 

Propaganda"), eine weit formulierte Terror-Definition, eine Ausweitung von Straftat

beständen, die Schwächung der Rechte von Verhafteten und eine Erweitung der 

Befugnisse der Sicherheitskräfte vor. Das Anti-Terror-Gesetz in seiner novellierten 

Form wird von Kritikern als „Rücknahme demokratischer" Reformen bezeichnet; 

auch bei der Europäischen Union werden diese Änderungen mit Sorge betrachtet 

(NZZ v. 1.7.2006; SZ v. 28.6.2006; Die Welt v. 21.4.2006). 

Trotz dieser in Teilbereichen ungünstigen Entwicklung der letzten Zeit lässt sich ei

ne asylrelevante Verschlechterung der Sicherheitslage für Kurden in der Türkei aber 

nicht feststellen. Dies gilt auch für die traditionellen kurdischen Siedlungsgebiete im 

Südosten. Zum einen haben die Kampfhandlungen zwischen der PKK und den tür

kischen Sicherheitskräften bisher nicht den Umfang und die Intensität früherer Jahre 

erreicht. Zum anderen knüpfen die im Zuge der bewaffneten Auseinandersetzungen 

vorkommenden Übergriffe der Sicherheitskräfte auf kurdische Zivilisten weder allein 

bzw. überwiegend an die kurdische Volkszugehörigkeit an noch weisen diese die für 

die Annahme einer Gruppenverfolgung erforderliche Verfolgungsdichte auf (vgl. da

zu im Einzelnen: OVG NRW, Urt. v. 19.4.2005 - 8 A 273/04.A -, S. 22-76; AA, Lage

bericht v. 11.11.2005, S. 14-17). 

Dass kurdische Dorfbewohner bei Razzien und Zwangsräumungen sowie im Poli

zeigewahrsam häufiger als sonstige türkische Staatsangehörige Opfer von Miss

handlungen und Folter werden, ist nicht in erster Linie auf ihre Abstammung zu

rückzuführen. Vielmehr liegt dies daran, dass die türkischen Sicherheitskräfte sie 

der Beteiligung an strafbaren separatistischen Aktivitäten verdächtigen, zumal sich 

die Unterstützung der PKK.nahezu ausschließlich aus kurdischstämmigen Kreisen 

rekrutiert. Es ist somit vorrangig die politische Überzeugung, an die die Verfol

gungsmaßnahmen anknüpfen. Auch erfasst die Gefahr einer Misshandlung durch 

Sicherheitskräfte weder pauschal alle Kurden noch schließt sie Angehörige anderer 
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Volksgruppen aus. Ein beachtlicher Teil der Kurden - auch im Südosten der Türkei -

lehnt den bewaffneten Kampf der PKK ab und tritt für ein friedliches Miteinander ein. 

Das Risiko, wegen eines Einsatzes für kurdische Interessen politisch verfolgt zu 

werden, besteht vor allem dann, wenn damit aus der Sicht der türkischen Sicher

heitskräfte separatistische Ziele verfolgt werden. Wer die Türkei als Einheitsstaat 

akzeptiert, kann dagegen ungeachtet einer kurdischen Volkszugehörigkeit unbehel

ligt leben und sogar bis in höchste Funktionen aufsteigen. So ist z. B. der Innenmi

nister kurdischer Abstammung (AA, Lagebericht v. 11.11.2005, S. 14). 

Unabhängig hiervon unterliegen Kurden in ihren traditionellen Siedlungsgebieten 

auch deshalb keiner regionalen Gruppenverfolgung, weil es an der erforderlichen 

Verfolgungsdichte fehlt. Von ca. 14 Millionen kurdischstämmigen türkischen Staats

angehörigen (etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung) leben etwa 6 Millionen im 

Osten und Südosten der Türkei (AA, Lagebericht v. 11.11.2005, S. 14). Auch wenn 

seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe - wie bereits dargelegt - ein Anstieg von 

asylerheblichen Übergriffen türkischer Sicherheitskräfte auf kurdische Dorfbewohner 

zu verzeichnen ist, rechtfertigt die sich daraus ergebende Anzahl im Verhältnis zur 

Gesamtheit der dort lebenden kurdischen Bevölkerung die Annahme einer regiona

len Gruppenverfolgung nicht. Die Verfolgungsschläge sind nicht so zahlreich, dass 

jeder bisher nicht betroffene Kurde mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit konkret be

fürchten müsste, in absehbarer Zeit selbst betroffen zu sein. 

Im Übrigen - eine regionale Gruppenverfolgung unterstellt - steht kurdischen Volks

zugehörigen auch eine inländische Fluchtalternative in den westlichen Landesteilen 

der Türkei zur Verfügung (ebenso OVG Bremen, Urt. v. 22.3.2006 - 2 A 303/04.A -; 

VGH Bad.-Württ., Urt. v. 9.2.2006 - A 12 S 1505/04 -; Hess. VGH, Urt. v. 18.1.2006 

- 6 UE 489/04 -; OVG des Saarlandes, Urt. v. 28.9.2005 - 2 R 2/05 -; OVG NRW, 

Urt. v. 19.4.2005 - 8 A 273/04.A -). Dort fehlt es erst recht an tragfähigen Hinweisen 

darauf, dass eine an die kurdische Volkszugehörigkeit anknüpfende politische Ver

folgung in der erforderlichen Dichte bestehen könnte. Für kurdische Volkszugehöri

ge liegen bei einer Ansiedlung im Westen bzw. in den Tourismusregionen der Türkei 

regelmäßig auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen einer inländischen Fluchtal

ternative vor. Der erkennende Senat geht nach wie vor in Übereinstimmung mit der 

Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsgerichte davon aus, dass kurdische Zu-

wanderer bzw. Rückkehrer in der Westtürkei trotz der schwierigen Lebensbedin

gungen eine wenn auch bescheidene wirtschaftliche Existenz finden können, und 

zwar selbst dann, wenn sie über keine Schul- oder Berufsausbildung verfügen und 

- 7 9 -



- 7 9 -

die türkische Sprache nicht oder nur schlecht beherrschen. Auch sind Zuwanderer 

aus der Südosttürkei keinen wirtschaftlichen Nachteilen ausgesetzt, die in ihrer 

Heimatregion so nicht bestünden (vgl. zu diesem Gesichtspunkt BVerfG, Beschl. v. 

29.7.2003 - 2 BvR 32/03 -, DVBI. 2004, 111; BVerwG, Urt. v. 5.7.1994 - 9 C 158.94 -

, BVerwGE 96, 200). Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind - wie bereits erwähnt 

- durch ein starkes Ost-West-Gefälle geprägt (vgl. AA, Lagebericht v. 11.11.2005, S. 

37 f.). Die wirtschaftlichen Bedingungen in den traditionellen kurdischen Siedlungs

gebieten sind wesentlich schlechter als im Westen der Türkei. Es kann deshalb 

nicht festgestellt werden, dass die Zuwanderer am Ort der Fluchtalternative ein Le

ben erwartet, das zu Hunger und Verelendung führt. Gegenteilige Meldungen finden 

sich auch nicht in der Medienberichterstattung, die der Senat laufend und aufmerk

sam verfolgt. 

Es liegen auch keine besonderen Umstände vor, die Anlass geben könnten, die jetzt 

24-jährige Klägerin von der hier anzulegenden generalisierenden Betrachtungswei

se auszunehmen...Angesichts des traditionellen Zusammenhalts innerhalb kurdi

scher Großfamilien ist davon auszugehen, dass die Klägerin bei einer Rückkehr 

nach ... Schutz und Hilfe bei den genannten Verwandten finden wird. Ebenso wird 

sie mit einer finanziellen Unterstützung durch in Deutschland lebende Angehörige, 

insbesondere ihres Vaters, rechnen können. Darüber hinaus besteht für mittellose 

türkische Staatsangehörige die Möglichkeit jedenfal ls vorübergehend Leistungen 

aus dem Förderungsfonds für Sozialhilfe und Solidarität zu beziehen (vgl. AA, La

gebericht v. 11.11.2005, S. 38). Gegebenenfalls müsste sie sich darauf verweisen 

lassen, ihren Lebensunterhalt (ergänzend) durch Aushilfstätigkeiten wie Reini

gungskraft oder Küchenhilfe bzw. im landwirtschaftlichen Bereich zu bestreiten (vgl. 

Kaya, Gutachten v. 20.2.2005 an VG Schleswig). Jedenfalls lässt sich nicht feststel

len, dass ihr bei einer Rückkehr in die Türkei das lebensnotwendige Existenzmini

mum nicht zur Verfügung stehen würde. 

Auch wenn derzeit eine landesweite Gruppenverfolgung der Kurden in der Türkei 

nicht besteht, können Personen, die einer Zusammenarbeit mit der PKK oder sons

tiger herausgehobener separatistischer bzw. terroristischer Aktivitäten konkret ver

dächtigt werden, trotz des Reformprozesses nach wie vor politischer Verfolgung 

ausgesetzt sein. Diese Einschätzung steht in Übereinstimmung mit der aktuellen 

Rechtsprechung anderer Obergerichte (vgl. etwa OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 

30.5.2006 - 1 0 B 5.05 -; OVG Bremen, Urt. v. 22.3.2006 - 2 A 303/04.A -; OVG Rh.-

Pf., Urt. v. 10.3.2006 - 10 A 10665/05.OVG -; VGH Bad.-Württ., Urt. v. 9.2.2006 - A 
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12 S 1504/05 -; OVG des Saarlandes, Urt. v. 28.9.2005 - 2 R 2/05 -; OVG NRW, 

Urt. v. 19.4.2005 - 8 A 273/04.A -). Zu diesem gefährdeten Personenkreis gehörte 

die Klägerin - wie bereits dargelegt wurde - vor ihrer Ausreise aber nicht. Ebenso 

wenig droht ihr bei einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

eine Individualverfolgung aus nach der Einreise in das Bundesgebiet eingetretenen 

Gründen..." 

Der erkennende Senat schließt sich auch dieser Rechtsprechung vollinhaltlich an. An

haltspunkte dafür, dass die Einschätzung hinsichtlich der fehlenden Gruppenverfolgung 

von Kurden in der Türkei oder einer inländischen Fluchtalternative im Westen der Türkei 

im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr zutreffen würden, sind weder vorgetragen noch 

sonst ersichtlich. 

Ungeachtet dessen scheidet die Gewährung von Abschiebungsschutz auf der Grundlage 

von § 60 Abs. 1 AufenthG hinsichtlich der Türkei auch deshalb aus, weil die Beigeladene 

nach dem oben Gesagten bereits in Syrien, wo sie sich von ihrer Geburt an bis zu ihrer 

Ausreise nach Deutschland aufgehalten hat, ausreichende Sicherheit vor etwaiger politi

scher Verfolgung in der Türkei wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit zu der yezidischen Re

ligionsgemeinschaft und der kurdischen Volkszugehörigkeit als dem Land ihrer Staatsan

gehörigkeit gefunden hat und auch - auf der Grundlage, dass das Rückführungsabkom

men mit Syrien auch in tatsächlicher Hinsicht greift - weiterhin finden kann (vgl. hierzu 

BVerwG, Urt. v. 8.2.2005 -1 C 29.03 -, BVerwGE 122, 376 = juris Langtext Rdnr. 20 m. w. 

N.). Der letztere Gesichtspunkt bedarf indes keiner vollständigen Aufklärung, weil die Bei

geladene - wie ausgeführt - in der Türkei eine abschiebungsschutzrelevante Verfolgung 

nicht zu vergegenwärtigen hat. 

2. Die Frage, ob die Beigeladene einen Anspruch auf subsidiären Abschiebungsschutz 

nach § 60 Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG (bisher § 53 AusIG) hat, ist im vorliegenden Bean

standungsklageverfahren des Klägers gegen die Gewährung von vorrangigem Abschie

bungsschutz bisher,nach § 51 Abs. 1 AusIG und jetzt nach § 60 Abs. 1 AufenthG nicht 

Streitgegenstand. Eine Entscheidung des Senats hierüber erübrigt sich mithin (a). Unab

hängig davon wären die Voraussetzungen für die Gewährung eines derartigen subsidiä

ren Abschiebungsschutzes auf der Grundlage des § 60 Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG aber 

auch nicht gegeben (dazu b). 
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a) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Beschl. v. 19.12.2001 -1 B 

217.01 -, InfAuslR 2002, 70 = juris Langtext Rdnr. 5) darf das Verwaltungsgericht, wenn 

- wie hier - die Beanstandungsklage des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten 

gegen die Gewährung von vorrangigem Abschiebungsschutz - hier: bisher nach § 51 Abs. 

1 AuslG und nunmehr nach § 60 Abs. 1 AufenthG - über die Gewährung von nachrangi

gem Abschiebungsschutz - hier: bisher § 53 AusIG und jetzt § 60 Abs. 2 bis 5 und 7 Auf

enthG -, der nicht Gegenstand des angefochtenen Bescheides ist, nicht entscheiden. Der 

Senat schließt sich dieser Rechtsprechung an. 

Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten als Kläger und Berufungsbeklagter hebt 

zu Recht hervor, dass sich an dieser Rechtslage durch das Inkrafttreten des Aufenthalts

gesetzes und insbesondere durch die Umsetzung der Vorgaben aus der Qualifikations

richtlinie nichtsgeändert hat. Streitgegenstand der vorliegenden Beanstandungsklage des 

Klägers ist allein der von dem Bundesamt in dem angefochtenen Bescheid vom 17. Mai 

1999 zuerkannte vorrangige Flüchtlingsstatus nach § 51 Abs. 1 AuslG jetzt § 60 Abs. 1 

AufenthG). Ein nachrangiger Abschiebungsschutz auf der bisherigen Grundlage des § 53 

Abs. 1 bis 4 und 6 AuslG und jetzt des § 60 Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG ist nach der aus

drücklichen Aussage des angefochtenen Bescheides des Bundesamtes dagegen genau

so wenig Regelungsgegenstand des Bescheides und damit Streitgegenstand der Bean

standungsklage wie der (ebenfalls fehlende) Ausspruch über eine Ausreiseaufforderung 

und Abschiebungsandrohung. Das Begehren auf vorrangigen Abschiebungsschutz ge

mäß § 60 Abs. 1 AufenthG (§ 51 Abs. 1 AusIG) einerseits und nachrangigen Abschie

bungsschutz gemäß § 60 Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG (§ 53 Abs. 1 ,2,4 und 6 AusIG) 

andererseits ist auch nach dem jetzigen Normkonzept des Aufenthaltsgesetzes weiterhin 

teilbar und abtrennbar und kann daher im Fall der hier gegebenen Beanstandungsklage 

des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten gegen die Gewährung vorrangigen Ab

schiebungsschutzes immer noch nicht "automatisch" zum Gegenstand des Rechtsstreits 

werden. 

Die Beigeladene hat daher auch zu Recht sowohl in erster als auch in zweiter Instanz 

davon abgesehen, einen auf die Gewährung von nachrangigem Abschiebungsschutz auf 

der Grundlage von § 60 Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG gerichteten Antrag zu stellen. 
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Durch diese Begrenzung des Streitgegenstandes des gerichtlichen Verfahrens wird die 

Beigeladene nicht schutzlos gestellt. Denn nach rechtskräftiger Aufhebung des einen vor

rangigen Abschiebungsschutz nach § 51 Abs. 1 AuslG/§ 60 Abs. 1 AufenthG zuspre

chenden Bescheides des Bundesamtes vom 17. Mai 1999 wird das Bundesamt für Migra

tion und Flüchtlinge nunmehr nach § 39 AsylVfG von Amts wegen nicht nur über die Ab

schiebungsandrohung, sondern auch über Gründe für die Gewährung von nachrangigem 

Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG erstmals durch rechtsmittelfähigen 

Bescheid zu befinden haben. 

b) Aber selbst wenn man etwa mit Blick auf den im Asylverfahren von der Rechtspre

chung zum Teil betonten Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung anderer Ansicht wäre, 

wäre für die Beigeladene nichts gewonnen. Denn sie hat Gründe für die Gewährung von 

nachrangigem Abschiebungsschutz auf der Grundlage von § 60 Abs. 2 bis 5 und 7 Auf

enthG weder hinsichtlich Syrien noch in Bezug auf die Türkei vorgetragen; solche sind 

auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere sind die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 

1 AufenthG wegen der von der Beigeladenen befürchteten Blutrache seitens der Angehö

rigen des bei dem angeblichen Verkehrsunfalls getöteten moslemischen Mädchens nicht 

erfüllt, da nach dem oben Gesagten ihr diesbezüglicher Vortrag unglaubwürdig ist. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 2 VwGO, 83 b AsylVfG. Die Entschei

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 10, 

711 ZPO. 

Gründe für die Zulassung der Revision gemäß § 132 Abs. 2 VwGO liegen nicht vor. 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Nichtzulassung der Revision kann innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses 

Urteils beim 

Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht, 

Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg 

oder 

Postfach 2371, 21313 Lüneburg, 
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